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Teilfortschreibung des Regionalplans 
der Region Donau-Iller auf der Grundla-
ge des Entwurfs vom März 2005 
Die Beschlussvorschläge der  
Geschäftsstelle sind fett gedruckt! 
 
 
 
 
 
 
Teil B Fachliche Ziele und Grund-

sätze   
Ziele und Grundsätze zur re-
gionalen Raumnutzung  

 
 
 
 
 
 
IV Gewerbliche Wirtschaft 
 
 
3.2 Gewinnung und Sicherung von 

Bodenschätzen 
 

  
 
Stellungnahmen der Planungsträger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Das Deckblatt der Anlage 1 spricht von  

„Teil B Fachliche Ziele 
Ziele zur regionalen Raumnutzung“ 

Da in Plansatz 3.2. nicht nur Ziele sondern auch Grund-
sätze festgelegt werden, regt das Wirtschaftsministerium 
an, die Inhaltsangabe unter „Teil B“ wie folgt zu ergänzen: 

„Teil B Fachliche Ziele und Grundsätze 
Ziele und Grundsätze zur regionalen Raumnut-
zung“. 
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  WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 

In die Kapitel 3.2.1-3 der vorgelegten Teilfort-
schreibung wurden als Vorschläge an verschie-
denen Stellen Änderungen und Ergänzungen 
eingefügt, die aus Sicht des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau die Ausfüh-
rungen präzisieren. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Änderungen werden, soweit möglich, über-
nommen und im nachfolgenden Text der Teil-
fortschreibung in kursiver Schrift kenntlich ge-
macht. 
 
 
 
 

3.2.1 G Die in der Region Donau-Iller vorkommen-
den oberflächennahen Bodenschätze wie 
Kies, Sand, Kalkstein, Mergelstein, Ton 
bzw. Lehm und Bentonit sollen für die Roh-
stoffversorgung unter Berücksichtigung des 
Prinzips der Nachhaltigkeit gesichert und 
bei Bedarf erschlossen werden.  

 

 Regierung von Schwaben (RvS), Gewerbeauf-
sichtsamt Augsburg, 22.03.2005: 
Ohne Einwände 
 
Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, 
29.03.2005: 
Keine Einwendungen 
 
RP Tü, Landesamt für Flurneuordnung, 
24.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
LRA Biberach, Flurneuordnungsamt, 8.04.2005: 
Keine Einwände 
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Zustimmung 
 
Gemeinde Holzgünz, 10.04.2005: 
Ablehnung 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, 24.06.2005: 
Teilfortschreibung wird grundsätzlich befürwor-
tet.  
 
Stadt Riedlingen, 20.06.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Markt Markt Rettenbach, 22.06.2005: 
Keine Bedenken 
 
Direktion für Ländliche Entwicklung, Krumbach, 
13.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
Forstdirektion Oberbayern-Schwaben, 
6.06.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Bezirk Schwaben, 6.06.2005: 
Grundsätzliches Einverständnis 
 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 
18.05.2005: 
Keine neuen Gesichtspunkte 
 
Handwerkskammer für Schwaben, 2.06.2005: 
Zustimmung 
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LEW, 10.06.2005: 
Keine generellen Einwände 
 
IHK Ulm, 7.06.2005: 
Keine Einwände 
 
BUND-RV Donau-Iller, 30.05.2005: 
Der unter 3.2.1 aufgeführte Grundsatz „Die in 
der Region Donau-Iller vorkommenden oberflä-
chennahen Bodenschätze ... sollen für die Roh-
stoffversorgung unter Berücksichtigung des 
Prinzips der Nachhaltigkeit gesichert und bei 
Bedarf erschlossen werden“ wird mit der an sel-
ber Stelle folgenden Begründung sowie den 
Ausführungen um zugehörigen Umweltbericht ad 
absurdum geführt. 
a. Betreffend Kies und Sand wird von einem 

Bedarf von 1.170 ha für die gesamte Region 
ausgegangen. Ist bereits diese Zahl hinsicht-
lich ihrer Höhe zu hinterfragen, so werden 
„zur Abfederung eventueller privatrechtlicher 
Probleme“ ca. 2.000 ha ausgewiesen und 
stehen laut Entwurf in Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten sowie bereits genehmigten 
Flächen insgesamt 2.100 ha für den Kies--
und Sandabbau zur Verfügung. Da das ur-
sprüngliche Ziel, den Rohstoffabbau außer-
halb der Vorrang- und Vorbehaltsflächen 
auszuschließen, auf Drängen der Rohstoff-
industrie und der Landesplanungsbehörden 
aufgegeben wurde, ist die tatsächlich mögli-
che Abbaufläche um ein Vielfaches höher. 

 
b. Im vorläufigen, im Umweltbericht enthalte-

nen Resümee wird aufgezeigt, dass mit der 
Teilfortschreibung dem Rohstoffabbau deut-
lich mehr Flächen als im noch gültigen Regi-
onalplan von 1987 zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Dies erscheint um so unver-
ständlicher, als seit vielen Jahren eine zu-
rückgehende Nachfrage nach mineralischen 
Rohstoffen festzustellen ist.  

 
c. An selber Stelle wird dokumentiert, dass 

„sich bei der Abgrenzung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten trotz flächendeckender 
Abwägung und Findung optimaler Abbau-
standorte bereits im Verlauf der Vorabstim-
mungen eine ausschließliche Orientierung 
an den Interessengebieten der Rohstoffin-
dustrie durchsetzte“. Die sachlich nicht ge-
botene, somit überwiegend betriebswirt-
schaftlich und politisch motivierte Entschei-
dungsfindung kann kaum deutlicher ausge-
drückt werden. 

Rohstoffsicherung wird in der nun vorgelegten 
Konzeption ganz offensichtlich so verstanden, 
dass der Rohstoffabbauindustrie kurz- und mit-
telfristig in mehr als ausreichendem Umfang Flä-
chen zur Verfügung gestellt werden, um deren 
rein betriebswirtschaftlich motivierten Interessen 
zu befriedigen. Der Leitgedanke der Nachhaltig-
keit, auch den nach uns folgenden Generationen 
noch ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten zu 
erhalten und in diesem Fall hochwertige minera-
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lische Rohstoffe vor dem kurz- und mittelfristigen 
Zugriff zu sichern, findet bedauerlicherweise kei-
nerlei Berücksichtigung. 
 
Bund Naturschutz Bayern e.V., 30.05.2005: 
Mit dem vorliegenden Entwurf werden in unver-
antwortlich hohem Maß wertvolle, nicht ver-
mehrbare Rohstoffreserven zur Ausbeutung frei 
gegeben. Damit widerspricht der Entwurf sowohl 
der Europäischen Bodencharta, den Vorgaben 
des Landesentwicklungsprogramms (LEP) zur 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und den Vorgaben einer nachhaltigen Nutzung. 
Begründung wie BUND-RV Donau-Iller. 
 
Nabu Baden-Württemberg, 25.05.2005: 
Stellungnahme und Begründung wie BUND-RV 
Donau-Iller und Bund Naturschutz in Bayern 
e.V.! 
 
Deutsche Bahn AG, Karlsruhe, 1.06.2005: 
Zustimmung 
 
Deutsche Bahn AG, München 23.05.2005 und 
30.05.2005: 
Zustimmung 
 
EnBW, 30.05.2005: 
Grundsätzlich keine Bedenken 
 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
13.05.2005: 
Keine Einwände 
 
Erdgas Schwaben, 17.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Landesjagdverband, Bezirk Schwaben, 
25.05.2005: 
Zustimmung 
 
Bayerischer Bauernverband, 25.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG, 
12.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
PLE DOC 10.05.2005: 
Von der E.ON Ruhrgas AG Essen und der 
GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen sind wir un-
ter anderem mit der Wahrnehmung ihrer Interes-
sen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdpla-
nungsanfragen beauftragt. 
In Erfüllung dieses Auftrages teilen wir Ihnen mit, 
dass Ihre oben genannten Maßnahmen von uns 
verwaltete Leitungen der E.ON Ruhrgas AG 
nicht berühren. 
 
Bayerngas, 24.05.2005: 
Gashochdruckleitung befindet sich in der Nähe 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. Beteili-
gung bei Genehmigungsverfahren erforderlich. 
 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., 
25.05.2005: 
Keine Einwendungen 
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Landesbauernverband in Baden-Württemberg 
e.V., 24.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Anhörung ergab viele positive Reaktionen 
auf den Entwurf der Teilfortschreibung. Die un-
tereinander abgestimmte Kritik des BUND, des 
Bund Naturschutz in Bayern und des Nabu Ba-
den-Württemberg ist nur schwer nachvollzieh-
bar, da verschiedene Besprechungen mit Vertre-
tern des BUND während der Erarbeitung des 
Umweltberichts und der Teilfortschreibung statt-
gefunden haben. Dabei wurde von Seiten des 
Regionalverbandes dargelegt, dass aufgrund der  
im Rahmen des Umweltberichts vorgenomme-
nen flächendeckenden Abwägung zwischen 
Ökonomie und Ökologie und der im Rahmen der 
zusätzlich zu berücksichtigenden Prinzipien der 
Nachhaltigkeit ebenfalls einbezogenen sozialen 
Belange ein aus regionaler Sicht tragfähiges Er-
gebnis zustande gekommen ist. Es wurde dabei 
betont, dass das Ergebnis des Umweltberichts 
ein Aspekt neben mehreren zu berücksichtigen-
den Aspekten wie z.B. den Stellungnahmen der 
Landratsämter, Gemeinden und übrigen Träger 
öffentlicher Belange sei. Die Kritik des BUND an 
der Prognose ist ebenfalls nicht nachvollziehbar 
(vgl. dazu die Ausführungen zur Prognose weiter 
unten!). 
 
Wie im Resümee des Umweltberichtes ein-
schließlich zusammenfassender Erklärung dar-
gestellt ist, besteht jetzt trotz der größeren Ge-
samtfläche an Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
insgesamt eine geringere Potenzialbetroffenheit. 
Als wichtigstes Ergebnis des Umweltberichts 
kann zusammengefasst werden: 
 
- Definition der Schützbarkeit der Naturraum-

potenziale aus regionaler Sicht und weitge-
hender Schutz der schützbaren Naturraum-
potenziale 

- Problem der Fixierung der Rohstoffindustrie 
auf Interessengebiete und damit Verzicht auf 
größere Konfliktlösungspotenziale 

 
 
 

 
B e g r ü n d u n g :  Die Region Donau-Iller verfügt über 
umfangreiche Rohstoffressourcen wie z.B. die Kiesvorkom-
men in den Flusstälern der Donau, Iller, Mindel, Günz und 
Riß sowie über ausgedehnte Kalkstein- und Mergelsteinvor-
kommen auf der Schwäbischen Alb. Neben diesen wichtigs-
ten und wirtschaftlich bedeutendsten Bodenschätzen gibt es 
in der Region noch Vorkommen von hochwertigen Quarz-
sanden im Bereich des Hochsträß, Ton- bzw. Lehmvor-
kommen im Bereich südlich der Donau und ein Bentonitvor-
kommen östlich von Thannhausen. 
 
 
 

  

Gemäß § 7 Abs. 2 und 4 des Raumordnungsgesetzes des 
Bundes (ROG 1998), § 11 Abs. 3 des baden-württem-

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Es wird darum gebeten, in den Begründungen 
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bergischen Landesplanungsgesetzes vom 10.07.2003 (GBl, 
S. 385) sowie Art. 17 Abs. 3 des Bayerischen Landespla-
nungsgesetzes vom 16.9.1997 (GVBl. S. 500) sind in den 
Regionalplänen Bereiche für den Abbau dieser oberflä-
chennahen Rohstoffe zu sichern. Dabei ist es nach § 2 Abs. 
1 des ROG und den Vorgaben des Landesentwicklungs-
plans 2002 Baden-Württemberg sowie des Landesent-
wicklungsprogrammes Bayern 2003 zufolge die Aufgabe der 
Regionalplanung, den zukünftigen Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe für den Gültigkeitszeitraum des Regionalplans 
unter Berücksichtigung des Prinzips der Nachhaltigkeit zu 
regeln. Dies ist in Form einer Abwägung zwischen dem 
Bedarf an abbauwürdigen Flächen (Ökonomie) und der 
Schutzwürdigkeit von Umweltressourcen (Ökologie) unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der sozialen Gesichtspunkte 
vorzunehmen.  
 
 
 

die aktuellen Landesplanungsgesetze, - entwick-
lungspläne bzw. –programme Bayerns und Ba-
den-Württembergs zu zitieren. 
 

Im Hinblick auf die Abgrenzung abbauwürdiger Gesteins-
vorkommen, die im Rahmen eines regionalen Rohstoffsi-
cherungskonzeptes unter anderem nach Umweltgesichts-
punkten geprüft und im Regionalplan gesichert werden 
müssen, sind verschiedene Ansätze denkbar. Bei der zu-
rückliegenden Erarbeitung des Rohstoffsicherungskonzep-
tes als Grundlage für die Vorrang- und Vorbehaltsflächen-
ausweisung im Regionalplan von 1987 wurden lediglich die 
Interessengebiete der Rohstoffindustrie einer Prüfung durch 
den Regionalverband unterzogen. Die außerhalb von Inte-
ressengebieten liegenden Bereiche wurden nicht unter-
sucht. 
 
 
 

  

Inzwischen wurde aber zunehmend von Bedeutung, die 
bisher eventuell aufkommende Vermutung auszuschließen, 
dass in abbauwürdigen Bereichen außerhalb von Interes-
sengebieten bzw. den daraus entwickelten Rohstoffsiche-
rungsflächen die Nutzungskonflikte eher akzeptiert werden 
könnten als innerhalb. Deshalb wurde eine differenzierte 
Prüfung aller abbauwürdigen Vorkommen angestrebt. 
 
 
 

  

Auch für die Berücksichtigung des Prinzips der Nachhaltig-
keit war die Prüfung aller abbauwürdigen Vorkommen eine 
Grundvoraussetzung. Da bei nicht erneuerbaren natürlichen 
Ressourcen eine nachhaltige Nutzung im eigentlichen Sinne 
nicht möglich war, musste auf einen möglichst sparsamen 
und haushälterischen Umgang mit den Bodenschätzen bei 
weitgehender Schonung der übrigen Ressourcen hingewirkt 
werden. Dies war vor allem in einem frühen Planungsstadi-
um auf regionaler Ebene nur mit Hilfe eines flächendecken-
den, die Betrachtung aller abbauwürdigen Flächen einbe-
ziehenden Planungsansatzes unter Berücksichtigung der 
Vorgaben der EU-Richtlinie 2001/42/EG über die Strategi-
sche Umweltprüfung (SUP-RL) zu verwirklichen. Hier be-
stand die Möglichkeit, die Abbaustandorte unter ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten zu 
optimieren und eine auch alternative Materialien einbezie-
hende Rohstoffbedarfsprognose zu berücksichtigen, die bei 
Einzelprojekten bisher nicht zugrundegelegt werden konnte. 
Wie weiter unten ausgeführt wird, ist der flächendeckende 
Planungsansatz auch eine wichtige Voraussetzung für die 
nach der SUP-RL zu prüfenden Erheblichkeit der Umwelt-
auswirkungen des Rohstoffabbaus. 
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Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit eines flächende-
ckenden Ansatzes wurde die Geschäftsstelle des Regional-
verbandes vom Planungsausschuss und Planungsbeirat 
beauftragt, als Grundlage für den vorliegenden Teilabschnitt   

  

des Regionalplans  eine  flächendeckende   Untersuchung 
zukünftiger Abbaugebiete unter Berücksichtigung der 
SUP-RL durchzuführen. Diese Untersuchung ist als Teil des 
Umweltberichts als Grundlage der Teilfortschreibung des 
Regionalplans Donau-Iller zur Gewinnung und Sicherung 
von Bodenschätzen einschließlich zusammenfassender 
Erklärung von der Geschäftsstelle des Regionalverbandes 
zu beziehen.1 
 
 
 

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
e.V., 23.05.2005: 
Zum jetzt vorgelegten Entwurf müssen wir fest-
stellen, dass offensichtlich unter dem Druck der 
Interessenvertreter der Rohstoffindustrie und der 
die gleiche Lobby bedienenden Vorgaben der 
Landesplanungsbehörden der vorbildliche An-
satz, den zukünftigen Rohstoffabbau in unserer 
Region auf Basis einer Strategischen Umwelt-
prüfung zu steuern, weitgehend gescheitert ist. 
Die Festlegung der Vorrang- / Vorbehaltsflächen 
erfolgt nunmehr ausschließlich gemäß den 
Wünschen der Industrie und vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung erscheinen auch die 
sowieso schon deutlich aufgeweichten Restrikti-
onen für die Nicht-Vorrangflächen nicht mehr 
glaubwürdig. 
 
Eine nachhaltige Konzeption der Rohstoffnut-
zung und -sicherung können wir in der Planung 
nicht mehr erkennen. Unser Verband kann dem 
Entwurf für die Teilfortschreibung des Regional-
planes in der vorliegenden Form daher nicht zu-
stimmen. 
 
BUND- RV Donau-Iller, 30.05.2005: 
Wir bedauern, dass unter dem Druck der Inte-
ressenvertreter der Rohstoffindustrie und auf-
grund der ggf. im selben Kontext zu betrachten-
den Vorgaben der Landesplanungsbehörden im 
Laufe des Planungsverfahrens der vorbildliche 
Ansatz, den zukünftigen Rohstoffabbau in unse-
rer Region auf Basis einer Strategischen Um-
weltprüfung (SUP) und somit auch unter Berück-
sichtigung der Abbauwürdigkeit der Rohstoffe zu 
steuern, weitgehend gescheitert ist. 
Nach Durchsicht der Unterlagen kommen wir zu 
der Erkenntnis, dass  
- die Ergebnisse der SUP gegenüber dem 

Entwurfsstand vom März 2003 weiter ver-
wässert wurden, 

- den Belangen Ökonomie und Soziales in-
zwischen eine weit höhere Bedeutung als 
dem Belang der Ökologie eingeräumt wird 
und  

- die Sicherung der Rohstoffe für die Nutzung 
durch nachfolgende Generationen außer 
acht gelassen wird. 

Von einer nachhaltigen Konzeption bzw. Roh-
stoffsicherung kann daher definitiv nicht mehr 
gesprochen werden. Unser Verband kann aus 
diesen Gründen dem Entwurf für die Teilfort-
schreibung des Regionalplanes nicht zustim-
men. 
 
 

                                                                  
1  Umweltbericht als Grundlage der Teilfortschreibung des Regionalplans 

Donau-Iller zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen einschließlich 
zusammenfassender Erklärung nach Artikel 9 der EU-Richtlinie 2001/42/EG 
über die Strategische Umweltprüfung (SUP-RL), Regionalverband Donau-
Iller, Ulm, 2005 
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. 30.05.2005: 
Wie BUND-RV Donau-Iller! 
Rohstoffsicherung wird in der nun vorgelegten 
Konzeption ganz offensichtlich so verstanden, 
dass der Rohstoffabbauindustrie kurz- und mit-
telfristig in mehr als ausrechendem Umfang Flä-
chen zur Verfügung gestellt werden, um deren 
rein betriebswirtschaftlich motivierten Interessen 
zu befriedigen. Der Leitgedanke der Nachhaltig-
keit, auch den nach uns folgenden Generationen 
noch ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten zu 
erhalten und in diesem Fall hochwertige minera-
lische Rohstoffe vor dem kurz- und mittelfristigen 
Zugriff zu sichern, findet bedauerlicherweise kei-
nerlei Berücksichtigung.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Vgl. Würdigung zu Grundsatz B IV 3.2.1! 
 
 
 

Im Hinblick auf die zu berücksichtigenden ökonomischen 
und sozialen Gesichtspunkte wie z.B. die Sicherung der 
gewachsenen Betriebsstandorte und Versorgungsstrukturen 
sowie den Erhalt der Arbeitsplätze in den bestehenden 
Abbaubetrieben war es unabhängig vom flächendeckenden 
Planungsansatz notwendig, die konkreten Abbauabsichten 
der Abbauunternehmer zu ermitteln, um sie  später  auch vor  
dem Hintergrund des beschriebenen Ansatzes beurteilen zu 
können. Die Interessengebiete wurden dem Regionalver-
band von den Industrieverbänden Steine und Erden in 
Bayern und Baden-Württemberg oder von einzelnen Unter-
nehmern, die nicht  Mitglieder dieser Verbände sind, gemel-
det.   
 
 
 

  

Dabei hat sich herausgestellt, dass die südlich der Donau 
großflächig anstehenden Kiesvorkommen eine besondere 
Rolle spielen. Handelt es sich z.B. bei den Kalkabbaustellen 
der Schwäbischen Alb um vergleichsweise wenige z.T. alte 
Steinbrüche mit angeschlossenen weiterverarbeitenden 
Betrieben, wo in der Regel bereits auf Jahrzehnte ausgeleg-
te hohe Investitionen getätigt worden sind, so gibt es südlich 
der Donau eine im Vergleich höhere Anzahl auch neuer 
Kiesabbaustellen bzw. beabsichtigter Neuaufschlüsse. Hier 
zeichnete sich ab, dass die Flächensicherung schwieriger 
wurde, weil bei diesem Rohstoff der Flächenbedarf größer 
und die Konflikte mit anderen Raumnutzungen stärker 
waren. Da hier aber hinsichtlich der Standortfindung eine 
größere Flexibilität besteht, war eine differenzierte und von 
den übrigen Rohstoffen abweichende methodische Vorge-
hensweise erforderlich. 
 
 
 

  

Zur Sicherung der regionalen Kies- und Sandvorkommen 
wurde eine flächendeckende Bewertung aller für den zu-
künftigen Abbau positiven sowie negativen Belange durch-
geführt und diese im Hinblick auf die Abgrenzung zukünfti-
ger Abbaugebiete untereinander bei Anwendung jeweils 
gleicher Beurteilungsmaßstäbe  abgewogen. Wie im Unter-
suchungsbericht im einzelnen dargelegt ist, wurden dabei 
zunächst alle abbauwürdigen Lagerstätten unter Berück-
sichtigung von Kriterien wie Qualität und Mächtigkeit 
 

  



 
 

 410 

 
der Vorkommen sowie der Höhe der Überdeckung mit 
Fremdmaterial flächendeckend nach den Stufen I (hohe 
Abbauwürdigkeit) und II (mittlere Abbauwürdigkeit) und III 
(geringe Abbauwürdigkeit) bewertet. Diese Aufgabe wurde 
zunächst gemeinsam vom damaligen Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, jetzt 
Regierungspräsidium Freiburg, vom Bayerischen Geologi-
schen Landesamt und von der Geschäftsstelle des Regio-
nalverbandes übernommen. Die Bewertungen wurden 
später für den baden-württembergischen Teil der Region 
aufgrund von Erkundungsarbeiten des damaligen Lan-
desamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg, 
konkretisiert. 
 

  

Anschließend wurden alle den Kiesabbau ausschließenden   
Tabuflächen  Umweltministerium Baden-Württemberg, 

6.06.2005: 
Das Innenministerium – Abteilung 8 – regt an, 
bei den Ausschlusskriterien (Karte 3 – Tabuflä-
chen) auf die Abstände der Abbaugebiete zu 
den klassifizierten Straßen zu gehen, außerhalb 
derer keine Genehmigung der unteren Verwal-
tungsbehörde notwendig ist. Diese betragen bei 
Bundesautobahnen 100 m und bei Bundes- und 
Landesstraßen 40 m. Es wird davon ausgegan-
gen, dass mit diesen Mindestabständen von 
40/100m zu klassifizierten Straßen die notwen-
dige Sicherheit für den Verkehr auf öffentlichen 
Straßen gewährleistet ist. Eine Überprüfung die-
ser Abstände kann mit dem beigefügten Kar-
tenmaterial nicht erfolgen. Einzelheiten sind im 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu re-
geln. 
Zu möglichen Betroffenheiten von Straßenpla-
nungen (neue Straßen) durch die vorgesehenen 
Abbaugebiete von Bodenschätzen ist die Stel-
lungnahme des dafür zuständigen Regierungs-
präsidiums Tübingen maßgebend. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die geforderten Abstände werden berücksichtigt.
 

wie vor allem Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete 
und Bannwälder flächendeckend erfasst. 

 WM Baden-Württemberg (LGRB), 28.06.2005: 
Insgesamt bedürfen Abbauflächen zur Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe in den Zonen III,
III A, III B von Wasserschutzgebieten aus hydro-
geologischer Sicht grundsätzlich einer Einzelfall-
prüfung. In Stellungnahmen als Träger öffentli-
cher Belange zu Teilregionalplänen Oberflä-
chennahe Rohstoffe weist das LGRB ausdrück-
lich auf diesen Zusammenhang hin. Eine ent-
sprechende Einzelfallprüfung kann jedoch nicht 
im Rahmen einer TÖB-Stellungnahme erfolgen 
und die Abwägung divergierender Ansprüche 
sowie die Befreiung von Verboten in WSG-
Rechtsverordnungen liegt nicht in der Zustän-
digkeit des LGRB. Es ist aber Aufgabe des 
LGRB, die fachlichen Grundlagen zu erarbeiten 
bzw. zu beurteilen. 
 
Regierungspräsidium Tübingen (RP Tü) 
3.06.2005: 
Keines der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
die Rohstoffgewinnung liegt in Wasserschutzzo-
nen II oder vorgeschlagenen Vorranggebieten 
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für den Grundwasserschutz. Es wird ausdrück-
lich begrüßt, dass entsprechende Interessenge-
biete nicht zum Zuge gekommen sind.  
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Nach wie vor halten wir die in unseren Stellung-
nahmen vom 6. August 2003 und 29. September 
2004 dargelegten Kritikpunkte und Lösungsvor-
schläge aufrecht. Einer unserer Hauptkritikpunk-
te an dem Regionalplan besteht dabei in der 
vorgenommenen Tabuisierung von Wasser-
schutzgebieten für den Kiesabbau (Trocken- und 
Nassabbau) als Ergebnis „des negativen Pla-
nungsansatzes“ im Rahmen der SUP. Aufgrund 
der Relevanz dieses Themas weisen wir  noch-
mals darauf hin, dass diese Tabuisierung aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnisse wider-
spricht. 
- 2001 konnte mit dem Forschungsprojekt 

„Konfliktarme Baggerseen (KaBa)“ nachge-
wiesen werden, dass Baggerseen keine ne-
gativen Auswirkungen auf das Grundwasser 
haben. 

- Ende 2004 ist der sog. Kiesleitfaden „Kies-
gewinnung und Wasserwirtschaft – Empfeh-
lungen für die Planungen und Genehmigun-
gen des Abbaus von Kies und Sand“ veröf-
fentlicht worden (Herausgeber: Landesan-
stalt für Umweltschutz unter Beteiligung des 
Umwelt- und Verkehrsministeriums, des 
Landesamts für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, Regierungspräsidien, Landratsäm-
ter etc.). 

Gemäß des KaBa-Forschungsprojektes 2001 
sowie den Empfehlungen und Genehmigungs-
vorgaben des Kiesleitfadens 2004 ergibt sich 
folgender Sachstand: 
- Trockenabbau in den Wasserschutzgebiets-

zonen III / IIIA / IIIB generell keine Einwän-
de; 

- Nassabbau in den Wasserschutzgebietszo-
nen III / IIIA / IIIB Einzelfallprüfung. 

Insofern bitten wir Sie wiederum, die wissen-
schaftlich fundierten und aktuellen Untersu-
chungsergebnisse zu der Rohstoffgewinnung 
Schutzgebieten für Wasser zu akzeptieren. 
Dementsprechend bitten wir Sie, die Wasser-
schutzgebiete nicht als Tabuflächen für eine 
Rohstoffgewinnung zu deklarieren und sie für ei-
ne wissenschaftlich fundierte Einzelprüfung zu 
öffnen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle:  
Vgl. Würdigung im Beteiligungsverfahren nach 
Art. 20.1 Staatsvertrag! 
Der Regionalverband Donau-Iller ist seit 2003 
Mitglied des forschungsbegleitenden Beirates 
zum Verbund-Forschungsprojekt „Auswirkungen 
der Kiesgewinnung in Wasserschutzgebieten 
und Grundwasserschonbereichen“. Im vorlie-
genden Zusammenhang ist folgender Auszug 
aus den Anregungen der Regionalverbände Do-
nau-Iller und Mittlerer Oberrhein zum Ab-
schlussbericht des Verbundprojekts „Bestands-
erhebung zu der Kiesgewinnung in Wasser-
schutzgebieten und Grundwasserschonberei-
chen in Baden-Württemberg vom 13.10.2004 
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von Interesse: 
Angaben zur Gefährdungssituation durch Roh-
stoffgewinnungsstellen in Wasserschutzgebieten 
sowie zu Gefährdungsrisiken wurden im Rah-
men des Projektes nicht gemacht. Auch fehlen 
Aussagen, ob die Repräsentativität der Auswahl 
der KABA-Seen hierdurch bestätigt oder wider-
legt wird. Daher können auf der Grundlage des 
Projekts abschließend im Vergleich zum derzei-
tigen Umgang mit dem Konflikt von Kiesabbau 
und Trinkwassergewinnung keine neuen 
Schlussfolgerungen gezogen werden. Schluss-
folgerungen speziell für den Umgang im Rah-
men der regionalen Rohstoffsicherung würden 
zunächst im Rahmen der Bestandsaufnahme ei-
nen Überblick über die aktuelle Vorgehensweise 
und Erfahrungen in den Regionalverbänden er-
fordern. 
Abschließende Einschätzungen zum Konflikt un-
ter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse wer-
den im Zuge zukünftiger Fortschreibungen der 
Regionalpläne angepasst an die regionale Kon-
fliktdichte getroffen. Ein Beispiel dafür ist der flä-
chendeckende SUP-Ansatz in der Region Do-
nau-Iller. 
 

Außerdem wurden alle Naturraumpotenziale, die von einem 
Rohstoffabbau zerstört bzw. nachhaltig beeinträchtigt wer-
den können, flächendeckend nach den Schutzwürdigkeits-
stufen I (hoch), II (mittel) und III (gering) bewertet. Es han-
delt  sich  dabei  um  das  Biotopschutzpotenzial,  das  Erho-

  

lungspotenzial, das biotische Ertragspotenzial (Landwirt-
schaft,  
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Die Abbauflächen wurden zwar auch hinsichtlich 
ihrer Qualität und Eignung für eine landwirt-
schaftliche Nutzung bewertet, wir können aber 
nicht erkennen, dass diese Ergebnisse im Aus-
wahlprozess tatsächlich berücksichtigt wurden. 
Wir verweisen hierzu auf unsere Stellungnahme 
vom 11.07.2003. 
 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis, FD Kreislandwirt-
schaft, 24.06.2005: 
Aus landwirtschaftlicher Sicht wird nach wie vor 
bemängelt, dass den hochwertigen landwirt-
schaftlichen Nutzflächen zu wenig Bedeutung 
beigemessen wird. Fast ausnahmslos lautet wei-
terhin die Bewertung sowohl bei den zukünftigen 
Vorrangflächen wie auch den meisten Vorbe-
haltsflächen: „Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I 
(hoch) nicht berücksichtigt“. Aus unserer Sicht ist 
dies eine Abwertung des Schutzgutes „Boden“, 
die nicht begründet ist. Vor allem Flächen guter 
Bonität sind nicht zuletzt aus Gründen anhalten-
der Flächenverknappung auch zukünftig für die 
Landwirtschaft unverzichtbar. Demzufolge 
kommt unserer Forderung nach umfassender 
landwirtschaftlicher Rekultivierung nach Abbau 
weiterhin ausschlaggebende Bedeutung zu. Die-
se Rekultivierungen sollten, wie in unserer 
1. Stellungnahme bereits dargelegt, stets parallel 
zum Abbau erfolgen und fester Bestandteil einer 
Genehmigung sein. Auf die Problematik von 
oftmals fehlendem geeigneten Auffüllmaterials 
wird erneut hingewiesen (Stichwort Bodenbör-
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se). Außerdem wäre dies eine Möglichkeit, die 
zahlreichen als Bodenmeliorationsmaßnahmen 
getarnte Bodenauffüllungen in der freien Land-
schaft zur kostengünstigen Entsorgung von an-
fallendem Erdaushub zu reduzieren.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Vgl. Resümee der zusammenfassenden Erklä-
rung einschließlich Bilanzierung der erheblichen 
Umweltauswirkungen im Umweltbericht zum 
Entwurf der Teilfortschreibung des Regional-
plans Donau-Iller zur nachhaltigen Gewinnung 
und Sicherung von Bodenschätzen einschließ-
lich zusammenfassender Erklärung nach Artikel 
9 der EU-Richtlinie 2001/42/EG über die Strate-
gische Umweltprüfung (SUP-RL):  
„Die Bilanz ergibt prozentual – bezogen auf die 
Gesamtfläche der Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete – für die Tabuflächen und für die Natur-
raumpotenziale Biotope und Grundwasser eine 
im Vergleich zu 1987 erhebliche Verbesserung, 
für das Erholungspotenzial und das Forstwirt-
schaftspotenzial geringfügige Veränderungen 
und für das Landwirtschaftspotenzial eine Ver-
schlechterung von ca. 18 auf 22%. Der Grund 
für die ungünstigere Belastung des Landwirt-
schaftspotenzials im aktuellen Teilfortschrei-
bungsentwurf liegt u.a. im Abwägungsmodus, 
der etliche Kompromisse bei der Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten auch zu 
Lasten des Landwirtschaftspotenzials voraus-
setzte.“  
 

Forstwirtschaft) und das Grundwasserdargebotspotenzial. 
Auch diese Grundlagen wurden von der Geschäftsstelle des 
Regionalverbandes in enger Kooperation mit den jeweils 
zuständigen Fachbehörden erarbeitet. 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Insgesamt bestehen aus Sicht des Grundwas-
serschutzes keine Einwendungen. Dies ist das 
erfreuliche Ergebnis einer umfangreichen und 
guten Vorabstimmung zwischen Wasserwirt-
schaft und Regionalverband.  
 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis, FD Umwelt-
schutz, 24.06.2005: 
Aufgrund der vielen Vorgespräche zwischen der 
Wasserwirtschaftsverwaltung und dem Regio-
nalverband ist es gelungen, nur Gebiete für die 
Gewinnung von Bodenschätzen im Regionalver-
band auszuweisen, die auf dieser Planungsebe-
ne keine grundsätzlichen Konflikte mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes auslösen. Flä-
chen für Rohstoffsicherung, die noch in der An-
hörung im Sommer 2003 aus Sicht der Wasser-
wirtschaft unvertretbar erschienen, sind nicht 
mehr enthalten. Gegen die Festschreibung der 
aufgeführten Flächen im Regionalplan bestehen 
aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
 
 

Die genannten Bewertungskriterien weichen von den nach 
der SUP-RL zu prüfenden Kriterien bewusst ab. Der hier 
nicht genannte Standortfaktor „Boden“ z.B. weist verschie-
dene Betrachtungsmöglichkeiten auf. Im Endeffekt werden 
jedoch alle vorstellbaren Prüfaspekte auf die Nutzung bezo-
gen. Da es in diesem Zusammenhang aber „die“ Nutzung 
nicht gibt, sondern nur Einzelansprüche, die sich in oft 
miteinander konkurrierenden Einzelnutzungen niederschla-
gen, wurde das Kriterium „Boden“ in der Untersuchung als 
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Teil der Naturraumpotenziale „Biotope“, „Landwirtschaft“, 
„Forstwirtschaft“ und „Grundwasser“ (Schutzfunktion der 
Deckschichten) geprüft. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 
Umweltberichts nach der SUP-RL standen übrigens keine 
verwertbaren Bodenkarten des damaligen Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg  
sowie des Bayerischen Geologischen Landesamtes zur 
Verfügung (vgl. Umweltbericht, S. 9). 
 
 
 
Bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit des mit dem zu-
künftigen Kiesabbau in Konflikt stehenden Biotoppotenzials 
wurden nicht nur die erfassten Biotope der Biotopkartierun-
gen der Länder Baden-Württemberg und Bayern einbezo-
gen. Die Bewertung des Biotoppotenzials geht vielmehr auf 
eine Biotopverbundkonzeption zurück, die entsprechend 
§ 2, Abs. 2 ROG speziell für die vorliegende Untersuchung 
entwickelt und umgesetzt worden ist. 
 
 
 

  

Die Bewertung der Schutzwürdigkeit von Erholungsgebieten 
berücksichtigt u.a. die entsprechenden Vorgaben des Regi-
onalplans von 1987 einschließlich seiner Grundlagen sowie 
des Waldfunktionsplans bzw. der Waldfunktionenkartierung. 
Die Bewertung des biotischen Ertragspotenzials orientierte 
sich u.a. an der landwirtschaftlichen Standortkarte, der 
ökologischen Standorteignungskartierung sowie den forstli-
chen Beiträgen der beiden Forstdirektionen in Augsburg und 
Tübingen. Für die Bewertung des Grundwasserdarge-
botspotenzials wurden u.a. verschiedene Grundlagen der 
zuständigen Fachstellen in Baden-Württemberg und Bayern 
zur Grundwasserergiebigkeit, Vorbelastung sowie der 
Schutzfunktion der Deckschichten zu einer Gesamtaussage 
zusammengefasst. Die nach der Überlagerung der Natur-
raumpotenzialkarten über die Karte der abbauwürdigen 
Kiesvorkommen verbleibenden restriktionsarmen abbau-
würdigen Flächen wurden nun dem vorausgeschätzten 
Bedarf an Kiesabbauflächen gegenübergestellt. 
 
 
 

  

Bisher ergaben sich bei der Erstellung einer Prognose des 
zukünftigen Bedarfs an Flächen für den Abbau von Kies u.a. 
deshalb Probleme, weil ein bedeutender Teil der Betriebe 
im Steine- und Erden-Bereich aufgrund seiner überwiegend 
mittelständischen Struktur unterhalb der Abschneidegrenze 
der amtlichen Statistik lag. Deshalb wurde ein beträchtliches 
Produktions- bzw. Verbrauchsvolumen von der Statistik der 
Statistischen Landesämter  nicht erfasst.  
 
 
 

  

Die Prognose des zukünftigen Kiesbedarfs wird außerdem 
durch die unterschiedlichen Einschätzungen der baukon-
junkturellen Entwicklung und durch die noch nicht abschlie-
ßend zu beurteilenden Möglichkeiten der Substitution und 
des Recyclings erschwert. Substitution bedeutet den Ein-
satz natürlicher Rohstoffe durch andere natürliche Rohstoffe 
oder durch verwertbare Abfälle, Recycling bezeichnet die 
Wiederverwertung eines bereits verwendeten Stoffes nach 
technischen Aufbereitungsmaßnahmen. 
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Eine Verringerung des Verbrauches begrenzter minerali-
scher Rohstoffe durch Substitution ist nur möglich, wenn im 
Zuge der Verknappung oder Verteuerung eines Rohstoffes 
entsprechende Substitute in der Nähe zur Verfügung ste-
hen. Dies kann zu einer Verlagerung der Rohstoffgewin-
nung an andere Stellen oder auf andere Gesteinstypen – 
z.B. von Kies auf gebrochenes Hartgestein aus den umfang-
reichen Kalksteinvorkommen auf der Schwäbischen Alb – 
führen. Die Substitution von mit Kies hergestelltem Beton ist 
auch im Hochbau durch Stahl, Glas oder Holz zu erreichen, 
wobei die Erfolgsaussichten einer aus Umweltgründen 
gewünschten Verschiebung der Marktanteile noch offen 
sind. 
 
 
 

  

In einer Studie des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr und Technologie über „Rohstoffe in 
Bayern“ von 2002 wird ausgeführt, dass die Substitutions-
quote aus Recycling-Baustoffen mit ca. 5,8% (7,8 Mio. t 
bezogen auf die Rohstoffproduktion für den Bausektor von 
135,3 Mio. t) relativ gering ist und die Gewinnung natürlicher 
mineralischer Rohstoffe auch künftig nicht in größerem 
Umfang ersetzen kann. Aus den Daten des Rohstoffberichts 
Baden-Württemberg 2002 ergibt sich für den Zeitraum 1998 
– 2000 eine Substitutionsquote von ca. 4% (ca. 4 Mio. t im 
Jahr 1998 bezogen auf eine Baustoffproduktion aus minera-
lischen Rohstoffen von 94,7 Mio. t im Jahr 2000). 
 
 
 

  

Für die Ermittlung des Mengenbedarfs für den Kiesabbau ist 
auch der Zeitraum, auf den die Flächenausweisungen 
abgestellt werden sollen, von Bedeutung. Im Regionalplan 
Donau-Iller von 1987 wurde von einem Planungszeitraum 
von 15 Jahren ausgegangen. 
 
 
 

  

Auch aus der Sicht einer nachhaltigen Rohstoffsicherung 
soll im Hinblick auf die jeweilige Berücksichtigung aktueller 
ökologischer und sozioökonomischer Vorgaben ein 
Planungszeitraum von 15 Jahren angestrebt werden, wobei 
den Interessen der Rohstoffindustrie an längeren Planungs-
zeiträumen in Form einer regionalplanerischen Ausweisung 
von land- und forstwirtschaftlichen Vorranggebieten nach-
gekommen werden kann. Auf konkrete weitergehende 
Flächensicherungen sollte jedoch im Hinblick auf die mögli-
che Berücksichtigung späterer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Entwicklungen auf dem Bausektor verzichtet 
werden. 
 
 
 

  

Im Hinblick auf die Ermittlung des zukünftigen Rohstoffflä-
chenbedarfs im Gültigkeitszeitraum des fortzuschreibenden 
Regionalplankapitels zur Sicherung der oberflächennahen 
Rohstoffe wurden bereits im Jahre 1998 die beiden für die 
Region Donau-Iller zuständigen Industrieverbände Steine- und 
Erden in Baden-Württemberg und Bayern um Angabe der 
jährlichen Fördermengen gebeten. Während der bayerische 
Industrieverband für den bayerischen Teil der Region eine 
Jahresfördermenge an Kies von 5,5 Mio. t und eine Jahresab-
baufläche von ca. 41 ha angab, gab der ISTE Baden-
Württemberg eine in den Jahren 1993 – 1998 durchschnittliche 
Produktion von Sand und Kies von ca. 4,5 Mio. t/Jahr an. Der 
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Rohstoffbericht Baden-Württemberg 2002 geht im baden-
württembergischen Teil der Region Donau-Iller jedoch von 
einem Anstieg von etwa 6,0 Mio. t im Jahre 1992 auf etwa 
6,2 Mio. t im Jahre 2000 aus mit der Einschränkung, dass bei 
Vorliegen vollständiger Informationen wahrscheinlich ein 
leichter Rückgang der Fördermengen zu verbuchen wäre. 
 
 
 
Für die Beurteilung dieser divergierenden Fördermengen 
und Abbauflächen kann das Ergebnis der bereits erwähnten 
Studie des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr und Technologie über „Rohstoffe in Bayern“ heran-
gezogen werden. Von 2000 – 2010 wird darin ein Bedarf an 
Primärrohstoffen in Bayern von 150,3 bis 163,3 Mio. t/a 
prognostiziert. Das entspricht einer Steigerung von 8,6% in 
10 Jahren. Dabei ist eine prognostische Steigerung des 
Verbrauchs an Recycling-Baustoffen von 7,8 Mio. t auf 
13 Mio. t bzw. eine Steigerung der Substitutionsquote aus 
Recycling-Baustoffen im Prognosezeitraum von bisher 
5,8% auf 8,8% berücksichtigt. Wenn man davon ausgeht, 
dass zwei Drittel der Primärrohstoffe Kiese sind, dann ergibt 
sich ein jährlicher Kiesbedarf für Gesamtbayern von 
100 – 110 Mio. t. Im Jahre 1980 lag die Gesamtförderung 
von Kies und Sand in Bayern bei ca. 85 Mio. t jährlich. 
Davon sind damals auf den bayerischen Teil der Region ein 
Bedarf von 3,6 Mio. t/Jahr bzw. 30 ha/Jahr entfallen. 
 
 
 

  

Legt man den oben genannten Wert der Kies- und Sand-
prognose für 2010 von 110 Mio. t/a auf den bayerischen Teil 
der Region um, so erhält man einen Bedarf von 4,7 Mio. t/a. 
Dieser Wert liegt zwar unter der vom Bayerischen Industrie-
verband Steine und Erden (ISTE) angegebenen Jahresför-
dermenge an Kies und Sand von 5,5 Mio. t/a, entspricht 
aber – ausgehend vom Verhältnis t/ha der Bedarfsprognose 
von 1980 – etwa dem vom Bayerischen ISTE prognostizier-
ten Flächenbedarf für den bayerischen Teil der Region von 
40 ha pro Jahr.  
 
 
 

  

Vor dem Hintergrund des im derzeit gültigen Regionalplan 
von 1987 zugrundegelegten Verhältnisses der Bedarfszah-
len im bayerischen und baden-württembergischen Teil der 
Region sowie der aktuellen bayerischen Prognose ist basie-
rend auf der angegebenen Fördermenge des mit den Ab-
baufirmen eng zusammenarbeitenden ISTE Baden-
Württemberg ein zukünftiger Bedarf an Kies und Sand für 
den baden-württembergischen Teil der Region von ca. 
4,5 Mio. t/Jahr bzw. ein davon abgeleiteter jährlicher Flä-
chenbedarf von ca. 38 ha als realistisch anzusehen. 
 
 
 

  

Bezogen auf einen Gültigkeitszeitraum von 15 Jahren ergab 
sich unter Berücksichtigung einer prognostizierten Steige-
rung der Substitutions- und Recyclingquote für den bayeri-
schen Teil der Region ein Bedarf für Kies und Sand von 
615 ha, für den baden-württembergischen Teil der Region 
von 555 ha und für die gesamte Region von 
1.170 ha. Nach der Erhöhung zur Abfederung eventueller 
privatrechtlicher Probleme sollten ca. 2.000 ha gesichert 
werden, was einer Sicherung von 2 x 15 Jahren entspricht. 
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Unter der Voraussetzung, dass die Flächen aller lt. Umwelt-
bericht zu schützenden Naturraumpotenziale gleich gewich-
tet werden, ergab sich nach Überlagerung der Tabuflächen 
und aller mit I, II und III, d.h. hoch bis gering bewerteten 
Flächen der Naturraumpotenziale über die abbauwürdigen 
Flächen kein dem prognostizierten Bedarf entsprechendes 
Ergebnis. Erst nach Verzicht auf die Wertstufe III aller Na-
turraumpotenziale wurde ein im Hinblick auf die bedarfsge-
rechte Rohstoffsicherung ausreichender Abwägungsspiel-
raum erreicht. Vor diesem Hintergrund wurde die Beurtei-
lung der Interessengebiete möglich. War ein Interessenge-
biet mit einer restriktionsarmen Fläche identisch, dann war 
dort ein Abbau aus Sicht der vorliegenden Studie sinnvoll. 
 
 
 

  

Da jedoch das Ergebnis der Überlagerung der restriktions-
armen Flächen und der Interessengebiete nicht zur Abde-
ckung des prognostizierten Flächenbedarfs für den Gültig-
keitszeitraum des fortzuschreibenden Regionalplankapitels 
führte, bestand zunächst die Möglichkeit, auf die außerhalb 
der Interessengebiete gelegenen restriktionsarmen abbau-
würdigen Flächen zurückzugreifen, die im Anschluss an 
bestehende Abbauflächen lagen. Dort bestand jedoch von 
Seiten der Abbauindustrie kein direkter Bedarf, denn die 
Meldung der Interessengebiete der Rohstoffindustrie erfolg-
te in den meisten Fällen auch vor dem Hintergrund  bereits 
getätigter  Grundstückskäufe und möglicher Pachtverträge 
in Kombination mit bestehenden Verarbeitungsanlagen. Vor 
diesem Hintergrund wurde der ökonomische Aspekt im 
Bereich  der   Interessengebiete  stärker  gewichtet,  d.h.  es

  

wurde jetzt lediglich die höchste Schutzwürdigkeitsstufe der 
Naturraumpotenziale berücksichtigt. Unter dieser Voraus-
setzung war die Abdeckung der Bedarfsvorgaben für Kies 
und Sand mit über 2.000 ha innerhalb der Interessengebiete 
sowie eine stärkere Berücksichtigung der bei einer nachhal-
tigen Planung erforderlichen Einbeziehung der sozialen 
Gesichtspunkte möglich. 
 
 
 

 BUND-RV Donau-Iller, 30.05.2005: 
Obwohl ausreichend abbauwürdige und gleich-
zeitig restriktionsfreie oder zumindest –arme 
Flächen (Wertstufe III) zur Verfügung stehen, 
werden in großem Umfang Flächen der Wertstu-
fe II und I sowie sogar Tabuflächen geopfert. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der Verzicht auf Flächen der Naturraumpotenzi-
ale der Wertstufen II und III wurden im Umwelt-
bericht ausführlich begründet. Ein Verzicht auf 
Tabuflächen und Naturraumpotenzialflächen der 
Wertstufe I erfolgte nur bei bereits genehmigten 
Abbaugebieten oder in Abstimmung mit den 
Gremien des Regionalverbandes. Eine ab-
schließende Würdigung der Inanspruchnahmen 
von Tabu- und Naturraumpotenzialflächen befin-
det sich im Resümee der zusammenfassenden 
Erklärung des Umweltberichts zum Entwurf der 
Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller 
zur nachhaltigen Gewinnung und Sicherung von 
Bodenschätzen einschließlich zusammen-
fassender Erklärung nach Artikel 9 der EU-
Richtlinie 2001/42/EG über die Strategische 
Umweltprüfung (SUP-RL).  
 
 
 

Neben den Kiesen und Sanden sind in der Region noch 
weitere Rohstoffe zu sichern. Es handelt sich dabei u.a. um 
Kalksteine mit kombinierter Nutzungsmöglichkeit als Natur-
steine oder Hochreine Kalksteine für Weiß- und Branntkalke
sowie um Zementrohstoffe, Ziegeleirohstoffe und um Ben-
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tonit, eine hochwertige Tonsubstanz. Vor dem Hintergrund 
der für den Abbau dieser Vorkommen spezifischen vom
Kiesabbau abweichenden Voraussetzungen ist hier die 
Anwendung  der  Methodik zur Sicherung der Kiesvorkom-
men nicht sinnvoll. Hier konnten jedoch die oben erwähnte 
Lagerstättenpotenzialbewertung und die bewerteten Natur-
raumpotenziale zur Einzelbeurteilung der entsprechenden 
Interessengebiete der Rohstoffindustrie herangezogen 
werden. 
 
 
 
Im Hinblick auf die Erarbeitung der Rohstoffbedarfsprogno-
se für Naturstein, Zement und Hochreine Kalksteine gab der 
Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg auf 
Anfrage der Geschäftsstelle des Regionalverbandes von 
1998 folgende Fördermengen an: 
 
 Naturstein: ca. 1,2 Mio. t/Jahr 
 Zementrohstoff: ca. 1,7 Mio. t/Jahr 
 Hochreine Kalksteine ca. 3,4 Mio. t/Jahr 
 
Die Angaben für Naturstein, Zementstoff und Hochreine 
Kalksteine sind aufgrund der unterschiedlichen Abbau-
mächtigkeiten, die in der Regel sehr stark von denjenigen 
des Kiesabbaus abweichen, nur schwer auf die Fläche zu 
übertragen. Auch darin liegt die Nichtanwendbarkeit der für 
Kiesvorkommen angewandten Methodik zur Beurteilung und 
Sicherung des Massenrohstoffes Kalkstein begründet. Das 
Gleiche gilt für die hier ebenfalls zu sichernden Ziegelroh-
stoffe. Die auf die Jahre 1992 – 2000 zurückgehenden 
Angaben über die Fördermengen an Kalkstein (inkl. Hoch-
reine Kalksteine) im Rohstoffbericht Baden-Württemberg 
2002 liegen – soweit dies aus der entsprechenden Abbil-
dung zu erkennen ist – etwas niedriger als die vom ISTE  an-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gegebene Fördermenge für Kalk. Zur regionalplanerischen 
Sicherung wurden zunächst ca. 300 ha für den Abbau von 
Kalkstein und Mergelstein, ca. 560 ha für den Abbau von 
Ton bzw. Lehm und ca. 30 ha für den Abbau von Bentonit 
vorgeschlagen. 

 RP Tü, Forstdirektion, 03.06.2005: 
Als Planungshorizont für die Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete ist ein Zeitraum von jeweils 15 
Jahren zugrunde zu legen. 
Nach Ansicht der Abteilung Forstdirektion ist 
diese Vorgabe bei den jetzt vorgeschlagenen 
Vorrang- und Vorbehaltsbereichen nicht in vol-
lem Umfang berücksichtigt. In einigen Fällen 
zeigt sich ein deutliches Missverhältnis von 
zugrunde zu legendem Planungshorizont und 
abgegrenzter Fläche. Als Beispiele mit Betrof-
fenheit von Waldflächen können genannt wer-
den: To-Le-ADK-5, Ka-ADK-7b. 
Nach Auffassung der Abteilung Forstdirektion 
sollte die Ausweisung der Vorranggebiete unter 
Berücksichtigung vorhandener Abbaureserven 
und dem im Planungszeitraum tatsächlich zu 
erwartenden Abbaufortschritt des Einzelbetrie-
bes erfolgen. Die darüber hinausgehende Fläche 
wäre dann als Vorbehaltsgebiet einzustufen 
(z.B. Ka-ADK-2a, Ka-ADK-7b, Ka-ADK-9b, 
Ka-ADK-11a*, ToLe-ADK-2). 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Laut Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg wurde die Prognose akzep-
tiert. Aufgrund der bisher zugrundegelegten und 
akzeptierten Vorgehensweise hinsichtlich der 
Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet 
ist im gegenwärtigen Planungsstand die von der 
Forstdirektion gewünschte Änderung nicht mehr 
möglich.  
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Nach seiner Fertigstellung wurde der Umweltbericht mit 
Vertretern der betroffenen Landkreise, der Kommunen, den 
Industrieverbänden Steine und Erden in Bayern und Baden-
Württemberg sowie allen Abbauunternehmern in zum Teil 
sehr umfangreichen und zeitintensiven Gesprächsrunden 
erörtert. Dabei führten die jeweils zugrundegelegten Pla-
nungsansätze bereits zu einer weitgehenden Akzeptanz des 
Planungsergebnisses. 
 

  

Bei der Auswertung der im Rahmen des daran an-
schließenden Beteiligungsverfahrens nach Artikel 20 
Absatz 1 und 2 des Staatsvertrages abgegebenen Stel-
lungnahmen wurden aber grundsätzliche Probleme im 
Zusammenhang mit dem methodischen Vorgehen, der 
Abdeckung des prognostizierten Rohstoffflächenbe-
darfs und dem Ausschlussziel erkennbar (vgl. Anhang 
1 – 3 und 12 des Umweltberichts einschließlich zusam-
menfassender Erklärung).  
 
Der Industrieverband Steine und Erden Baden-
Württemberg (ISTE BW) kritisierte, dass die Wasser-
schutzgebiete aller drei Schutzzonen I bis III tabuisiert 
wurden. Nach Auffassung des Industrieverbandes sei 
jedoch die Tabuisierung der Wasserschutzgebietszonen 
III, IIIA und IIIB in Baden-Württemberg unüblich. Tat-
sächlich sei lt. ISTE BW ein Abbau in der Zone IIIA und 
B im Einzelfall möglich.  
 
Lt. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Baden-Württemberg bedarf es aber für die Genehmi-
gung eines Abbaus in der Zone III eines Wasserschutz-
gebietes umfangreicher hydrogeologischer Untersu-
chungen. Zudem machte es bei dem in der Region 
Donau-Iller zugrundegelegten flächendeckenden Pla-
nungsansatz keinen Sinn, von vornherein auf gewisse 
Schutzzonen zu  verzichten. Mit dem flächendeckenden 
Planungsansatz konnte vielmehr der Beweis dafür 
erbracht werden, dass außerhalb von Wasserschutzge-
bieten aller Schutzzonen ausreichende, restriktionsar-
me Abbauflächen innerhalb von Interessengebieten der 
Rohstoffindustrie vorgeschlagen werden können.  
 
Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden hat 
das methodische Vorgehen grundsätzlich kritisiert. 
Diese Kritik wurde auch unter anderem in einem 
Schreiben des Bayerischen Industrieverbandes Steine 
und Erden an das Bayerische Wirtschaftsministerium 
sowie in einem umfangreichen Statement über den 
Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung vertre-
ten. Dazu hat die Geschäftsstelle ausführlich Stellung 
genommen. Daraufhin hat das Bayerische Wirtschafts-
ministerium in einem Schreiben vom 10. Dezember 2004 
an den Regionalverband die rechtliche Unbedenklich-
keit der planerischen Vorgehensweise bestätigt (vgl. 
auch Anhang 4 – 6 des Umweltberichts einschließlich 
zusammenfassender Erklärung). 
Bereits im Rahmen der Vorabstimmungen wurde übri-
gens die Abwägung unter Berücksichtigung des Um-
weltberichts sowie der Stellungnahmen der Landkreise 
und Gemeinden durchgeführt. Damit wurde damals 
bereits deutlich, dass der Umweltbericht lediglich ein 
Instrumentarium darstellt, um Konflikte aufzuzeigen, 
d.h. der Umweltbericht der Strategischen Umweltprü-
fung ist nur ein von mehreren Abwägungsbelangen.  

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Es muss nachvollziehbar aufgezeigt werden 
können, wie der Regionalverband mit den Anre-
gungen und Bedenken umgegangen ist. Diese 
Aufarbeitung findet sich in der Anlage 3 „Um-
weltbericht zum Entwurf der Teilfortschreibung 
..“. Die Behandlung der Anregungen und Beden-
ken ist aber elementarer Bestandteil für die regi-
onalplanerische Abwägung und nicht (lediglich) 
als Teil des Umweltberichts zu verstehen.  
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Wurden bei einem Interessengebiet laut Umweltbericht 
keine gravierenden Konflikte festgestellt und das Inte-
ressengebiet von der Gemeinde und von dem betref-
fenden Landratsamt befürwortet, wurde die Ausweisung 
eines Vorranggebietes vorgeschlagen. War die betref-
fende Gemeinde oder der betreffende Landkreis gegen 
einen Abbau und ergab der Umweltbericht keine gravie-
renden Konflikte, so wurde kein Vorbehaltsgebiet vor-
geschlagen. Waren das Konfliktpotenzial laut Umwelt-
bericht hoch oder beide Träger öffentlicher Belange 
gegen einen Abbau, wurde kein Vorranggebiet oder 
Vorbehaltsgebiet vorgeschlagen. Bei der Auswertung 
der Stellungnahmen zur Teilfortschreibung nach Art. 20 
Absatz 1 und 2 des Staatsvertrages ist ähnlich verfah-
ren worden, da das Prinzip in den Vorabstimmungen 
grundsätzlich akzeptiert wurde. 
 
Vor allem bei der Anhörung nach Artikel 20 Absatz 2 
des Staatsvertrages wurde allerdings die Enttäuschung 
der Umweltverbände über das vom Umweltbericht ab-
weichende Ergebnis offensichtlich. Die Umweltverbän-
de neigten dazu, das Planungsergebnis an der Ideallö-
sung des Umweltberichts zu messen und dabei das 
nach Berücksichtigung der Stellungnahmen der Pla-
nungsträger tatsächlich Mögliche in Frage zu stellen. 
Das derzeit Mögliche ist im Vergleich zum Idealzustand 
vielleicht nicht optimal, im Vergleich zu den durch die 
Vorrang- und Vorbehaltsgebietsausweisungen verur-
sachten Umweltbelastungen im Regionalplan von 1987 
aber erheblich besser. 
 
Die Industrieverbände Steine und Erden Baden-
Württemberg und Bayern waren bereits im Rahmen der 
Beteiligung der Planungsträger nach Artikel 20 Absatz 1 
des Staatsvertrages mit der Rohstoffbilanz nicht ein-
verstanden. Auch die Regierung von Schwaben hat 
zunächst diesbezügliche Bedenken angemeldet. Bei 
einer daraufhin anberaumten Besprechung mit Vertre-
tern des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, des 
Bayerischen Umweltministeriums, der Regierung von 
Schwaben und des Regionalverbands Donau-Iller wurde 
einvernehmlich festgestellt, dass der Entwurf von 2003 
sogar den Bedarf von zwei mal fünfzehn Jahren ab-
deckt. Die Prognose wurde als nachvollziehbar angese-
hen und akzeptiert. Auch laut Stellungnahme des Wirt-
schaftsministeriums Baden-Württemberg wurde die 
Prognose und die Bilanz akzeptiert. Anschließend wur-
de auch in einem Schreiben des Industrieverbandes 
Steine und Erden Baden-Württemberg für die meisten 
der Steine- und Erdenbetriebe eine akzeptable Roh-
stoffsicherung als gegeben angesehen.  
 
Im Entwurf der Teilfortschreibung von 2003 war das 
Ziel: „der Rohstoffabbau wird außerhalb der Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete ausgeschlossen“ enthalten. 
Unter anderem das Landratsamt Unterallgäu, der In-
dustrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg 
und die Regierung von Schwaben forderten bereits bei 
der ersten Anhörung eine Streichung dieses Aus-
schlussziels.  
 
Auch in der erwähnten Besprechung in München hat 
das Bayerische Wirtschaftsministerium auf der Aufhe-
bung des Ausschlussziels bestanden und die Empfeh-
lung über den Ausschluss fachlich begründeter Teilflä-
chen abgegeben. Dabei war wichtig, dass noch ausrei-
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chende abbauwürdige Lagerstätten vorhanden sind. 
Nicht ausgeschlossene Flächen dürfen nicht zugleich 
abbauunwürdig sein, da sonst ein Totalausschluss 
durch die Hintertür geschaffen würde.  
 
Mit Hilfe des Umweltberichts wurde ein Vorschlag für 
einen Teilausschluss unterbreitet. Dieser Teilaus-
schluss, der nicht mehr flächendeckend ist, enthält die 
lt. Umweltbericht schützbaren Naturraumpotenzialflä-
chen der Schutzwürdigkeitsstufen „hoch“ und „mittel“, 
die laut Landschaftsrahmenplan für die Region Donau-
Iller ermittelten stark vorbelasteten Bereiche, die Über-
schwemmungsgebiete, die bereits negativ raumgeord-
neten Gebiete, die Natura-2000-Gebiete, FFH- und Vo-
gelschutzgebiete und die nicht abbauwürdigen Flächen. 
Damit verbleiben für Kalk 440 ha nicht ausgeschlosse-
ne, abbauwürdige Flächen und für Kies über 8.000 ha. 
Mit diesen nicht ausgeschlossenen Flächen könnten 
theoretisch noch mehrere Teilfortschreibungen bestrit-
ten werden. 
 
Die gesamtplanerische Abwägung auch unter Einbezie-
hung der insgesamt 365 Stellungnahmen aller Pla-
nungsträger, die der Regionalverband im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens nach Artikel 20 Absatz 1 und 2 
des Staatsvertrages erhalten hat, sind – wie bereits 
oben erwähnt – im Umweltbericht zum Entwurf der 
Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller zur 
nachhaltigen Gewinnung und Sicherung von Boden-
schätzen einschließlich zusammenfassender Erklärung 
nach Artikel 9 der EU-Richtlinie 2001/42/EG über die 
Strategische Umweltprüfung (SUP-RL) dokumentiert. 
Als Ergebnis ist folgendes zusammenzufassen: 
 
In der vorliegenden Teilfortschreibung werden ca. 1.940 ha 
für den Abbau von Kies und Sand ausgewiesen. Im Regio-
nalplan von 1987 waren es ca. 1760 ha. Berücksichtigt man 
– da sich nicht in allen Vorbehaltsgebieten die Rohstoffver-
sorgung gegenüber anderen Belangen in der Abwägung 
durchsetzen kann – lediglich ein Drittel der aktuell vorge-
schlagenen Vorbehaltsgebiete, so werden in der Teilfort-
schreibung für den Abbau von Kies und Sand 
ca. 1.440 ha vorgehalten. Unter zusätzlicher Berücksichti-
gung der bereits in den vorgeschlagenen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten abgebauten sowie der außerhalb dieser 
Gebiete genehmigten und noch nicht abgebauten Gebiete 
werden ca. 2010 ha an Kies- und Sandflächen vorgehalten. 
Außerdem werden inzwischen ca. 340 ha für den Abbau 
von Kalkstein und Mergelstein, ca. 570 ha für den Ab-
bau von Ton bzw. Lehm und ca. 30 ha für den Abbau 
von Bentonit ausgewiesen. 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Der jetzt vorgelegte Planentwurf berücksichtigt 
weitgehend die mit Regierungsschreiben vom 1. 
Dezember 2003 vorgebrachten Bedenken. Be-
sonders zu begrüßen ist die größere Flexibilität 
der Planung durch die Beschränkung des Aus-
schlusszieles auf regional bedeutsame Vorha-
ben zur Gewinnung von oberflächennahen Roh-
stoffen. Die Versorgung mit diesen Rohstoffen 
ist dadurch in höherem Maße gewährleistet als 
im vorhergehenden Planentwurf, zumal auch 
weitere Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aufge-
nommen worden sind. Die Frage der Bedarfsde-
ckung tritt folglich in den Hintergrund. 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Weiterhin nicht nachvollziehbar ist die Abwä-
gung für den gesamten Rohstoffbedarf in der 
Region. Unseres Erachtens liegt der Rohstoff-
bedarf für die Rohstoffgruppe Kies & Sand bei 
mind. ca. 2.340 ha, ausgewiesen sind jedoch ca. 
2.035 ha (inkl. ca. 830 ha als „Puffer“ wg. even-
tueller privatrechtlicher Probleme gemäß Anlage 
1, S. 5). 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Für die gesamte Region stehen mit 1.930 ha 
vorgeschlagenen Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten erheblich mehr als der prognostizierte Flä-
chenbedarf für Kies und Sand von 1.170 ha zur 
Verfügung.  
In einer Besprechung am 28.01.2004 in Bayeri-
schen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz mit Vertretern dieses 
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Ministeriums sowie des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, der Regierung von Schwaben 
und des Regionalverbandes wurde die Proble-
matik der Rohstoffbedarfsprognose abschlie-
ßend geklärt. Der Rohstoffflächenbedarf gilt mit 
2 x 15 Jahren als abgedeckt. 
 
In einem Gespräch am 29.09.2003 in der Ge-
schäftsstelle des Regionalverbandes wurden 
von Vertretern des ISTE Baden-Württemberg 
weitergehende und umfassende Informationen 
zur existenziellen Situation verschiedener im 
Rahmen der Teilfortschreibung bisher nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigter Mitgliedsfir-
men angekündigt. Die Geschäftsstelle erklärte 
sich damals bereit, nach eingehender Prüfung 
dieser Informationen die bisherige Beurteilung 
der entsprechenden Interessengebiete zu über-
denken und eventuell die Sicherung eines höhe-
ren Flächenanteils an Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten ins Auge zu fassen. Die diesbezügliche 
ergänzende Stellungnahme des ISTE Baden-
Württemberg vom 29.09.2004 beinhaltete jedoch 
nicht die angekündigten vertiefenden Informatio-
nen. 
In einem Schreiben des ISTE Baden-
Württemberg vom 14.12.2004 wird für die meis-
ten der Steine- und Erden-Betriebe eine – wenn 
auch nicht optimale – so doch akzeptable Roh-
stoffsicherung nach der derzeitigen regionalpla-
nerischen Ausweisung als gegeben angesehen. 
 
 
 

Im Umweltbericht wurde die Optimierung zwischen 
positivem und negativem Planungsansatz unter Be-
rücksichtigung einer auch alternative Materialien einbe-
ziehenden Rohstoffbedarfsprognose durchgeführt. 
Daraus ergab sich die Schützbarkeit der Tabuflächen 
sowie aller bewerteten Naturraumpotenzialflächen der 
höchsten Schutzwürdigkeitsstufe und daraus folgend 
die Möglichkeit, die nach der SUP-RL zu prüfende Er-
heblichkeit der Umweltauswirkungen aus regionaler 
Sicht als Inanspruchnahme solcher Flächen zu definie-
ren. 
 
Mit der vom Regionalverband zugrundegelegten „stra-
tegischen“ Vorgehensweise wurde so neben der opti-
malen Standortfindung auch die Möglichkeit geschaf-
fen, die geplanten Inanspruchnahmen bislang nicht 
beanspruchter Naturraumpotenzialflächen im räumli-
chen Zusammenhang zu bilanzieren und damit flächen-
deckend bzw. lückenlos zu beurteilen. Wie auch im 
Vergleich zu den nachträglich geprüften Beeinträchti-
gungen durch die entsprechenden, ohne SUP durchge-
führten Flächensicherungen im Regionalplan von 1987 
dokumentiert, wurde bei Inanspruchnahme der lt. Um-
weltbericht eigentlich schützbaren Tabuflächen und 
Naturraumpotenzialflächen der höchsten Schutzwür-
digkeitsstufe, also unter Berücksichtigung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen für die aktuelle Sicherung 
der oberflächennahen Rohstoffe in der Region eine 
insgesamt günstigere Gesamtbelastung erreicht.  
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Die Bilanz in der Tabelle 13 des Umweltberichts ein-
schließlich zusammenfassender Erklärung ergibt - 
bezogen auf die Gesamtfläche der Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete - für die Tabuflächen und für die Natur-
raumpotenziale Biotope und Grundwasser eine im Ver-
gleich zu 1987 erhebliche Verbesserung, für das Erho-
lungspotenzial und das Forstwirtschaftspotenzial nur 
geringfügige Veränderungen und für das Landwirt-
schaftspotenzial eine Verschlechterung von ca. 18  auf  
24%.  Der  Grund  für die ungünstigere Belastung des 
Landwirtschaftspotenzials im aktuellen Teilfortschrei-
bungsentwurf  liegt u.a. im Abwägungsmodus, der etliche 
Kompromisse bei der Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zu Lasten des Landwirtschaftspoten-
zials voraussetzte. 
 
Als weiterer Grund ist anzuführen, dass sich bei der 
Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten trotz 
flächendeckender Abwägung und Findung optimaler 
Abbaustandorte bereits im Verlauf der Vorabstimmun-
gen eine ausschließliche Orientierung an den Interes-
sengebieten der Rohstoffindustrie durchsetzte. Die 
Berücksichtigung der Interessengebiete war vor dem 
Hintergrund der neben der Einbeziehung der ökologi-
schen und ökonomischen Belange des Rohstoffabbaus 
im Rahmen einer nachhaltigen Rohstoffsicherungs-
planung ebenfalls zu berücksichtigenden sozialen Be-
lange auch sinnvoll. Dabei wurde davon ausgegangen, 
dass die Sicherung restriktionsarmer abbauwürdiger 
Flächen abseits bestehender Abbaustellen und der 
verarbeitenden Betriebe bzw. außerhalb der Interessen-
gebiete, wo noch keine Grundstückskäufe und Pacht-
verträge abgeschlossen werden konnten, für die Roh-
stoffindustrie unwirtschaftlich sein kann. In der Folge 
könnte es eventuell zu Betriebsstilllegungen und damit 
neben ökonomischen auch zu sozialen Problemen, d.h. 
zum Verlust von Arbeitsplätzen kommen. 
 
Die Berücksichtigung des sozialen Aspektes einer 
nachhaltigen Planung könnte aber vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse des vorliegenden Umweltberichts zum 
Teil auch in den hier identifizierten restriktionsarmen 
abbauwürdigen Flächen im engeren Umfeld der vor-
handenen Abbaustellen und der verarbeitenden Betrie-
be außerhalb der Interessengebiete in Betracht gezogen 
werden. Damit würde sich nicht nur die Bilanz der er-
heblichen Umweltauswirkungen noch günstiger darstel-
len, vielmehr ergäbe sich daraus auch ein Vorteil für die 
Rohstoffwirtschaft. Der Grundstückserwerb durch die 
Rohstoffindustrie unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der flächendeckend angelegten Rohstoffsiche-
rungsplanung nach der SUP-RL kann der Rohstoffin-
dustrie Fehlinvestitionen in den nicht als Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet gesicherten Interessengebieten erspa-
ren. Dies sollte dazu ermutigen, sich im Rahmen der 
nächsten Fortschreibung des Regionalplans bei der 
Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in 
begründeten Fällen von den Interessengebieten der 
Rohstoffindustrie zu lösen. 
Grundsätzlich hat sich mit dem Ergebnis nicht nur der 
ökologische, sondern auch der ökonomische und sozia-
le Aspekt einer nachhaltigen Planung im Vergleich zu 
den entsprechenden Ergebnissen des Regionalplans 
von 1987 verbessert. Inzwischen ist die insgesamt 
ausgewiesene Fläche der Abbaugebiete größer und es 
nahm auch die Anzahl der Flächen zu. Damit wurde - 
soweit dies auf regionalplanerischer Ebene möglich ist - 
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die Wahrscheinlichkeit von Betriebsstilllegungen und 
die damit verbundene Gefahr des Verlusts von Arbeits-
plätzen verringert. 
  
In der Region befindet sich neben den genannten Rohstof-
fen noch das Vorkommen der „Grimmelfinger Graupensan-
de“. Dieser hochwertige oberflächennah vorkommende 
Quarzsand kommt in der Region nur im Bereich des 
Hochsträß zwischen Ulm und Ehingen im baden-
württembergischen Teil der Region vor. Der Abbau dieses 
Sandes erfolgt im Gegensatz zu den anderen in der Region 
vorkommenden oberflächennahen Rohstoffen aufgrund 
bergrechtlicher Genehmigungen. Obwohl im Regionalplan 
von 1987 für dieses Vorkommen ausreichend Vorrangflä-
chen ausgewiesen worden sind, wurden dort zunehmend 
Abbauflächen  außerhalb  von   Vorrang- und  Vorbehaltsflä-

 WM Baden-Württemberg, (LGRB), 28.06.2005: 
Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Sandabbau-
betriebe und deren rechtskräftig bestehenden 
Gestattungen sollte in der Begründung aufge-
nommen werden. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Gegenstand der Teilfortschreibung des Regio-
nalplans zur Gewinnung und Sicherung von Bo-
denschätzen im Bereich der Grimmelfinger 
Graupensande auf dem Hochsträß.  
 

chen und z.T. gegen den Willen der Träger öffentlicher 
Belange vom damaligen Landesbergamt, dann Teil des 
Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Frei-
burg, und inzwischen Regierungspräsidium Freiburg, ge-
nehmigt. Deshalb wurde die Geschäftsstelle vom Planungs-
ausschuss und Planungsbeirat des Regionalverbandes und 
von allen vom Quarzsandabbau in der Region Donau-Iller 
betroffenen Gemeinden und Fachbehörden beauftragt, als 
vorgezogenen Teil des für alle Lagerstätten der Region 
fortzuschreibenden Regionalplankapitels eine flächende-
ckende Untersuchung zukünftiger Abbaustandorte unter 
Einbeziehung eines Umweltberichts zur SUP im  Be-
reich des  gesamten  Quarzsandvorkommens durchzuführen.

 WM Baden-Württemberg (LGRB), 28.06.2005: 
Des weiteren wird gebeten, in der Begründung 
auf Seite 6, Absatz 4, Satz 4 die Wörter „und 
teilweise gegen den Willen der Träger öffentli-
cher Belange“ zu streichen, da diese Aussage 
für die Teilfortschreibung des Regionalplans 
nicht relevant ist. 

Die bereits für verbindlich erklärten Vorrang- und Vorbe-
haltsbereiche für den Abbau von Grimmelfinger Graupen-
sanden werden nachrichtlich übernommen in der Karte zu 
dieser Teilfortschreibung dargestellt und gehen in die 
hier zu berücksichtigende Rohstoffbilanz mit ein. 
 
 

 WM Baden-Württemberg, 28.5.2005: 
Die bereits regionalplanerisch genehmigten Vor-
behaltsgebiete, Vorranggebiete und Aus-
schlussgebiete der Grimmelfinger Graupensan-
de (S 1 bis S 8) sind nicht als nachrichtliche
Übernahmen darzustellen. Als „nachrichtlich“ 
werden ausschließlich fremde Planungen über-
nommen, insbesondere Fachplanungsergebnis-
se. Bei der Planung „Grimmelfinger Graupen-
sande“ handelt es sich aber um eine eigene Pla-
nung des Regionalverbandes. Die Vorbehalts-
gebiete und Vorranggebiete der „Grimmelfinger 
Graupensande“ sollten daher in der Raumnut-
zungskarte als Teil der Teilfortschreibung „Ge-
winnung und Sicherung“ dargestellt werden und 
im Text sollte entsprechend erläutert werden, 
dass die Flächen bereits regionalplanerisch ge-
nehmigt sind.  
Wie bereits in den Stellungnahmen des LGRB 
vom 7.11.2000 und 11.06.2003 mitgeteilt, ist im 
nordwestlichen Bereich der Vorbehaltsfläche S 8 
der Standort einer Sandaufbereitungsanlage ge-
plant. Die hierzu benötigte Fläche soll vor Errich-
tung der Aufbereitungsanlage abgebaut werden. 
Im Anschluss daran erfolgt der Sandabbau im 
Bereich „Hirscherler“. Es wird nochmals ange-
regt, auch den Bereich dieser geplanten Aufbe-
reitungsanlage als Vorrangbereich auszuweisen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Fläche für die Aufbereitungsanlage ist im 
Maßstab 1:100 000 nicht darstellbar. Die Teil-
fortschreibung  „Grimmelfinger Graupensande“ 
ist bereits abgeschlossen und genehmigt. 
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3.2.2 Z Zur Deckung des Bedarfs an oberflächen-

nahen Rohstoffen werden in der Region 
Donau-Iller Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
ausgewiesen.  

 

  

 Z Die Vorranggebiete sind für die Gewinnung 
der oberflächennahen Rohstoffe vorgese-
hen. Andere raumbedeutsame Nutzungen 
sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, 
soweit sie mit dem Abbau nicht vereinbar 
sind. 

 

  

 Z In den Vorbehaltsgebieten kommt der Roh-
stoffgewinnung bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen ein besonderes 
Gewicht zu. 

 

  

Z Lage und Abgrenzung der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete bestimmen sich nach der 
fortgeschriebenen Karte 2 „Siedlung und 
Versorgung“, die Bestandteil des Regional-
plans ist. 

 

  

Z Zur Sicherung anderer natürlicher Ressour-
cen, zum Schutz wertvoller Lebensräume 
für Pflanzen und Tiere sowie zur Vermei-
dung negativer Einflüsse auf die Wohnbe-
völkerung und der für die Erholung bedeut-
samen Bereiche. Es werden teilräumliche 
Ausschlussgebiete für die Rohstoffgewin-
nung ausgewiesen und in der Raumnut-
zungskarte des Teilregionalplans Rohstoff-
sicherung dargestellt. 

 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Plansatz 3.2.2, 5. Ziel, 1. Teilsatz „Zur Sicherung 
anderer natürlicher Ressourcen, zum Schutz 
wertvoller Lebensräume für Pflanzen und Tiere 
sowie zur Vermeidung negativer Einflüsse
auf die Wohnbevölkerung und der für die Erho-
lung ...“ wäre in dieser Ausführlichkeit eher Teil 
der Begründung. Die Zielaussage: „Es werden 
teilräumliche Ausschlussbereiche für die Roh-
stoffgewinnung ausgewiesen und ...“ würde aus-
reichen. 
 

  RvS, 17.06.2005: 
Es fällt auf, dass vor allem Flächen in den Tal-
auen des Mindel- und Günztales nicht als Aus-
schussgebiet dargestellt worden sind. Dem ge-
genüber wurden die Schotterhochflächen, die 
unter Gesichtspunkten des Naturschutzes kaum 
problematisch sind, in diese Ausschlussgebiete 
einbezogen. Hier besteht die Gefahr, dass der 
Druck, Abbauvorhaben in den ökologisch wichti-
gen Talauen zu genehmigen, zunehmen wird. 
Die Abgrenzung der Ausschlusskriterien sollte 
daher unter diesem Blickwinkel nochmals über-
prüft werden.  
 

  Landkreis Unterallgäu, 21.04.2005: 
Hauptproblem des nun übersandten Entwurfes 
ist aus unserer Sicht das nahezu flächende-
ckende Ausschlussgebiet. Gem. Nr. 3.2.2 Abs. 4 
und 5 der Festsetzungen des Regionalplans sind 
diese Flächen „von regional bedeutsamen Vor-
haben zur Gewinnung von oberflächennahen 
Rohstoffen frei zu halten.“ 
Dadurch wird zunächst dem Bürger vorgespielt, 
dass in den weiß gebliebenen Flächen grund-
sätzlich auch überregional bedeutsame Boden-
schätze abgebaut werden können. Da nach 
überschlägiger Prüfung gerade in den weißen 
Flächen FFH- bzw. Vogelschutz-Gebiete liegen,
 



 
 

 426 

 
  wäre dies jedoch nicht zu verwirklichen. Somit 

wird dem Bürger etwas vorgespielt, was hinter-
her nicht eingelöst werden kann. 
Ferner ist dann gerade Nr. 3.2.2 Abs. 4 fehler-
haft, da dort gerade auf die Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere zur Begründung des Aus-
schlussgebietes abgestellt wird. Im Rückschluss 
hieraus wären die weißen Flächen gerade nicht 
für Pflanzen und Tiere bedeutsam, was aber 
nicht den Tatsachen entspricht. 
Schließlich ist dieses großflächige Ausschluss-
gebiet u.E. auch abwägungsfehlerhaft. Man 
müsste zunächst flächendeckend ermitteln, ob in 
diesem Ausschlussgebiet nicht Flächen liegen, 
die sich nicht doch für den Abbau von Boden-
schätzen eignen. Dann erst könnte eine Aussa-
ge über den Ausschluss getroffen werden. Dies 
ist aber entgegen der Begründung nicht erfolgt, 
jedenfalls lässt sich dem Umweltbericht nicht ei-
ne flächendeckende Untersuchung möglicher 
Abbauvorkommen entnehmen. Allenfalls könnte 
man die Tabuflächen sowie die FFH- und Vogel-
schutzgebiete ausschließen. So aber erscheint 
die Festsetzung dieses weiträumigen Aus-
schlusses letztlich willkürlich. 

  Angesichts dieser Gründe und dem dargestellten 
hohen rechtlichen Risiko schlagen wir – wie 
auch bisher schon – vor, Ausschlussgebiete 
nicht festzusetzen, sondern es bei der Festset-
zung von Vorbehalts- und Vorrangflächen zu be-
lassen. 
 

  Landratsamt Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, 
Naturschutz, 24.06.2005: 
In den Planungsunterlagen und der zugehörigen 
Anlage 1 wird auf den für die Zukunft wichtigen 
europäischen Naturschutzstatus NATURA2000 
nicht näher eingegangen. Lediglich auf Seite 12 
wird für das Vorhaben „KS-ADK-1b“ auf eine 
mögliche FFH-Veträglichkeitsprüfung hingewie-
sen.  
Die Ausweisung 2001 (FFH-Vogelschutzgebiete) 
wurde zwischenzeitlich um die FFH-Nachmelde-
kulisse 2004 ergänzt. Bei der eingereichten 
Nachbesserung handelt es sich im ADK vor-
nehmlich um bereits bestehende NSG’s und 
verschiedene (Buchen) – Waldgesellschaften, 
die wiederum Kalksteinabbaubereiche tangieren 
können. Bei Vorhaben in bzw. an die Gebiete 
angrenzende Bereiche ist eine Erheblichkeitsab-
schätzung der Natura2000-Verträglichkeit und 
ggf. eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Für eine Berücksichtigung der 
Natura2000-Belange und eine konsensorientier-
te Lösungsfindung sind Vorabstimmungen von 
Bedeutung.  
 

  LRA Günzburg, 24.05.2005: 
In der mitgelieferten Karte 2 „Siedlung und Ver-
sorgung“ wurden in blau die Ausschlussgebiete 
dargestellt. Es fällt auf, dass im Landkreis Günz-
burg sowohl im Mindel- als auch im Günztal gro-
ße Bereiche „weiß“ dargestellt wurden. Hier ist
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 demnach weiterhin ein raumbedeutsamer Abbau 
nach entsprechender Prüfung möglich. Ziel der 
Fortschreibung des Regionalplans soll es sein, 
langfristige Vorgaben mit klarer Schwerpunkt-
setzung für Abbauvorhaben festzulegen. Mit der 
jetzt vorgelegten Planung und Ausweisung von 
Ausschlussgebieten wird dieses Ziel im Land-
kreis Günzburg nicht erreicht. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass selbst die Natura 2000 Gebiete 
im nördlichen sowie im südlichen Mindeltal 
(FFH-Gebiet Bremental und SPA – Gebiet Min-
delaue) nicht als Tabubereiche dargestellt wur-
den. 
Aus unserer Sicht kann das Fazit gezogen wer-
den, dass sich mit der nun vorgelegten Planung 
zur gegenwärtigen Situation in den naturschutz-
fachlichen Schwerpunktgebieten der Mindel- und 
Günzaue keine wesentlichen Verbesserungen 
aufgezeigt werden. Eine Überarbeitung der Pla-
nung ist aus unserer Sicht dringend erforderlich. 
 
LRA Biberach - Landwirtschaft -, 6.05.2005: 
Eine effektive Ausschlussregelung ist erforder-
lich und die ursprüngliche Fassung des Aus-
schlussziels sollte wieder aufgenommen werden.
 
VG Bad Grönenbach, 25.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Gemeinde Achstetten, 31.03.2005: 
Antrag auf Übernahme des ursprünglichen For-
mulierungsvorschlages vom Januar 2003. 
 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
(LBV), 9.06.2005: 
Die Vorrang- und Vorbehaltsflächen berühren 
nicht direkt die FFH- und Vogelschutzgebiete, 
dennoch ist davon auszugehen, dass durch die 
während des Verfahrens eingetretenen Verände-
rungen ein erheblicher Teil der Region grund-
sätzlich für den Abbau von Rohstoffen frei gege-
ben wird. Die durch den Abbau bedingten Aus-
wirkungen auf die Natura 2000 Gebiete machen 
es erforderlich für den gesamten Regionalplan 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
In den Ausschlussgebieten im Günztal und Min-
deltal (Landkreis Günzburg und Unterallgäu) 
wurden deren Auengebiete nicht vollständig auf-
genommen. Die dabei nicht berücksichtigten 
Gebiete haben jedoch einen hohen Stellenwert 
für den flächendeckenden Biotopverbund in die-
sen Tälern. Eine Aufnahme dieser Fläche in die 
Ausschlussgebiete ist im Sinne des Arten- und 
Biotopschutzes dringend erforderlich. 
 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, 
(LNV), 8.06.2005: 
Wir halten es für geboten, die Teilfortschreibung 
des Regionalplans einer FFH-Verträglichkeits-
prüfung gemäß VwV Natura 2000 zu unterzie-
hen. Nachdem auch ökologisch wertvolle und für 
die Schutz- und Erhaltungsfunktion des Natu-
ra2000-Netzes bedeutsame Flächen zumindest 
für den örtlichen Abbau „freigegeben“ wurden 
und zudem auf die Festsetzung von Aus-
schlussgebieten praktisch verzichtet werden 
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musste, halten wir eine derartigen Prüfung für 
zwingend erforderlich und sehen ihrem Ergebnis 
mit Interesse entgegen. 
 

  BUND-RV Donau-Iller, 30.05.2005: 
Auch wenn offenbar bei nahezu 100 % der Vor-
rang- und Vorbehaltsflächen keine FFH- und 
Vogelschutzgebiete direkt tangiert sind, muss 
doch im Hinblick auf den Umstand, dass durch 
die während des Verfahrens eingetretenen er-
heblichen Veränderungen ein sehr großer Teil 
der Region zumindest grundsätzlich für den Ab-
bau von Rohstoffen frei gegeben ist, der gesam-
te Regionalplan laut VwV Natura 2000 einer 
FFH-Verträglichkeitsprüfung unterzogen werden.
 

  Bund Naturschutz in Bayern e.V., 30.05.2005:
Natura-2000-Gebiete wurden nicht als Tabu-
flächen eingesetzt.  
Die Beurteilung der Schutzwürdigkeitsstufen von 
Flächen in Baden-Württemberg und Bayern ist 
offensichtlich nicht auf der Basis des gleichen 
fachlichen Ansatzes erfolgt (siehe Karte 4 des 
Umweltberichts „Biotoppotenzial“). Aufgrund 
dessen ergeben sich vor allem in den Landkrei-
sen Günzburg und Unterallgäu im Günztal und 
Mindeltal Lücken in den Ausschlussgebieten. 
Aufgrund der Lage dieser nicht berücksichtigten 
Gebiete in den Auen von Günz und Mindeltal 
und der damit verbundenen hohen Bedeutung 
für einen flächendeckenden Biotopverbund in 
den Tälern muss unserer Ansicht nach eine Kor-
rektur der Ausschlussgebiete mit Berücksichti-
gung der genannten Gebiete stattfinden. 
Der BN fordert, dass Rohstoffabbau ausschließ-
lich in den dafür vorgesehenen Vorrang- und 
Vorbehaltsflächen zu erfolgen hat; dass ein 
Rohstoffabbau in Natur- und Landschaftsschutz-
gebieten oder auf 13d-Flächen grundsätzlich zu 
untersagen ist. 
 

  Bay. Waldbesitzerverband e.V., 6.07.2005: 
Die zusammengestellten Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete sind unserer Ansicht nach nicht 
ausreichend. Aus diesem Grund sollte der Regi-
onalplan einen Abbau von Rohstoffen außerhalb 
der festgesetzten Gebiete ebenfalls ermögli-
chen. Dadurch wäre es Grundeigentümern we-
sentlich erleichtert, bei entsprechenden Vor-
kommen an abbaufähigen Rohstoffen, für deren 
Abbau die entsprechenden Genehmigungen zu 
erlangen. 
 

  Würdigung der Geschäftsstelle: 
Im Entwurf der Teilfortschreibung von 2003 war 
das Ziel: „der Rohstoffabbau wird außerhalb der 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgeschlos-
sen“, enthalten. Unter anderem das Landratsamt 
Unterallgäu, der Industrieverband Steine und 
Erden Baden-Württemberg und die Regierung 
von Schwaben forderten eine Streichung des 
Ausschlussziels. 
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  Zur Klärung dieser Frage fand am 28. Januar 
2004 eine Besprechung im Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, München, mit Vertretern 
dieses Ministeriums, dem Bayerischen Staats- 
ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie, der Regierung von Schwaben, 
Augsburg, und dem Regionalverband Donau-
Iller statt. In der Besprechung hat das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium auf der Aufhebung 
des Ausschlussziels bestanden und die Empfeh-
lung über den Ausschluss fachlich begründeter 
Teilflächen abgegeben. Dabei war wichtig, dass 
noch ausreichende, abbauwürdige Lagerstätten 
vorhanden sind. Nicht ausgeschlossene Flächen 
dürfen nicht zugleich abbauunwürdig sein, da 
sonst ein Totalausschluss durch die Hintertür 
geschaffen wird. Mit Hilfe des Umweltberichts 
zur Strategischen Umweltprüfung wurde ein 
Vorschlag für einen solchen Teilausschluss 
möglich. Dieser Teilausschluss enthält die 
schützbaren  Naturraumpotenzialflächen der 
Schutzwürdigkeitsstufen „hoch“ und „mittel“, die 
laut Landschaftsrahmenplan für die Region Do-
nau-Iller ermittelten stark vorbelasteten Berei-
che, die Überschwemmungsgebiete, die bereits 
negativ raumgeordneten Gebiete und die nicht 
abbauwürdigen Flächen. Aus der Bilanz ist er-
sichtlich, dass für Kalk 440 ha nicht ausge-
schlossene, abbauwürdige Flächen und für Kies 
über 8.000 ha verbleiben. Davon befinden sich 
im Landkreis Unterallgäu einschließlich dem 
Gebiet der Stadt Memmingen über 4.600 ha 
nicht ausgeschlossene Kiesflächen. 

  Aufgrund der Vorschläge der Regierung von 
Schwaben sowie der Landratsämter Alb-Donau-
Kreis und Günzburg, noch umfangreichere Aus-
schlussflächen vorzusehen und der Bitte des 
Landratsamtes Unterallgäu und verschiedener 
Naturschutzverbände nach umfassender Be-
rücksichtigung der FFH-, Vogelschutz und Natu-
ra-2000-Gebiete sollen diese ebenfalls ausge-
schlossen werden. 
 
 
 
  

 Z Die Ausschlussgebiete sind von regional 
bedeutsamen Vorhaben zur Gewinnung von 
oberflächennahen Rohstoffen freizuhalten.  

 
 

  

 Z Die ausgewiesenen Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete ersetzen die im bisherigen Re-
gionalplan enthaltenen Vorrang- und Vorbe-
haltsbereiche bzw. -flächen. 

 
 
 
 

  

B e g r ü n d u n g  z u  3 . 2 . 2 :  Bei den lt. Landesentwick-
lungsplan Baden-Württemberg und dem Entwurf des Lan-
desentwicklungsprogramms Bayern sowie dem Rohstoffsi-
cherungskonzept des Landes Baden-Württemberg in den 
Regionalplänen auszuweisenden Flächen für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe sollen entsprechend § 7 Abs. 4 
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ROG Vorranggebiete und Gebiete, die für die langfristige 
Sicherung oberflächenaher Rohstoffvorkommen und ggf. 
zugleich für andere Raumnutzungsansprüche freizuhalten 
sind (Vorbehaltsgebiete), ausgewiesen werden. 
 
Als Vorranggebiete sind Bereiche mit Rohstoffvorkommen 
auszuweisen, in denen aus regionalplanerischer Sicht bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen der Gewin-
nung von Bodenschätzen der Vorrang  eingeräumt werden 
soll. Innerhalb eines Vorrangbereiches wird für die Maßnahmen 
zur Gewinnung von Rohstoffen in der Regel die Durchführung 
von Raumordnungsverfahren nicht erforderlich sein. 
 

  

Als Vorbehaltsgebiete sind Bereiche mit Rohstoffvorkom-
men auszuweisen, in denen aus regionalplanerischer Sicht 
unter Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen 
der Gewinnung von Bodenschätzen ein besonderes Ge-
wicht beizumessen ist. Für Maßnahmen zur Gewinnung von 
Bodenschätzen in einem Vorbehaltsgebiet ist in der Regel die 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens erforderlich.  
 

  

Die vorläufige Entscheidung der Geschäftsstelle für die 
Ausweisung eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes kam 
jeweils zustande aufgrund der Berücksichtigung des ge-
samtplanerischen Abwägungsvorschlages im Rahmen des 
Umweltberichts nach der SUP-RL, der Stellungnahmen der 
Planungsträger, der bestehenden Ausweisung eines Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebietes im Regionalplan von 1987 
sowie aufgrund bestehender Festlegungen im Rahmen 
eines vorausgegangenen Raumordnungs- oder Planfeststel-
lungsverfahrens. 
 

  

Einige Vorrang- und Vorbehaltsbereiche für den Rohstoff-
abbau liegen innerhalb von Bereichen, die in der Karte 3 
„Landschaft und Erholung“ des Regionalplans von 1987 als 
landschaftliche Vorbehaltsgebiete dargestellt sind. Gemäß 
B I 2.1 Regionalplan sind dies Gebiete, in denen Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes 
Gewicht zukommt. Für den bayerischen Teil der Region 
sind es Festsetzungen (...werden bestimmt...) mit Zielcha-
rakter, für den baden-württembergischen Teil Darstellungen 
mit Vorschlagscharakter zur Ausweisung zusätzlicher 
Schutzgebiete durch die Naturschutzverwaltung. Liegt das 
vorgeschlagene Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für den 
Rohstoffabbau in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, 
kann es nicht wegen des zu beachtenden Gewichts der 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege von 
vorne herein abgelehnt werden. Es bedarf vielmehr einer 
Abwägung, die im Umweltbericht im Rahmen der Bewertung 
des Erholungspotenzials erfolgt ist. 

  

   
In der Raumordnung wird in der Regel bei der Versorgung 
mit oberflächennahen Rohstoffen nur den Flächenansprü-
chen über 10 ha eine überörtliche Bedeutung zugemessen. 

  

Diese Größenordnung soll ist auch für die Regionalbedeut-
samkeit bei den Rohstoffen Kies und Sand, sowie Ton bzw. 

 LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreislandwirtschaft, 
24.06.2005: 
Die Zuordnung der Abbauflächen zu „Vorrang-
flächen“ bzw. Vorbehaltsgebieten soll jetzt nur 
noch für raumbedeutsame, also wohl einem 
Raumordnungsverfahren unterliegende Vorha-
ben zutreffen. Wenn dem so wäre, könnte dies 
möglicherweise zu einer Art „Wildwuchs“ bei 
kleineren Abbauvorhaben führen, der nicht im 
Sinne eines geordneten Abbaus von Boden-
schätzen in der Region sein kann. 
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Gemeinde Achstetten, 2.05.2005: 
In diesem Absatz wird in Satz 2 angemerkt, dass 
die Größenordnung nach Satz 1 (über 10 ha) 
auch für die Regionalbedeutsamkeit bei den 
Rohstoffen Kies und Sand, sowie Ton bzw. 
Lehm der Region Donau-Iller gelten soll. Gerade 

 
 

 die Formulierung „soll“ gibt wieder verstärkt 
Möglichkeit Ermessen auszuüben. Wünschens-
wert wäre, wenn die genannte Größenordnung 
anzuwenden „ist“, so dass hier eine entspre-
chende Verbindlichkeit und Klarheit gewährleis-
tet ist. 
 

  Würdigung der Geschäftsstelle: 
Lt. LEP Baden-Württemberg 2002, Ziel 5.2.3 
sind in den Regionalplänen regionalbedeutsame 
Abbaustätten, aktivierbare Reserven und Roh-
stoffvorkommen als Bereiche für den Abbau von 
Rohstoffen (Abbaubereiche) und als Bereiche 
zur Sicherung von Rohstoffvorkommen (Siche-
rungsbereiche) festzulegen. In der Begründung 
zu dem Ziel B II 1.1.1.1 des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern heißt es: „Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete sollen jedoch nur für Boden-
schätze ausgewiesen werden, wenn die Auswir-
kungen der Gewinnung die Erdoberfläche in 
stärkerem Maße beanspruchen, so dass die Si-
cherungs- und Koordinierungsfunktion der 
Raumordnung gefordert ist.“ Ein „Wildwuchs“ re-
gionalunbedeutsamer Abbauvorhaben muss im 
Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren ver-
hindert werden. 
 

Lehm der Region Donau-Iller gelten anzuwenden. Bereits 
abgebaute Flächen werden dabei, wenn sie noch nicht 
rekultiviert sind, eingerechnet berücksichtigt. Beim Kalk-
stein- und Mergelsteinabbau wird aufgrund der dort in der 
Regel größeren Abbaumächtigkeiten die regionale Bedeu-
tung bei über 5 ha festgelegt. 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Gegen diesen Satz bestehen Bedenken, da der 
Regionalplan lt. § 11 Abs. 3 Nr. 10 LpIG Gebiete 
für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und 
Gebiete zur Sicherung von Rohstoffen festlegen 
soll, soweit sie im übrigen regional bedeutsam 
sind (§ 11 Abs. 3 Satz 2 LpIG). Bereits abgebau-
te, das bedeutet zugleich für den Abbau bereits 
fachgesetzlich genehmigte Flächen können aus 
diesem Grunde nicht als für den Rohstoffabbau 
regionalbedeutsamer Gebiete festgelegt oder 
gesichert werden. 
Die höhere Raumordnungsbehörde schlägt da-
her vor, entsprechend der Regelung für die Er-
forderlichkeit von Raumordnungsverfahren für 
Rohstoffabbauvorhaben gemäß § 1 Nr. 17 
Raumordnungsverordnung bei Erweiterungsvor-
haben nur die Erweiterungsfläche mit den zu ih-
rem Abbau gehörenden Betriebsflächen zu zäh-
len. Belange der Raumordnung sind auf Umset-
zung in anschließenden Zulassungsverfahren 
angelegt. Dies kann bei Flächen nicht erreicht 
werden, für die der Abbau bereits fachgesetzlich 
zugelassen ist (vgl. Erlass des Wirtschaftsminis-
teriums vom 02.02.1998, Az. 7-2400/13). 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund des Zusammenhangs eines unter 10 
ha großen Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes mit 
einem benachbarten, bestehenden und noch 
nicht rekultivierten Abbaugebiet kann die Regio-
nalbedeutsamkeit der im Regionalplan auszu-
weisenden Fläche nicht isoliert bewertet werden. 
Hier geht es nicht um die regionalplanerische 
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. 

„Festlegung“ oder „Sicherung“ bereits in Abbau 
befindlicher und zu einem  Vorrang- oder  Vorbe-
 

  haltsgebiet benachbarter Flächen, sondern 
lediglich um die Entscheidung, ob im Rahmen 
der Teilfortschreibung ein unter 10 ha großes 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet gestrichen oder 
bestehen bleiben soll
 

Der teilräumliche Ausschluss von regionalbedeutsamen 
Vorhaben außerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
setzt eine flächendeckende Untersuchung aller in Betracht 
kommenden Abbauflächen sowie eine umfassende Abwä-
gung voraus. Voraussetzung für die Einbeziehung dieser 
Gebiete ist also die Verfügbarkeit von Indikatoren, die unter 
Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine flä-
chendeckende Beurteilung des potenziellen Nutzungskon-
fliktes erlauben. Diese Voraussetzungen liegen mit dem 
beschriebenen Umweltbericht nach der SUP-RL vor. 
 

  

Im Rahmen der darin durchgeführten flächendeckenden 
Abwägung zwischen den Tabuflächen und den Naturraum-
potenzialflächen aller drei Schutzwürdigkeitsstufen einer-
seits und den abbauwürdigen Flächen aller drei Abbauwür-
digkeitsstufen andererseits konnten bereits nach Verzicht 
auf die Wertstufe III aller Naturraumpotenziale ausreichend 
restriktionsarme abbauwürdige Rohstoffflächen abgegrenzt 
werden. Deshalb wurden – neben den oben beschriebenen 
Tabuflächen – zunächst die Naturraumpotenzialflächen der 
Schutzwürdigkeitsstufen I und II, und nördlich der Donau im 
Bereich der Schwäbischen Alb aufgrund des dort flächen-
deckend und ausschließlich hoch und mittel bewerteten 
Grundwasserdargebotspotenzials nur die Flächen der 
höchsten Schutzwürdigkeitsstufe dieses Naturraumpotenzi-
als ausgeschlossen. Außerdem wurden die im Landschafts-
rahmenplan der Region Donau-Iller abgegrenzten Bereiche 
natürlicher und naturnaher Lebensgemeinschaften sowie 
der stark vorbelasteten Bereiche städtisch industrieller 
Nutzung, die rechtlich festgelegten Überschwemmungsge-
biete, die Gebiete, in denen bereits eine abschließende 
negative raumordnerische Beurteilung vorliegt, die Natura 
2000-Gebiete sowie FFH- und Vogelschutzgebiete und die 
nicht abbauwürdigen Flächen ausgeschlossen. Daraus 
folgt, dass in den verbleibenden weißen Flächen, die aus-
schließlich abbauwürdige Rohstoffvorkommen umfassen, 
nach positivem Abschluss eines Raumordnungsverfahrens 
ein regionalbedeutsamer Rohstoffabbau möglich ist. 
 

  

Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Sicherung der 
oberflächennahen Rohstoffe wurden im Hinblick auf eine 
bestmögliche räumliche Ordnung auch auf der Grundlage 
eines gesamtplanerischen Abwägungsvorschlages im 
Rahmen des Umweltberichts nach der SUP-RL ausgewie-
sen. Dadurch werden ausreichend geeignete Flächen für 
den zukünftigen Rohstoffabbau vorgehalten sowie diese 
Flächen weitmöglichst konzentriert. Davon ausgenommen 
werden Gebiete außerhalb der Ausschlussgebiete, die als 
Konzentrationsflächen für den oberflächennahen Rohstoff-
abbau in Flächennutzungsplänen zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Teilfortschreibung dargestellt sind. 
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3.2.3 Z Im baden-württembergischen Teil der Regi-

on Donau-Iller werden folgende Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen:  

 

 ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Insgesamt kritisch sehen wir auch weiterhin Flä-
chenausweisungen für einzelne rohstoffgewin-
nende Betriebe in der Region Donau-Iller. Auch 
wenn der Regionalverband einige unserer Lö-
sungsvorschläge aufgegriffen hat, verbleiben ei-
nige Betriebe, für die zum derzeitigen Planungs-
stand keine oder lediglich sehr kleine Vorrang-
gebiete oder auch nur Vorbehaltsgebiete ausge- 
wiesen sind. Diese Fälle sind jeweilig in unseren 
Stellungnahmen vom 6. August 2003 und 29. 
September 2004 sowie unserem Schreiben vom 

  14. Dezember 2004 dargelegt worden und wer-
den hier – aufgrund der gegebenen Relevanz – 
z.T. nochmals dargelegt. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
In einem Schreiben des Industrieverbandes Stei-
ne und Erden Baden-Württemberg an den 
Regionalverband Donau-Iller vom 14.12.2004 
wurden für die meisten der Steine- und Erdenbe-
triebe eine akzeptable Rohstoffsicherung nach 
der derzeitigen regionalplanerischen Auswei-
sung als gegeben angesehen. 
 
 
 
 

3.2.3.1 Vorranggebiete 
für den Abbau von Kies und Sand: 

 
 

  

  Alb-Donau-Kreis: 
 

  

  WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Der früher geplante Sicherungsbereich 
KS-ADK-1a, südlich an der Kiesgrube Erbach-
Ersingen (RG-7725-3) angrenzend, fehlt im vor-
liegenden Entwurf vollständig. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Vorbelastung der Wohnbevölke-
rung und der Landwirtschaft lehnen die Stadt 
Erbach, der Nachbarschaftsverband Ulm und 
das Landratsamt Alb-Donau-Kreis einen Abbau 
in dieser Fläche ab. 
 
 
 

KS-ADK-1b östlich Öpfingen (Gemeinde 
Öpfingen) 

 
 
 

  

KS-ADK-2a nördlich Rißtissen (Stadt 
Ehingen) 

 
 
 

 Stadt Erbach, 11.05.2005: 
Vermeidung zusätzlicher Verkehrsbelastung von 
Ertingen 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. 
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KS-ADK-4a südlich Rottenacker (Ge-

meinde Rottenacker) 
 
 
 

 Gasversorgung Süddeutschland GmbH, 
8.04.2005: 
Gashochdruckfernleitung betroffen, evtl. Verle-
gung erforderlich. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. 
 
 
 

KS-ADK-6a westlich Kirchbierlingen 
(Stadt Ehingen) 

 
 
 

 

  

 Landkreis Biberach: 
 

  

KS-BC-2a westlich Achstetten (Ge-
meinde Achstetten) 

  
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 

KS-BC-3a nordwestlich Oberholz-
heim (Gemeinde Achstet-
ten) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 

KS-BC-5a westlich Burgrieden (Ge-
meinde Burgrieden) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 

KS-BC-7a nördlich Unlingen (Ge-
meinde Unlingen) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken, Beschränkung auf bestehende 
Abgrenzung 

KS-BC-8a südwestlich Baltringen 
(Gemeinde Mietingen) 

 
 
 

 RP Tü, 03.06.2005: 
Der westlich angrenzende Hangwald darf nicht 
einbezogen werden, mit dem Abbauvorhaben ist 
ein auseichender Abstand zum Wald einzuhalten. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen keine Bedenken. Der 
Abbau ist bereits genehmigt. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Fläche befindet sich außerhalb des Waldes 
und ist bereits genehmigt. 
 
 

 
KS-BC-10b südwestlich Schwendi 

(Gemeinde Schwendi) 
 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Das Gebiet KS-BC-10b ist bereits genehmigt.  
 

KS-BC-11b südwestlich Schwendi 
(Gemeinde Schwendi) 

 
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Es ist zu hinterfragen, ob die geringe Abbauwür-
digkeit (Stufe III) grundsätzlich die Inanspruch-
nahme von Waldflächen rechtfertigt.  
 
LRA Biberach, 2305.2005: 
Bereits genehmigt 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Bereits genehmigt. 
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KS-BC-12b nordwestlich Alberweiler 
(Gemeinde Schemmerho-
fen) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Das Gebiet ist teilweise bereits genehmigt (Gug-
genbühl). Gegen die Erweiterung bestehen keine 
Bedenken. 
 
 
 

  zu KS-BC-13b: 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Im Raum zwischen Laupheim und Biberach a.d. 
Riß ist offensichtlich nur eine Ausweisung an sehr 
kleinflächigen Vorranggebieten (KS-BC-8a und 
KS-BC-14b) und wenigen Vorbehaltsgebieten 
notwendig. Diese Ausweisung steht mit einer 
ortsnahen Versorgung im Widerspruch. 
 
Daher betonen wir unseren Vorschlag vom 
14. Dezember 2004, die Möglichkeit einer Aus-
weisung der Fläche KS-BC-13b als Vorbehalts-
gebiet in Verbindung mit einer Einzelfallprüfung 
nochmals zu überdenken. 
Wie wir der Auswertung der Beteiligung der Pla-
nungsträger gemäß Artikel 20 Abs. 1 des Staats-
vertrages – Stand November 2004“ (Anhang 2, S. 
14 ff.) entnehmen können, liegen zu dieser Flä-
che negative Stellungnahmen vor, die sich größ-
tenteils auf den Grundwasserschutz beziehen. 
 
Wie vorab bereits dargelegt, sind hinsichtlich die-
ses Themenkomplexes – Grundwasserschutz und 
Rohstoffgewinnung – in den letzten Jahren sehr 
viele neue Erkenntnisse gewonnen worden. Mit-
tels modernster Untersuchungsverfahren im Be-
reich der Hydrogeologie konnte nachgewiesen 
werden, dass Grundwasserschutz und Rohstoff-
gewinnung miteinander vereinbar sind bzw. keine 
negativen Auswirkungen von Rohstoffgewin-
nungsstellen in Schutzgebieten für Wasser auftre-
ten. Immerhin liegen ca. 70% aller Kies- & Sand-
Rohstoffgewinnungsstellen in Wasserschutzge-
bieten und / oder Gebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen, ohne dass die Trinkwasser-
versorgung gefährdet ist. 
 
Unseres Wissens liegt die Fläche außerhalb einer 
Wasserschutzgebietszone. Vor dem skizzierten 
Hintergrund sehen wir einen Ausschluss dieser 
Fläche aufgrund der Tabuisierung der Wasser-
schutzgebietszonen als nicht sachgerecht an. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Von der Geschäftsstelle wurden verschiedene in 
der Literatur angegebene Radien von 20 bis 
50 km um die vorgeschlagenen Abbaustellen ge-
prüft. Die Region Donau-Iller wird jedoch komplett 
von 15-km-Radien um die derzeit vorgeschlage-
nen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete abgedeckt. 
Damit sind die in der Teilfortschreibung vorge-
schlagenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aus-
gewogen in der Region verteilt.  
 
Von den Regionalverbänden Donau-Iller und Mitt-
lerer Oberrhein wurden zu dem vom ISTE Baden-
Württemberg verfassten Abschlussbericht des 
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Verbundprojekts  „Bestandserhebung zur Kies-
gewinnung in Wasserschutzgebieten und Grund-
wasserschonbereichen in Baden-Württemberg“ 
u.a. folgendes festgestellt: 
Die hohe Anzahl der in Wasserschutzgebieten 
liegenden Rohstoffgewinnungsstellen macht die 
Relevanz des Themas deutlich. Die im Rahmen 
des Projekts durchgeführte Bestandsaufnahme 
kann die Grundlage für weitere Projekte zur Ver-
einbarkeit von Rohstoffabbau und Trinkwasser-
schutz bilden. 
Angaben zur Gefährdungssituation durch Roh-
stoffgewinnungsstellen in Wasserschutzgebieten 
sowie zu Gefährdungsrisiken wurden jedoch im 
Rahmen des Projekts nicht gemacht. Auch fehlen 
Aussagen, ob die Repräsentativität der Auswahl 
der KABA-Seen hierdurch bestätigt oder widerlegt 
wird. Daher können auf der Grundlage des Pro-
jekts abschließend im Vergleich zum derzeitigen 
Umgang mit dem Konflikt von Kiesabbau und 
Trinkwassergewinnung keine neuen Schlussfol-
gerungen gezogen werden. Schlussfolgerungen 
speziell für den Umgang im Rahmen der regiona-
len Rohstoffsicherung würden zunächst im Rah-
men der Bestandsaufnahme einen Überblick über 
die aktuelle Vorgehensweise und Erfahrungen in 
den Regionalverbänden erfordern. 
Abschließende Einschätzungen zum Konflikt un-
ter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse wer-
den im Zuge zukünftiger Fortschreibungen der 
Regionalpläne angepasst an die regionale Kon-
fliktdichte getroffen. Ein Beispiel dafür ist der flä-
chendeckende SUP-Ansatz in der Region Donau-
Iller. 
 
 
 

KS-BC-14b westlich Äpfingen (Ge-
meinde Warthausen) 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen keine Bedenken. Es 
ist bereits genehmigt.  
 
 
 

KS-BC-15a südlich Andelfingen (Ge-
meinden Langenenslingen 
und Altheim) 

 

 RP Tü, Denkmalpflege, 3.06.2003: 
Sehr zu begrüßen ist es im Interesse des Er-
scheinungsbildes der Klosteranlage Heiligkreuz-
tal, dass das in der Vorfassung des Teilregional-
plans dargestellte Interessengebiet KS-BC-15a 
zurückgenommen worden ist.  
 
RP Tü, Denkmalpflege, 18.08.2005: 
Bei einem Ortstermin am 18. Juli 2005 wurde sei-
tens des Regionalverbands die Absicht erläutert, 
dem Wunsch der Martin Baur GmbH und kom-
munalen Interessen nach einer Erweiterung der 
Abbaufläche KS-BC-15a in Richtung Süden in der 
Weise Rechnung zu tragen, dass eine zusätzliche 
Vorbehaltsfläche in den Regionalplan aufgenom-
men wird, die den Bereich zwischen den Feldwe-
gen Flst. 395, 189 und dem Waldhauser Weg 
ausfüllen würde. Gegen diese Vorbehaltsfläche 
bestehen denkmalpflegerische Bedenken, weil 
die geschilderte für das Erscheinungsbild der 
Klosteranlage bedeutsame Umgebung weiter ein-
geschränkt und der im Zuge der Rekultivierung 
entstehende künstliche Landschaftsausschnitt zu 
Lasten des vorhandenen Landschaftscharakters 
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noch einmal vergrößert würde. Dadurch würde 
die Beeinträchtigung dieses hochrangigen Kultur-
denkmalkomplexes ein weiteres Mal gesteigert. 
Die denkmalpflegerischen Bedenken gegen die-
ses Vorbehaltsgebiet wurden von der Unterzeich-
nenden auch beim Ortstermin geltend gemacht. 
Da die Abwägung der unterschiedlichen Interes-
sen nach Aussage des Regionalverbands jedoch 
zu einer Aufnahme dieses Vorbehaltsgebiets in 
den Regionalentwurf führen wird, erklärte die Un-
terzeichnende sich bereit, auf Einwendungen ge-
gen den Regionalplan zu verzichten und statt 
dessen die denkmalpflegerischen Interessen im 
nachfolgenden Raumordnungsverfahren zu ver
treten. Dies wurde in der Zwischenzeit noch ein-
mal bedacht. Angesichts der durch den Regional-
planentwurf in seiner Fassung vom Februar 2005 
bereits eröffneten umfangreichen Abbaumöglich-
keiten im Bereich des Vorbehaltsgebiets KS-BC-
15b und des Abbaus im Vorranggebiet KS-BC-
15a ist es aus denkmalpflegerischer Sicht nicht 
vertretbar, die Belange des Denkmalschutzes im 
Wirkungsraum der Klosteranlage Heiligkreuztal so 
weitgehend zurückzustellen.  
 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken gegen das vorgeschlagene Vor-
ranggebiet. 
 
Gemeinde Langenenslingen, 28.04.2005: 
Erweiterung entsprechend Abgrenzung in Teilkar-
te. 

 
Verein Naturpark Obere Donau e.V., 20.05.2005: 
Ab dem Inkrafttreten der neuen Naturparkverord-
nung liegt der westliche Teil der Vorrangfläche 
KS-BC-15a innerhalb des Naturparks Obere Do-
nau. Sämtliche sonstigen Vorrangflächen und 
Vorbehaltsgebiete liegen außerhalb der Natur-
parkfläche und die Geschäftsstelle gibt daher 
hierzu keine Stellungnahme ab.  
Da nach unseren Informationen für die Fläche 
KS-BC-15a bereits entsprechende Genehmigun-
gen vorliegen und der Naturpark ansonsten von 
dem Teilregionalplan „oberflächennahe Rohstof-
fe“ nicht berührt ist, keine Bedenken. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der inzwischen positiven Stellungnahme 
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der Gemeinde Langenenslingen und der Lage in 
einem WSG (Zone III) wurde beim Ortstermin 
am 18. Juli 2005 vom Regionalverband vorge-
schlagen, unter Berücksichtigung des im Rahmen 
der Teilfortschreibung zugrundegelegten Abwä-
gungsmodus die in deren Gemarkung liegende 
Fläche innerhalb des ursprünglichen Interessen-
gebietes als Vorbehaltsgebiet auszuweisen. Nach 
den daraufhin vorgebrachten Bedenken des Re-
gierungspräsidiums Tübingen, Denkmalpflege, 
und des Landratsamtes Biberach wurde dann  
vorgeschlagen, auf eine weitergehende Flächen-
sicherung zu verzichten. Nachdem allerdings in 
der Sitzung des Planungsausschusses und Pla-
nungsbeirates vom 29.09.2005 die Sicherung der 
fraglichen Fläche beschlossen wurde, wird ent-
sprechend dem ursprünglichen Vorschlag der 
Geschäftsstelle auch das südlich des Vorrangge-
bietes KS-BC-15a gelegene Gebiet auf Gemar-
kung Langenenslingen als Vorbehaltsgebiet aus-
gewiesen. 
 
 
 

KS-BC-16b nordöstlich Neufra (Stadt 
Riedlingen) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen keine Bedenken trotz 
der Lage teilweise im Landschaftsschutzgebiet. 
Die Hangkante zur Ortschaft Neufra hin bleibt 
dennoch bestehen, was auch erforderlich ist.  
 
 
 

KS-BC-17b südlich Äpfingen   
(Gemeinde Maselheim) 

 
 

  

KS-BC-19a nördlich Gutenzell (Ge-
meinde Gutenzell-Hürbel) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen Bedenken, insbe-
sondere seitens der Forstdirektion. 
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Nach vorliegender Karte erscheint Wald zunächst 
direkt nicht betroffen; die Grenze des Vorrangbe-
reichs (mittlere Abbauwürdigkeit) verläuft im Os-
ten und im Norden entlang des Waldrandes. Un-
abhängig von der tatsächlichen Weiterführung 
des dortigen Abbaubetriebes wird vorsorglich 
darauf hingewiesen, dass jegliche Eingriffe im 
Waldrandbereich zu einer Erhöhung der Sturm-
wurfgefährdung für die nachgelagerten Bestände 
führen und daher abzulehnen sind. Ein ausrei-
chender Abstand des Abbauvorhabens zum Wald 
ist einzuhalten. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Wahrung der forstwirtschaftlichen Belange ist 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu 
gewährleisten. 
 
 
 

KS-BC-20a nordwestlich Betzenweiler 
(Gemeinde Betzenweiler) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen teilweise Bedenken. 
Die Teilfläche, die nach Osten herausragt, sollte 
aus Gründen des Landschaftsschutzes gestrichen 
werden.  
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LRA Biberach, Tel. am 17.08.2005: 
Konkretisierung der Abbaugrenze. 
 
Gemeinde Betzenweiler, 7.06.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der inzwischen negativen Stellungnahme 
des Landratsamtes Biberach zum östlichen bzw. 
nördlichen Teil des bisherigen Vorranggebietes soll 
die Teilfläche als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen 
werden. 
 

KS-BC-22a südlich Rißegg (Stadt Bi-
berach) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Die im Erweiterungsbereich zur Inanspruchnahme 
vorgesehene, teilweise reduzierte Fläche im 
Stadtwald Biberach entspricht dem Ergebnis der 
vorausgegangenen Abstimmungen, das Vorha-
ben ist konsensfähig. 
 
 

 
KS-BC-23a südwestlich Ingoldingen 

(Gemeinde Ingoldingen) 
 
 

 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Das Vorranggebiet mit geringer Abbauwürdigkeit 
liegt wohl noch außerhalb des Waldes und be-
rührt zunächst keine forstwirtschaftlichen Belan-
ge; im Westen grenzt jedoch direkt Wald an (Fich-
ten-Kulturen bis Baumhölzer). Die Abteilung 
Forstdirektion weist vorsorglich darauf hin, dass 
eine spätere Ausdehnung der Kiesgrube in diesen 
Wald hinein von hier aus keine Zustimmung fin-
den kann. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen den westlichen Teil bestehen keine Ein-
wendungen. Allerdings bestehen Einwendungen 
gegen den östlichen Teil, der sich im Wasserein-
zugsgebiet der Wasserfassung Ingoldingen befin-
det. Lage im Landschaftsschutzgebiet. 
 
LRA Biberach, Tel. am 17.08.2005: 
Zurückstellung der Bedenken. 
 
Gemeinde Ingoldingen, 17.05.2005: 
Zustimmung, Berücksichtigung der Ortsumge-
hung. 
 
 

 
KS-BC-27a südöstlich Baustetten 

(Stadt Laupheim) 
 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
 

 

KS-BC-29a nordwestlich Laupheim 
(Stadt Laupheim) 

 
 
 

 

 WM Baden-Württemberg, LGRB; 28.06.2005: 
Der Vorrangbereich umfasst den Südzipfel des 
Vorkommens L 7724/L 7726-52 der KMR 50 Blatt 
L 7724/L 7726 Ulm/Neu-Ulm und einen nach SW 
und W darüber hinausgehenden Teilbereich, der 
in der KMR 50 wegen zu erwartender Abraum-
mächtigkeiten von 5 – 10 m (geoelektrische Er-
kundung) und eines Abraum//Nutzschicht-
verhältnisses zwischen 1:1 und 1:2 als nicht bau-
würdig eingestuft wurde. Die Kiese sind in dem in 
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der KMR 50 dargestellten Teilvorkommen südlich 
der L 259 8 - 15 m mächtig und nur im untersten 
Abschnitt teilweise grundwassergefüllt, so dass 
sie bereichsweise vollständig, teilweise zum ü-
berwiegenden Teil trocken gewonnen werden 
können. Nach der rohstoffgeologischen Bewer-
tung des LGRB sind der Süd- und Westteil des 
Vorrangbereichs wegen der ungünstigen Ab-
raummächtigkeiten nicht bauwürdig. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen den Kiesabbau bestehen im Grunde ge-
nommen keine Einwendungen. Allerdings ist die 
Kiesmächtigkeit gering, so dass der betroffene 
Unternehmer von der erteilten Genehmigung kei-
nen Gebrauch gemacht hat. 
 
Ein Nassabbau sollte nicht erfolgen, zumal sich 
das Gelände auch für eine bauliche Entwicklung 
der Stadt Laupheim eignet. 
 
Stadt Laupheim, 20.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Bedenken des Wirtschaftsministeri-
ums Baden-Württemberg (LRGB) wegen der feh-
lenden Abbauwürdigkeit in Teilbereichen, der 
Hinweise des Landratsamtes Biberach und der 
positiven Stellungnahme der Stadt Laupheim soll 
die Fläche als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen 
werden. 
 
 
 
 

3.2.3.2 Vorbehaltsgebiete 
 für den Abbau von Kies und Sand: 
 
 

  

 Alb-Donau-Kreis: 
 

  

KS-ADK-5a südöstlich Datthausen 
(Gemeinde Obermarch-
tal) 

 
 
 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Der früher geplante Sicherungsbereich KD-ADK-
5a für die Kiesgrube Datthausen (RG 7723-6) 
fehlt im vorliegenden Entwurf. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisentwicklung, Bau-
en, 24.06.2005: 
Naturschutzfachliche Belange aber auch Belange 
der Wasserversorgung und Grundwasserschut-
zes haben uns in unserer Stellungnahme vom 
29.07.2003 bewogen, das Vorbehaltsgebiet KS-
ADK-5a negativ zu bewerten. 
Das Gebiet wurde dahingehend aus der Planung 
genommen. Nachdem sich die Situation hinsicht-
lich des Wasserschutzgebietes grundlegend ge-
ändert hat (Aufhebung des Schutzgebietes 
„Quellfassung“ Tennenäcker durch das Land-
ratsamt vom 15.03.2005), werden die ursprüngli-
chen Bedenken nicht aufrechterhalten. Wir unter-
stützen deshalb den Wunsch der Gemeinde O-
bermarchtal, an der ursprünglichen Planung fest-
zuhalten und das Vorbehaltsgebiet wieder in den 
Plan aufzunehmen. 
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Gemeinde Obermarchtal, 17.05.2005: 
Wiederaufnahme des ursprünglich vorgesehenen 
Vorbehaltsgebietes KS-ADK-5a. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle dazu: 
Nach Berücksichtigung des Grundwasserdarge-
botspotenzials der höchsten Schutzwürdigkeits-
stufe verbleiben lediglich regionalunbedeutsame 
6,3 ha. Da es sich dabei aber um die Fortsetzung 
eines bestehenden noch unrekultivierten Roh-
stoffabbaus handelt, sollte die Fläche als Vorbe-
haltsgebiet gesichert werden. 
 
 
 
 

 Landkreis Biberach: 
 

  

KS-BC-4a nördlich Laupheim (Stadt 
Laupheim) 

 
 

 

 WM Baden-Württemberg, LGRB, 28.06.2005: 
Das Gebiet liegt teilweise im Südteil des Vor-
kommens L 7724/L 7726-52 der KMR 50 Blatt L 
7724/L 7726 Ulm/Neu-Ulm, teilweise überschrei-
tet es das Vorkommen etwas nach S und E. Das 
Vorkommen enthält im W-Teil max. 11 m mächti-
ge Kiese, von denen in den Gewinnungsstellen 
RG 7725-14 und RG 7725-15 6 - 9 m trocken ge-
wonnen werden. Nach E nimmt die Kiesmächtig-
keit generell ab. Im Sinne einer möglichst voll-
ständigen Nutzung des Vorkommens sollte der 
Teil der Fläche 4a, der innerhalb des Vorkom-
mens 52 liegt, als Vorrangbereich ausgewiesen 
werden. In demjenigen Teil, der das Vorkommen 
nach S und E überschreitet, liegt die nutzbare 
Kiesmächtigkeit z.T. deutlich unter 5 m und das 
Verhältnis Abraum/Nutzschicht liegt ungünstig bei 
1:1,2 - 1,5, so dass hier nicht die Bauwürdigkeits-
kriterien des LGRB erfüllt sind. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Stadt Laupheim, 20.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Nachdem das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg die Ausweisung einer Teilfläche als 
Vorranggebiet befürwortet und das betroffene 
Landratsamt sowie die Stadt Laupheim keine 
Einwendungen erheben, das Interessengebiet lt. 
Umweltbericht aber überwiegend im Bereich des 
Grundwasserdargebotspotenzials der höchsten 
Schutzwürdigkeitsstufe liegt, sollte das Interes-
sengebiet als Vorbehaltsgebiet bestehen bleiben. 
 
 
 

KS-BC-5b westlich Burgrieden (Ge-
meinde Burgrieden) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 

KS-BC-6b südwestlich Laupheim 
(Stadt Laupheim) 

 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Das nordöstlich an die Kiesgrube Laupheim-
Obersulmentigen (RG 7725-9) angrenzende Vor-
behaltsgebiet ist sehr klein und sollte aus roh-
stoffgeologischer Sicht nördlich und östlich an-
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grenzend deutlich größer dimensioniert sein, um 
der Bedeutung der Gewinnungsstelle (mit Bahn-
verladung) gerecht zu werden. .Zudem sollte ab-
gewogen werden, ob dieser Sicherungsbereich 
als Vorranggebiet auszuweisen ist.  
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Diesem Vorbehaltsgebiet kann zugestimmt wer-
den, da hier im Gegensatz zu einer möglichen 
Ausweitung in südlicher Richtung kein Wald be-
troffen ist. Eine mögliche Erweiterung des Abbau-
betriebes im Süden wäre aus Sicht der Abteilung 
Forstdirektion nicht zustimmungsfähig. 
 
LRA. Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken, wenn Nachfolgenutzung Badesee. 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Als Lösungsvorschlag schlagen wir Folgendes 
weiterhin vor (die jeweiligen Kartenausschnitte lie-
gen dem Regionalverband seit dem 6. August 
2003 vor): 
Sollten die folgenden Vorschläge seitens des Re-
gionalverbandes aufgegriffen werden, würde das 
Vorbehaltsgebiet / Interessengebiet KS-BC-18a 
zur ersatzlosen Streichung anstehen: 
 

  - Wir schlagen vor, die kleine KS-BC-6b-
Vorbehaltsfläche im Nordhosten des Bade-
sees als Vorranggebiet in den Regionalplan 
(Entwurf) aufzunehmen (s. Anlage KS-BC-6b 
– gelbe Flächensignatur). 

- Wir bitten Sie, dieses Vorranggebiet gemäß 
der Anlage KS-BC-6b zu vergrößern, womit 
eine Rohstoffsicherung von max. 5 Jahren er-
reicht werden würde (s. Anlage KS-BC-6b – 
gelbe Flächensignatur). 

- Wir bitten Sie, die im südöstlichen Bereich 
des Interessengebietes eingetragene Fläche 
gemäß Anlage KS-BC-6b in den Regionalplan 
(Entwurf) aufzunehmen. Da diese Fläche eine 
Rohstoffversorgung von ca. 20 Jahren si-
chert, schlagen wir eine Ausweisung des 
Nordbereiches als Vorranggebiet vor (ca. 10 
Jahre Rohstoffsicherung, Anlage KS-BC-6b – 
gelbe Flächensignatur) und eine Ausweisung 
des Südbereiches als Vorbehaltsgebiet vor 
(ebenfalls ca. 10 Jahre Rohstoffsicherung, 
Anlage KS-BC-6b – orangefarbene Flächen-
signatur). 

- Für die langfristige Rohstoffsicherung schla-
gen wir – unter Verzicht auf die Fläche KS-
BC-18a Äpfingen – die Ausweisung einer 
Vorbehaltsfläche im Westen der derzeitigen 
Abbaufläche /Seefläche vor (Anlage KS-BC-
6b – orangefarbene Flächensignatur). 
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Stadt Laupheim, 20.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund des hier vorhandenen Grundwasserdar-
gebotspotenzials der höchsten Schutzwürdigkeits-
stufe und der Zustimmung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen sollte über das mit dem Landratsamt 
Biberach und der Stadt Laupheim abgestimmte 
Vorbehaltsgebiet hinaus keine weitere Fläche aus-
gewiesen werden. 
 
 
 

KS-BC-15b südöstlich Andelfingen 
(Gemeinden Langenens-
lingen und Altheim) 

 
 

 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen die Erweiterung KS-BC-15b bestehen Be-
denken wegen der Lage im Wasserschutzgebiet. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der ursprünglich positiven Stellungnahme 
der Gemeinde Altheim und der Lage in einem 
Wasserschutzgebiet (Zone III) sollte die Fläche als 
Vorbehaltsgebiet bestehen bleiben. 
 
 
 

KS-BC-18a südwestlich Äpfingen 
(Stadt Biberach, Gemein-
de Warthausen und Ge-
meinde Maselheim) 

 

 WM Baden-Württemberg, LGRB, 28.06.2005: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand des LGRB enthält 
diese Sicherungsfläche kein bauwürdiges Kiesvor-
kommen. In diesem kaum erkundeten Bereich ist 
mit abnehmenden Kiesmächtigkeiten und einem 
ungünstigen Abraum-Nutzschicht-Verhältnis von > 
1:3 zu rechnen. Aus Sicht des LGRB ist dieses 
Vorkommen als Sicherungsfläche ungeeignet. 
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Das Vorbehaltsgebiet liegt im Stadtwald Biberach 
und schließt teilweise forstliche Vorrangflächen 
ein. Das für diese Kiesabbauvorhaben vorbereitete 
Raumordnungsverfahren wurde nicht eingeleitet.  
Vom Regionalverband wird die Abbauwürdigkeit 
nur auf Teilflächen mit mittel bewertet, d.h. dass 
die Abbauwürdigkeit bezogen auf die Gesamtflä-
che geringer eingeschätzt werden muss. Auf das 
Biotoppotenzial (Waldbiotop) und die diesbezügli-
che Abwägung wird in der Begründung nicht ein-
gegangen. 
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Aus Sicht der Abt. Forstdirektion kann die vom Re-
gionalverband getroffene Abgrenzung des Vorbe-
haltsgebietes nicht nachvollzogen werden. Die po-
tenzielle Kiesabbaufläche wurde im Norden deut-
lich reduziert und im Südteil eine Abgrenzung ge-
troffen, die noch einen großen Teil des insgesamt 
16 ha umfassenden Waldbiotops 7824:6075 ein-
schließt. 
Nach dem bisherigen Verfahrens- und Diskussi-
onsstand war jedoch nur ein Kiesabbau nördlich 
des Waldbiotops als annähernd konsensfähig er-
achtet worden. Die Inanspruchnahme einer größe-
ren Waldfläche einschließlich des Waldbiotops o-
der gar ein isoliertes, hinsichtlich der Rekultivie-
rungsmöglichkeit unzweckmäßiges Abbaugebiet 
südlich des zu erhaltenden Biotops waren forst-
rechtlich nicht genehmigungsfähig. An dieser Hal-
tung hat sich auch zwischenzeitlich nichts geän-
dert. 
Die Abteilung Forstdirektion fordert daher noch-
mals nachdrücklich, das Waldbiotop und den süd-
lich daran anschließenden Waldkomplex nicht als 
Vorbehaltsbereich auszuweisen. 

 
  Für die Abteilung Forstdirektion stellt sich außer-

dem die Frage, warum die östlich dieses Vorbe-
haltsgebiets liegenden potenziellen Abbauflächen 
mit den früheren Bezeichnungen KS-BC-17a und 
KS-BC-17b keinen Eingang in den jetzt vorgeleg-
ten Entwurf gefunden haben, obwohl für diese Flä-
che eine positive raumordnerische Beurteilung 
vom 14.05.1998 vorliegt. Die Geltungsdauer der 
raumordnerischen Beurteilung wurde zwischenzeit-
lich bis zum 13.05.2008 verlängert. 
 

  LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen das Gebiet bestehen Einwendungen. Der 
Wald hat eine große Erholungsfunktion.  
Nachdem für das nord-östlich gelegne Gewann 
Herrschaftsholz bereits ein Raumordnungsverfah-
ren gelaufen ist (Firma Schaufele) und im nördlich 
anschließenden Bereich ebenfalls die Frage des 
Kiesabbaus geprüft worden ist, sollte Klarheit be-
stehen, wo der Kiesabbau insgesamt stattfindet. 
Mehrere Kiesabbauflächen können nicht hinge-
nommen werden. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der 
nördliche Teil des Gewanns als Laub-Hangwald 
ein Waldbiotop darstellt. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Geschäftsstelle der Regionalverbandes hat in 
ihrer Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren 
für den geplanten Trockenkiesabbau in den beiden 
Interessengebieten KS-BC-17a + b auf der Ge-
markung Maselheim – Äpfingen vom 18. Novem-
ber 1997 vor allem wegen des Schutzes der 
Grundwasservorkommen und der Waldflächen er-
hebliche Bedenken erhoben. Die Absicht, das ge-
wonnene Material auf der Schiene zu transportie-
ren, wurde jedoch positiv beurteilt. Das Raumord-
nungsverfahren nahm einen positiven Ausgang. 
Später wurde von der am Abbau interessierten 
Firma eine Alternativfläche entlang der B 30 (KS-
BC-18a) in die Diskussion gebracht. Zur Klärung 
der sinnvollsten Alternative wurden im ersten Ent-
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wurf der Teilfortschreibung alle 3 Interessengebie-
te provisorisch als Vorbehaltsgebiete gekenn-
zeichnet. 
 
Die Lagerstättenpotenzialkarte des Landesamtes 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg, die 
als Fachbeitrag in die Karte 2 des Umweltberichts 
übernommen wurde, stuft nur einen Teil der Pros-
pektionsfläche im Bereich der Fläche KS-Bc-18a 
als abbauwürdig ein. Im Norden befinden sich ca. 
20% der Fläche innerhalb eines fachtechnisch ab-
gegrenzten Wasserschutzgebietes der Schutzzone 
III, der restliche Teil der Fläche befindet sich nach 
den uns vorliegenden Informationen in den Was-
serschutzzonen III A und III B. Zudem sind im 
Westen entlang der B 30 Forstpotenzialflächen der 
höchsten Schutzwürdigkeit betroffen.  
 

 
 
Aufgrund dieser Konfliktsituation wurde nach der 
Auswertung der Stellungnahmen zum Anhörungs-
entwurf nach Art. 20  Abs. 1 des Staatsvertrages 
nur in einer der raumordnerischen Beurteilung ent-
sprechenden Fläche innerhalb des Interessenge-
bietes KS-BC-18a unter Herausnahme des Was-
serschutzgebietes der Zone III und III A sowie des 
Forstwirtschaftspotenzials der höchsten Schutz-
würdigkeitsstufe und der noch erforderlichen Roh-
stofferkundungen die Ausweisung eines Vorbe-
haltsgebietes als sinnvoll erachtet.  
 
Aufgrund der lt. Stellungnahme des Wirtschaftsmi-
nisteriums Baden-Württemberg zum aktuellen Teil-
fortschreibungsentwurf im Bereich KS-BC-18a feh-
lenden Abbauwürdigkeit, der aktuellen Bedenken 
des Landratsamtes Biberach und der Forstdirekti-
on sowie der aktuellen Stellungnahme des ISTE 
Baden-Württemberg zu KS-BC-6b soll auf das 
Vorbehaltsgebiet KS-BC-18a verzichtet werden. Es 
ist nun lediglich die Sicherung der lt. Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg abbauwürdigen 
Fläche innerhalb des bereits positiv raumgeordne-
ten Gebietes KS-BC-17b als Vorranggebiet realis-
tisch. Die Sicherung der Fläche KS-BC-17a ist 
aufgrund der hier nicht ausreichenden Abbauwür-
digkeit nicht sinnvoll. 
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(KS-BC-20b)  
 
 
 

  

KS-BC-21a südlich Ertingen (Ge-
meinde Ertingen) 

 
 

 

 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, 
3.05.2005: 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
04.07.2003 zur Ausarbeitung der Teilfortschrei-
bung des Regionalplanes der Region Donau-Iller 
für den Bereich „Gewinnung und Sicherung von 
Bodenschätzen“ von der Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben 
beschlossen, kann einem späteren Kiesabbau auf 
der Fläche KS-BC-21a und b ohne eingehende 
Untersuchung möglicher Auswirkungen auf das 
Grundwasser in der Zone III des Wasserschutzge-
bietes „Steige“ der Gemeinde Herbertingen nicht 
zugestimmt werden. 
An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. 
Die zwischenzeitlich durchgeführte Reduzierung 
des Vorbehaltsgebietes auf die kleinere Fläche 
21a und die Beschränkung auf eine Trockenaus-
kiesung kommt dem Interesse des Grundwasser-
schutzes in der Zone III des rechtskräftigen Was-
serschutzgebietes „Steige“ zwar entgegen, kann 
eine Beeinträchtigung der Wasserversorgung von 
Marbach ohne Einzelnachweis jedoch nicht aus-
schließen. 
 
Hinzu kommt, dass das Vorbehaltgebiet 
KS-BC-21a nach dem Ziel 3.2.7 auf S. 41, obwohl 
es in einem rechtskräftigen Wasserschutzgebiet 
liegt, nicht zu den Standorten im Bereich beson-
ders schutzwürdiger Grundwasservorkommen ge-
zählt wird, in denen eine Teilverfüllung mit orts-
fremdem Material unterbleiben soll.  
Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
kann einer späteren Rohstoffgewinnung im Vorbe-
haltsgebiet KS-BC-21a ohne eine eingehende Un-
tersuchung möglicher Auswirkungen auf das 
Grundwasser im Wasserschutzgebiet „Steige“ da-
her nicht zustimmen, auch wenn die Fläche auf ein 
Gebiet < 10 ha beschränkt wird und somit als nicht 
regional bedeutsam eingestuft worden ist (S. 324 – 
327). Eine mögliche Beeinträchtigung des Grund-
wassers richtet sich nicht nur nach der Größe des 
Eingriffes sondern auch nach anderen Kriterien, 
wie z.B. der generellen Entfernung schützender 
Deckschichten. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Das Landratsamt Biberach erhebt gegen die o.g. 
Fläche Einwendungen. Sie befindet sich in der 
Schutzzone III des Wasserschutzgebietes der Ort-
schaft Marbach. Außerdem befindet sich die Flä-
che auf einer Hochebene, die frei ist von störenden 
Eingriffen jeder Art. 
Der Kiesabbau würde deshalb das Landschaftsbild 
nachhaltig beeinträchtigen. In der Vergangenheit 
war allerdings das Landratsamt bereit, im Wege 
des Kompromisses den Kiesabbau einer ortsan-
sässigen Firma zur Fortsetzung des Kieswerkes zu 
erlauben. 
Diese Firma bekundet jedoch nunmehr kein Inte-
resse mehr, so dass keine Veranlassung besteht, 



 

 447

das Gebiet in den Rohstoffsicherungsplan aufzu-
nehmen. 
 
Stadt Riedlingen, 3.08.2005: 
Zustimmung 
 
Gemeinde Ertingen, 30.06.2005: 
Neben den Bedenken für die Landwirtschaft gibt es 
sehr gewichtige Argumente, die für die Auswei-
sung einer Kiesabbaufläche sprechen: 
In der Gemeinde Ertingen sind mehrere mittelstän-
dige Unternehmen mit mehreren Hundert Arbeits-
plätzen direkt oder indirekt vom Kiesabbau abhän-
gig. Somit ist eine standortnahe Kiesgewinnung die 
Existenzgrundlage für verschiedene örtliche Unter-
nehmen und zahlreiche Familien. Um konkurrenz-
fähig zu bleiben und um den Unternehmen Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu ermöglichen, steht die 
Gemeinde Ertingen in der Pflicht, die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Gemeinde 
Ertingen bittet den Regionalverband Donau-Iller 
deshalb, die Abbaufläche Hegau in Ertingen als 
Vorbehaltsfläche in die Fortschreibung des Teilre-
gionalplanes Rohstoffe aufzunehmen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Das Interessengebiet liegt innerhalb eines Was-
serschutzgebietes der Schutzzone III und wurde 
deshalb ursprünglich nicht zur Ausweisung als Vor-
rang- oder Vorbehaltsbereich vorgeschlagen. In ih-
rer Stellungnahme vom 23.05.2003 bittet die Ge-
meinde Ertingen unter Hinweis auf verschiedene 
vorausgegangene Schreiben und Besprechungen 
mit Vertretern der Geschäftsstelle und Herrn Land-
rat Schneider – wo auf die Bedeutung der vorge-
sehenen Kiesabbauflächen für zwei bedeutende 
ortsansässige Unternehmungen und damit für die 
wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hingewiesen 
wurde – um die Ausweisung der Fläche als Vor-
ranggebiet. Vom Landratsamt Biberach wurden in 
der Stellungnahme vom 12.06.2003 nachhaltige 
Bedenken gegen die Ausweisung eines Vorrang- 
oder Vorbehaltsgebietes erhoben. Aufgrund der 
nach wie vor kontroversen Beurteilung der Fläche 
plädiert die Geschäftsstelle für die Beibehaltung 
des Vorbehaltsgebietes. 
 
 
 

KS-BC-22b südlich Rißegg (Stadt Bi-
berach) 

 
 

 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Anmerkungen siehe KS-BC-22a. 
Die im Erweiterungsbereich zur Inanspruchnahme 
vorgesehene, teilweise reduzierte Fläche im Stadt-
wald Biberach entspricht dem Ergebnis der 
vorausgegangenen Abstimmungen, das Vorhaben 
ist konsensfähig. 
 
LRA Biberach, 232.05.2005: 
Gegen die Erweiterung in Form des Gebietes KS-
BC-22b erhebt das Landratsamt mit der Stadt Bi-
berach Bedenken. 
Die Form des Abbaus stellt eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes dar. Diese hat im fraglichen 
Bereich eine große Erholungsfunktion zu Gunsten 
der Allgemeinheit. Sollte von dem Gebiet KS-BC-
22a eine Erweiterung erfolgen, so könnte dies nur 
zusammen mit dem vorhandenen östlich angren-
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zenden Jungholzwald geschehen. 
Im Übrigen wird auf die Lage im Landschafts-
schutzgebiet hingewiesen. 
 
Stadt Biberach, 24.05.2005: 
Bedenken aufgrund der Nähe zu den Ortsteilen 
Rißegg und Rindenmoos, Erholungsfunktion, Strei-
chung der Fläche. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Ablehnung der Fläche durch die be-
troffene Stadt und die Bedenken des betroffenen 
Landkreises schlägt die Geschäftsstelle die Strei-
chung des Vorbehaltsgebietes vor. 
 
 
 

KS-BC-27b südöstlich Baustetten 
(Stadt Laupheim) 

 
 

 

 Stadt Laupheim, 20.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
 
 

KS-BC-28a östlich Sattenbeuren (Bad 
Schussenried) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Das Landratsamt erhebt gegen das o.g. Interes-
sengebiet nachhaltige Bedenken. Es würde sich 
um einen reinen Nassabbau, Kiesabbau im 
Grundwasser handeln. Auf die Kiesentnahme im 
Grundwasser besteht nach dem Wasserrecht kein 
Rechtsanspruch. 
Es bestehen wasserwirtschaftliche Bedenken, da 
geöffnete Grundwasserflächen einer größeren 
Verunreinigungsgefahr ausgesetzt sind als im Falle 
einer Überdeckung mit Erdmaterial.  
Es ist zwar im fraglichen Bereich kein Wasser-
schutzgebiet betroffen, doch besteht durchaus die 
Möglichkeit der Grundwassernutzung. Insbesonde-
re die Wasserfassungen von Bad Schussenried 
und Bad Buchau weisen hohe Nitratgehalte auf, so 
dass eine Beimischung von Tiefenmolassewasser 
erforderlich ist, um den Grenzwert von 50 mg Nitrat 
im Liter einzuhalten. Es wurde deshalb in der Ver-
gangenheit auch schon die Frage geprüft, ob im 
Bereich des Interessengebietes eine Grundwas-
serentnahme für die Stadt Bad Schussenried erfol-
gen kann, da der Nitratgehalt an der fraglichen 
Stelle relativ gering ist. 
Außerdem befindet sich die Fläche in dem Natur-
raum Federsee. Sie grenzt unmittelbar an Natura-
2000-Gebiete an und liegt teilweise im Land-
schaftsschutzgebiet. Nach Auffassung des Land-
ratsamtes geht es nicht an, dass neben dem vor-
handenen Baggersee mit einem Durchmesser von 
etwa 1 km eine weitere große Seefläche angelegt 
und eine seit der letzten Eiszeit überlieferte Land-
schafsformation auf Dauer verändert wird.  
 
Stadt Bad Schussenried, 29.04.2005: 
Zustimmung  
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Wir bitten Sie aufgrund der angespannten Roh-
stoffsituation des Schussen-Kieswerkes – ca. nur 
noch 10 Jahre! – und um eine potenzielle Be-
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triebsstilllegung aufgrund fehlender, werksnaher 
Rohstoffe zu vermeiden, die Möglichkeit einer Teil-
Ausweisung im Südwesten als Vorranggebiet 
nochmals zu überdenken. 
Dies umso mehr, da in der geänderten Entwurfs-
fassung im südwestlichen Flächenbereich ein Teil-
stück ausgenommen wurde (Bereich Zufahrtstraße 
nach Sattenbeuren). Aus betriebstechnischen 
Gründen ist ein Abbau in Richtung Sattenbeuren 
geplant, so dass neben der angespannten Roh-
stoffvorratssituation in Verbindung mit einer „ledig-
lich“ Vorbehaltsfläche der Ausweisung gemäß 
noch eine „Aussparung“ hinzukommt. 
Vorschlag: Sollte – trotz vorab genannten Brisanz 
– eine Teil-Ausweisung des südwestlichen Flä-
chenbereiches als Vorranggebiet unmöglich sein, 
bitten wir Sie, die „ausgesparte“ Fläche in die Vor-
behaltsfläche aufzunehmen.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Zustimmung der betroffenen Stadt, 
der Ablehnung des Landratsamtes Biberach und 
der lt. Umweltbericht bestehenden Verträglichkeit 
eines Abbaus plädiert die Geschäftsstelle für die 
Beibehaltung des Vorbehaltsgebietes. Die Flä-
chenaussparung im Südwesten ist durch die Ab-
grenzung des Interessengebietes bedingt.  
 
 
 

(KS-BC-29a) 
 
 
 

  

KS-BC-31a nördlich Biberach (Ge-
meinde Warthausen) 

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der im Offenland liegende, relativ kleine Vorbe-
haltsbereich (geringe Abbauwürdigkeit) schließt 
unmittelbar an ein bestehendes Abbaugebiet an. 
Im Nordosten grenzen 2 Waldbiotope nach § 30a 
LWaldG an (Hainsimsen-Buchen-Wald) an. Der 
Ausweisung als Vorbehaltsgebiet kann zugestimmt 
werden, sofern die benachbarten Hangwaldreste 
geschont werden und die Biotope in ihrem Bestand 
gesichert sind. 
 
LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen den Kiesabbau bestehen Bedenken. Zwar 
sollte ein Kiesabbau erfolgen, um den bestehen-
den Eingriff abzurunden. Allerdings befindet sich 
auf dem Gelände auch ein schützenswerter Laub-
hangwald und Waldbiotop. 
Weiterhin ist anzumerken und zu beachten, dass in 
halber Höhe der Kieswand eine Schicht der Riss-
eiszeitlichen Ablagerungen verläuft, die ein geolo-
gisches Naturdenkmal darstellt.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der nach wie vor kontroversen Beurtei-
lung der Fläche plädiert die Geschäftsstelle für die 
Beibehaltung des Vorbehaltsgebietes. 
 
 
 

KS-BC-32a südlich Äpfingen (Ge-
meinde Maselheim) 

 
 

 WM Baden-Württemberg, LGRB, 28.06.2005: 
Die in der Kiesgrube Äpfingen (RG 7825-8) in einer 
Mächtigkeit von 24 m abgebauten Schotter des 
Haslach-Mindel-Komplexes keilen nach Osten 
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 rasch gegen Feinsandsteine der Oberen Meeres-
molasse und gegen Feinsande und unterlagernde 
Schluffe und Tore der Oberen Süßwassermolasse 
(Vorkommen L 7924/L 7926-60 der KMR 50 Blatt 
L 7724/L 7726 Biberach a.d.R/Babenhausen) aus. 
Wegen der Erschöpfung des Kiesvorkommens ist 
in der KMR 50 Blatt L 7724/L 7726 Biberach a.d. 
R/Babenhausen daher östlich angrenzend an die 
Kiesgrube Äpfingen kein bauwürdiges Schottervor-
kommen mehr ausgewiesen. 
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Eine mögliche Überlagerung von Vorbehaltsbe-
reich und Wald kann nicht eindeutig festgestellt 
werden. Ein ausgewiesenes Waldbiotop (§ 24a 
NatSchG) kann im Westen angrenzen. Grundsätz-
lich bleibt festzustellen, dass die äußerst geringe 
Abbauwürdigkeit keinerlei Eingriffe in die dortigen 
Wald- und Biotopstrukturen rechfertigen würde. 
 
LRA Biberach-, 23.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der nach wie vor kontroversen Beurtei-
lung der Fläche plädiert die Geschäftsstelle für die 
Beibehaltung des Vorbehaltsgebietes. 
 
 
 

KS-BC-39 südwestlich Schwendi 
(Gemeinde Schwendi) 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen die Gebiete KS-BC-39 und KS-BC-40 könn-
ten Bedenken zurückgestellt werden, wenn der Un-
ternehmer mit dem Kiesabbau in dem Gebiet 
KS-BC-10b beginnt. Falls dies nicht der Fall ist, 
bestehen Bedenken gegen beide Gebiete.  
 
 
 

KS-BC-40 westlich Schwendi (Ge-
meinde Schwendi) 

 
 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Gegen die Gebiete KS-BC-39 und KS-BC-40 könn-
ten Bedenken zurückgestellt werden, wenn der Un-
ternehmer mit dem Kiesabbau in dem Gebiet 
KS-BC-10b beginnt. Falls dies nicht der Fall ist, 
bestehen Bedenken gegen beide Gebiete.  
 
Gemeinde Hochdorf, 30.05.2005: 
Darstellung des gesamten Gemeindegebietes als 
Ausschlussgebiet. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Teilausschlussflächen wurden nach regions-
einheitlichen Kriterien vorgenommen und können 
deshalb nicht in Teilgebieten verändert werden. 
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3.2.3.3 Vorranggebiete 

für den Abbau von Ton bzw. Lehm: 
 
 

  

 Alb-Donau-Kreis: 
 

  

ToLe-ADK-1 östlich Humlangen (Ge-
meinden Hüttisheim und 
Staig) 

 
 

 

 Nachbarschaftsverband Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 

ToLe-ADK-2 nördlich Untersulmetingen 
(Stadt Ehingen) 

 
 
 

 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Die Sicherungsfläche enthält teilweise abgebaute 
und wiederverfüllte Bereiche. 
 
RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der eingezeichnete Vorrangbereich endet direkt an 
der Grenze des Alb-Donau-Kreises. Eine 
potenzielle Abbaufläche im Offenland südlich der 
Kreisgrenze wird somit ausgeklammert. Die 
Beibehaltung des ausschließlich nördlich der Kreis-
grenze abgegrenzten Vorrangebereichs hätte die 
Inanspruchnahme von rd. 7 ha Wald (Stadt Ehin-
gen) zur Folge. 
Die Abteilung Forstdirektion schlägt vor, den Wald 
komplett aus dem Vorrangbereich herauszuneh-
men und das Abbaugebiet erforderlichenfalls im 
Offenland in südlicher Richtung (Landkreis Bibe-
rach) fortzusetzen. Angesichts der eher unterge-
ordneten Bedeutung des Ton-/Lehmabbaus er-
scheint eine Reduzierung des Vorrangebereichs 
oder dessen Verschiebung in das Offenland 
durchaus vertretbar. 
 
Stadt Ehingen, 2.05.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die von der Forstdirektion vorgeschlagene Fortset-
zung in südlicher Richtung wird vom Landratsamt 
Biberach abgelehnt. 
 
 
 

ToLe-ADK-5 nordöstlich Unterstadi-
on (Stadt Ehingen, Ge-
meinde Unterstadion) 

 
 

  

3.2.3.4 Vorbehaltsgebiete 
 für den Abbau von Ton bzw. Lehm: 
 
 

  

 Alb-Donau-Kreis: 
 

  

ToLe-ADK-3 nördlich Rottenacker 
(Stadt Ehingen, Gemein-
de Rottenacker) 

 
 

 

 Stadt Ehingen, 2.05.2005: 
Zustimmung 

ToLe-ADK-4 nordöstlich Munderkingen 
(Städte Ehingen und 
Munderkingen sowie Ge-
meinde Rottenacker) 

 Stadt Ehingen, 2.05.2005: 
Zustimmung 
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ToLe-ADK-5 nordöstlich Unterstadion 

(Stadt Ehingen, Gemein-
de Unterstadion) 

 
 
 

 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Ein im Offenland bestehendes Abbaugebiet (der-
zeit z.T. in Verfüllung) soll in östlicher Richtung in 
den angrenzenden Großprivatwald „Burrain“ hinein 
erweitert werden. Die betroffene Waldfläche be-
trägt rd. 30 ha. Im Westen des Waldkomplexes be-
findet sich ein „Waldmeister-Buchen-Wald“, dieses 
1,3 ha große Waldbiotop 7724:3310 ist nach § 30a 
LwaldG besonders geschützt. Bei Inanspruchnah-
me der Waldfläche wäre dieses Biotop unwieder-
bringlich verloren. 
Gegenüber früheren Planungen mit seinerzeit vor-
geschlagenem Vorrangbereich ist jetzt ein großflä-
chiger Vorbehaltsbereich geplant. Es erhebt sich 
dennoch die grundsätzlich Frage ob die Auswei-
sung der gesamten Fläche von 47 ha als Vorbe-
haltsbereich in Einklang mit dem für die Planung 
zu Grunde zu legenden Zeithorizont von 15 Jahren 
steht. Eine bedarfsgerechte Größenanpassung für 
den gesamten Abbau von Ton und Lehm im Be-
reich Ehingen ist zwingend erforderlich. 
 
Stadt Ehingen, 2.05.2005: 
Ausweisung als Vorranggebiet 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Diese ursprünglich als Vorranggebiet dargestellte 
Fläche wurde nach der Auswertung der Stellung-
nahmen zum Anhörungsentwurf nach Artikel 20 
Absatz 1 des Staatsvertrages, da sie im derzeit 
gültigen Regionalplan zum Teil als Vorbehaltsge-
biet ausgewiesen und als Waldbiotop geschützt ist, 
als Vorbehaltsgebiet dargestellt. Aufgrund der im 
Rahmen der Anhörung nach Artikel 20 Absatz 2 
nach wie vor unterschiedlichen Beurteilung der 
Fläche hat die Geschäftsstelle für die Beibehaltung 
des Vorbehaltsgebietes plädiert. Daraufhin wurde 
in der Sitzung des Planungsausschusses und Pla-
nungsbeirates vom 29.09.2005 die Geschäftsstelle 
gebeten zu prüfen, in welchem Umfang eine Aus-
weisung dieser Fläche als Vorranggebiet möglich 
sei. Die Abgrenzung des daraufhin vorgeschlage-
nen Vorranggebietes wurde unter Ausschluss des 
lt. Forstdirektion zu schützenden Waldbiotops vor-
genommen. 
 
 
 
 

3.2.3.5  Vorranggebiete 
für den Abbau von Kalkstein: 

 
 

  

 Alb-Donau-Kreis 
 

  

Ka-ADK-1a nordwestlich Börslingen 
(Gemeinde Börslingen) 

 
 
 

  

Ka-ADK-2a nördlich Westerstetten 
(Gemeinde Westerstet-
ten) 

 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Im abgegrenzten Vorrangebereich sind auf Ge-
markung Westerstetten rd. 9 ha Gemeindewald mit 
eingesprengtem kleinflächigen forstlichen Vorrang-
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standort innerhalb eines Landschaftsschutzgebie-
tes betroffen. Die vorgeschlagene Gebietsabgren-
zung jedoch geht im Norden noch über die An-
tragsfläche des jüngsten immissionsschutzrechtli-
chen Änderungs-Genehmigungsverfahrens hinaus, 
die beantragte befristete Umwandlung im Gemein-
dewald Westerstetten liegt bei 7,9 ha. Für den Ab-
bau in dieser Erweiterungsfläche wurde im Verfah-
ren ein Zeitraum von 20 bis max. 25 Jahren unter-
stellt. Angesichts dieses Zeithorizonts kann hier 
nur die durch das aktuellste Genehmigungsverfah-
ren abgedeckte Abbaufläche (Abbauabschnitt 2) 
als Vorrangbereich ausgewiesen werden, die nörd-
lich davon liegende Teilfläche bis zur Gemar-
kungsgrenze wäre als Vorbehaltsbereich einzustu-
fen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von den 
übrigen Planungsträgern befürwortet bzw. akzep-
tiert wird und der lt. Umweltbericht einen verträgli-
chen Abbau vermöglicht, sollte beibehalten wer-
den. 
 
 
 

Ka-ADK-3a südwestlich Albeck (Stadt 
Langenau) 

 
 
 

  

Ka-ADK-5b westlich Arnegg (Ge-
meinde Blaustein) 

 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der Vorrangbereich schließt im Westen an das 
bisherige Abbaugebiet an. Vom Vorhaben sind rd. 
4,5 ha Wald (Gemeindewald Blaustein und evtl. 
Staatswald) betroffen, forstliche Vorrangstandorte 
sind im Nordwesten und Südwesten tangiert.  
Angesichts der hohen Abbauwürdigkeit und der 
Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Grund-
satz „Erweiterung bestehender Abbaustätten vor 
Neuaufschluss“ kann hier die Einstufung als Vor-
rangbereich seitens der Abteilung Forstdirektion 
mit getragen werden. Etwaige Auswirkungen des 
Gesteinsabbaus auf die Wasserschutzfunktion wä-
ren im Rahmen der durchzuführenden Genehmi-
gungsverfahren zu prüfen. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die Fläche wird ringförmig von dem NATURA2000-
Gebiet „Blautal“ umschlossen. Weiter sind nach 
§ 24a geschützte Waldbiotope (Nr. 7525:2353:94 
und Nr. 7525:2351:94) tangiert. Sofern Waldflä-
chen einbezogen werden, die in einer best. Ab-
baugenehmigung nicht enthalten sind, ist die Um-
wandlungsgenehmigung der höheren Forstbehör-
de erforderlich.  
 
Gemeinde Blaustein, 25.05.2005: 
Zustimmung 
 
Nachbarschaftsverband Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der allgemeinen Zustimmung Beibehal-
tung des Vorranggebietes. 
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Ka-ADK-6a südöstlich Gerhausen 
(Stadt Blaubeuren) 

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Dem in der aktuellen Karte eingezeichneten Vor-
ranggebiet am bestehenden Steinbruch Gerhau-
sen wurden seitens der höheren Forstbehörde im 
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens bereits zugestimmt; betrof-
fen sind 24 ha des Stadtwaldes Blaubeuren und 
Privatwald. Hinsichtlich der Detailabgrenzung die-
ses Vorranggebietes wurde der früheren Stellung-
nahme der höheren Forstbehörde Rechnung ge-
tragen. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die Vorrangfläche liegt im LSG und schließt sich 
süd-östlich an den bestehenden Steinbruch an. 
Eventuell wird ein nach § 24a geschütztes Waldbi-
otop tangiert. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss der von nahezu 
allen Planungsträgern befürwortet bzw. akzeptiert 
wird und der lt. Umweltbericht einen verträglichen 
Abbau ermöglicht, sollte beibehalten werden. 
 
 
 

Ka-ADK-7b östlich Beiningen (Stadt 
Blaubeuren) 

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion. 3.06.2005: 
In diesem mit 113 ha Größe sehr großflächig vor-
geschlagenen Vorranggebiet sind rd. 70 ha Ge-
meinde- und Privatwald betroffen, das Gebiet 
schließt im Süden eines vorhandenen großen 
Steinbruchs an. Das Vorhaben mit Schwerpunkt im 
Wald bedeutet eine großflächige Fortsetzung des 
Gesteinsabbaus von Gerhausen bis zum Spieß-
berg, einem bisher unbeeinträchtigten Waldkom-
plex. Im Vorrangbereich liegen zwei Biotope nach 
§ 24a NatSchG sowie ein weiteres Waldbiotop mit 
zwei größeren Frauenschuh-Vorkommen (sh. An-
hang II der FFH-Richtlinie). Darüber hinaus sind 
hier forstliche Vorrangflächen kartiert, im Norden 
ist Bodenschutzwald ausgewiesen. Die Fläche ge-
hört zum Landschaftsschutzgebiet. 
Aus Sicht der Abteilung Forstdirektion ist das vor-
geschlagene Vorranggebiet aufgrund seines e-
normen Flächenumfanges, der hohen Waldinan-
spruchnahme und der potenziellen Betroffenheit 
von Waldbiotopen mit Vorkommen FFH-relevanter 
Arten äußerst kritisch zu bewerten. Die Dimension 
des entstehenden Abbaugebiets kann anhand der 
Kartendarstellung allein nicht abgeschätzt werden, 
da das bestehende Steinbruchareal und die dort 
bisher noch unvollständig ausgebeuteten Rohstoff-
reserven nicht in der Karte eingezeichnet sind. Un-
abhängig von den vorgenannten Aspekten kann 
die Ausweisung eines über 110 ha großen Vor-
rangbereichs seitens der Abteilung Forstdirektion 
nicht nachvollzogen werden, da in Vorrangberei-
chen ein Abbau-Zeithorizont von 15 Jahren zu 
Grunde gelegt wird. Für den Abbau des Gesamt-
gebiets erscheint dieser Zeitraum absolut unwahr-
scheinlich, zumal der Gesteinsabbau im bestehen-
den Steinbruch offensichtlich ruht. 
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Die Abteilung Forstdirektion fordert daher nach-
drücklich, dass der auszuweisende Vorrangbereich 
auf die Fläche reduziert wird, die nach heutigem 
Ermessen unter Berücksichtigung noch vorhande-
ner Abbaureserven auch tatsächlich im vorgege-
benen Zeithorizont vom Betreiber abgebaut wer-
den kann. Darüber hinaus sind bei der Gebietsab-
grenzung die Belange des Biotop- und Artenschut-
zes zu berücksichtigen. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die 113 ha umfassende Vorrangfläche liegt im 
LSG und schließt südlich an den bestehenden 
Steinbruch an. Es sind einige nach § 24a ge-
schützte Freiland- und Waldbiotope (u.a. Nr. 
7624:1491:93) betroffen. In diesem Bereich gibt es 
ein bedeutendes Frauenschuhvorkommen. Die be-
sonders schützenswerte Orchidee ist im Anhang II 
von NATURA2000 geführt, und somit sind für de-
ren Erhalt besondere Schutzgebiete auszuweisen. 
Wir bitten die sehr großzügige Flächensicherung 
den Naturansprüchen und dem tatsächlich zu 
erwartenden Mengenbedarf anzupassen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich in der Vorrang-
fläche ein landwirtschaftliches Anwesen und
ein Skilift befindet. 
 
Stadt Blaubeuren, 27.05.2005: 
Entgegen früherer Ausführungen keine Änderung 
der Abgrenzung erforderlich. 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Vorschlag: Aufgrund der o.g. Darlegungen bitten 
wir Sie, es bei der ursprünglichen, weiter westlich 
gelegenen Flächenbegrenzung zu belassen.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss sollte auch 
aufgrund der entsprechenden Ausweisung im der-
zeit gültigen Regionalplan von 1987 und der ur-
sprünglich positiven Stellungnahme des zuständi-
gen Landratsamtes und der auch positiven aktuel-
len Stellungnahme der betroffenen Stadt beibehal-
ten werden. Die ursprüngliche Abgrenzung im 
Westen soll wiederhergestellt werden.  
 
 
 

Ka-ADK-9b südöstlich Schelklingen 
(Städte Blaubeuren und 
Erbach, Stadt Schelklin-
gen) 

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Die Ausweisung eines Vorrangebietes stellt im 
Grunde eine sinnvolle Erweiterung des genehmig-
ten Steinbruchs „Vohenbronnen“ dar. Auf Teilflä-
chen sind Privatwald und Stadtwald Schelklingen 
mit Wasserschutzfunktion betroffen.  
Seitens der Abteilung Forstdirektion kann hier der 
Ausweisung eines Vorrangbereichs grundsätzlich 
zugestimmt werden, dessen Abgrenzung sollte je-
doch auf die genehmigte Abbaugrenze abgestimmt 
werden. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die Vorrangsicherung setzt nördlich an den beste-
henden Steinbruch an. Einige nach § 24a ge-
schützten Freiland-Biotope, sowie ein Buchen-
Waldbiotop (Nr. 7624:4296:94) sind betroffen. Bei 
den Freilandbiotopen handelt es sich um ca. 2,5 ha 
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wertvolle Wacholderheiden- und Magerrasenflä-
chen (7624-425-2876). Die südlich von Sotzen-
hausen liegende „Sotzenhauser Heide“ darf keine 
Beeinträchtigung erfahren. 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005 
Vorschlag: Wir bitten Sie, die Möglichkeit einer 
Vorrangausweisung der beantragten Fläche im Os-
ten nochmals zu überdenken. Falls sich wider Er-
warten Belastungen für die Bürger von Steinenfeld 
ergeben könnten, so sollte dies im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens seitens der zuständigen 
Genehmigungsbehörde anhand geeigneter Maß-
nahmen geklärt werden. 
 
Stadt Schelklingen, 21.04.2005: 
Keine Bedenken 
 
Nachbarschaftsverband Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von den 
meisten Planungsträgern akzeptiert wurde bzw. 
wird und der lt. Umweltbericht einen verträglichen 
Abbau ermöglicht, sollte beibehalten werden.
 
 
 

Ka-ADK-10a nordöstlich Allmendingen 
(Gemeinde Allmendingen)

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der im Süden eines vorhandenen Steinbruches 
abgegrenzte Vorrangbereich betrifft – soweit es die 
Kartengrundlage erkennen lässt – auch Kleinpri-
vatwald. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die Vorrangfläche liegt nordöstlich von Allmendin-
gen im Gewann Kühberg, direkt im Anschluss an 
den derzeitigen Steinbruch. Betroffen sind einige 
nach § 24a geschützte Wacholderheiden (7624-
425-3910, -3911 und 3916) und Hecken
(-3915), sowie ein Waldbiotop (Nr. 7624:4320:94).  
 
Gemeinde Allmendingen, 12.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von den 
meisten Planungsträgern befürwortet bzw. akzep-
tiert wird, sollte beibehalten werden. 
 
 
 

Ka-ADK-11a östlich von Allmendingen 
(Gemeinde Allmendingen, 
Gemeinde Altheim) 

 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Das im Gewann Häulesberg jetzt als Vorrangbe-
reich abgegrenzte Gebiet Ka-ADK-11b mit hoher 
Abbauwürdigkeit schließt direkt an einen beste-
henden Steinbruch an. Betroffen sind Privatwälder 
mit Wasserschutzfunktion. Aufgrund der südexpo-
nierten Lage ist mit negativen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild zu rechnen. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Das Vorrang- und Vorbehaltsgebiet schließt süd-
östlich an den bestehenden Steinbruch an, um-
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fasst zum Großteil den Waldrücken „Häulesberg“, 
mit seinen Magerbiotopstrukturen an der südlichen 
Waldgrenze und seinen nordöstlich exponierten 
Hangflächen hin zum Siegental. Die Fläche liegt in 
diesem Bereich in Teilen im LSG. Im Westen der 
Vorrangfläche schließen wertvolle Magerbiotope 
(u.a. der alte „Stuttgarter Steinbruch“) an, deren 
Existenz gesichert sein muss. Die Ausweisung des 
Vorbehaltsgebiets wird nach wie vor kritisch beur-
teilt, da der südexponierte Hang landschaftsbild-
prägend ist. Auch die Flanken zum Siegental soll-
ten enthalten werden. Die nach § 24a geschützten 
Waldbiotope 7624:4342:94, 7624:4343:94 und 
7624:4344:94, mit ihren wertvollen Orchideen-
standorten, sollten nicht tangiert werden. Der 
Standort wird auch als einzige Alternative zum 
Standort Allmendingen gesehen (Chemismus!). 
 
Gemeinde Allmendingen, 12.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Gemeinde Altheim, 18.05.2005: 
Keine Bedenken  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von den 
meisten Planungsträgern befürwortet bzw. akzep-
tiert wird, sollte beibehalten werden. 
 
 
 

Ka-ADK-12a westlich Kirchen (Stadt 
Ehingen) 

 
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Das Vorranggebiet umfasst die genehmigte Ab-
baufläche; weitere Anmerkungen werden nicht 
vorgebracht. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Die Vorrangfläche liegt im Wald und schließt nach 
Westen an den bestehenden Kalksteinbruch an. In 
der Südweststrecke könnte ein nach § 24a ge-
schütztes Waldbiotop tangiert werden. Das östliche 
Waldbiotop (Nr. 7723:3200:99 = Felswand von re-
kultivierter Steinbruchfläche) bleibt unberührt. Von 
naturschutzfachlicher Bedeutung ist das nördlich 
angrenzende FFH-Waldgebiet (7622-341 - Großes 
Lautertal und Landgericht). Durch das unmittelbar 
westlich liegende Schloss Mochental bekommen 
Eingriffe in das Landschaftsbild eine besondere 
Bedeutung und sollten ausgeschlossen werden. 
Das LSG wird in diesem Bereich derzeit überarbei-
tet und hat Ausweisungspotenzial. 
 
Stadt Ehingen, 2.05.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Die Abbaufläche wurde bereits genehmigt. 
 
 
 

Ka-ADK-13 östlich Merklingen (Ge-
meinde Merklingen) 

 
 
 
 

 LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Südlich und östlich an die Vorrangfläche schließt 
unmittelbar ein nach § 24a geschütztes Magerra-
senbiotop (7424-425-1934 und 1935) an. Nach 
Süden bildet das NSG „Sandburr“ die Fortsetzung, 
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welches zugleich als NATURA2000-FFH-Kulisse 
gemeldet ist. 
 
Gemeinde Merklingen, 30.03.2005: 
Keine Bedenken 
 

  Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von nahe-
zu allen Planungsträgern akzeptiert wird, sollte 
beibehalten werden. 
 
 
 

 
3.2.3.6 Vorbehaltsgebiet 

für den Abbau von Kalkstein: 
 
 

  

 Alb-Donau-Kreis: 
  

  

Ka-ADK-2b nördlich Westerstetten 
(Gemeinden Westerstet-
ten und Lonsee) 

 
 
 

 RP TÜ, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der über die Gemeindegrenze Westerstetten hin-
aus auf Gemarkung Lonsee vorgeschlagene Vor-
rangbereich schließt nördlich an das o.g. Gebiet 
Ka-ADK-2a an. Die rd. 5 ha große Fläche liegt 
nördlich des Erbestales; die Mächtigkeit des Kalk-
steinvorkommens wird mit 70 – 75 m angenom-
men. Der als Neuaufschluss in einem bisher unbe-
einträchtigten Landschaftsteil zu wertende poten-
zielle Abbau wäre mit einem teilweisen Eingriff in 
den dortigen gesetzlichen Bodenschutzwald (Ge-
meindewald Lonsee / Westerstetten) innerhalb ei-
nes Landschaftsschutzgebietes verbunden. 
Dieser Gebietsvorschlag wäre unter dem Aspekt 
der Erhaltung der Waldfunktionen und des Land-
schaftsschutzes nochmals zu prüfen. Unabhängig 
davon spricht hier auch der zeitliche Planungshori-
zont gegen die Ausweisung als Vorbehaltsbereich 
(s. Anmerkungen zum angrenzenden Vorrangbe-
reich Ka-ADK-2a). Die Abtl. Forstdirektion fordert 
wiederholt, das Gebiet nördlich des Erbestales
nicht als Vorbehaltsbereich auszuweisen.  
 
Gemeinde Westerstetten, 31.03.2005: 
Die ursprünglich geäußerten Bedenken gegen eine 
Ausweisung bis ins Erbistal werden durch die in 
letzter Zeit geführten Gespräche mit Behörden und 
das inzwischen abgeänderte Antragsgesuch des 
Betreibers untermauert. Danach steht nur noch die 
Stufe 2 zur Genehmigung an. 
 
Gasversorgung Süddeutschland GmbH, 
8.04.2005: 
Gashochdruckfernleitung betroffen, evtl. Verlegung 
erforderlich. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von nahe-
zu allen Planungsträgern befürwortet bzw. akzep-
tiert wird und der lt. Umweltbericht einen verträgli-
chen Abbau ermöglicht, sollte beibehalten werden. 
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Ka-ADK-4b nordöstlich Gerhausen 

(Stadt Blaubeuren) 
 
 
 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Der in früheren Planungen als Interessengebiet 
gekennzeichnete Bereich wurde jetzt mit reduzier-
ter Fläche als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Das 
Vorbehaltsgebiet liegt nunmehr westlich des Alten-
tales komplett im Stadtwald Blaubeuren. Das Vor-
haben ist als Neuaufschluss in einem bisher weit-
gehend unberührten und vom Blautal her gut ein-
sehbaren Einhang zu werten (Landschaftsschutz-
gebiet Blautal). Betroffen ist ausgewiesener Bo-
denschutzwald und Wasserschutzwald. Im Süd-
westen grenzen das Naturschutzgebiet „Untere 
Hellebarten“ (FFH-Gebiet) und das hochwertige 
Waldbiotop 7524:1335 mit Apollofalter-Vor-
kommen an. Ein weiteres Waldbiotop 7524:2228 
findet sich auf dem südwest-exponierten Altental-
Einhang im benachbarten Staatswald.  
Das Vorhaben wird seitens der höheren Forstbe-
hörde entschieden abgelehnt. Ergänzend ist an-
zumerken, dass das interessierte Unternehmen in 
der näheren Umgebung (südlich der Blau) über 
Flächen- und Rohstoffreserven verfügt, die einen 
Zeitraum von 30 Jahren abdecken können.  
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisentwicklung, Bau-
en, 24.06.2005: 
Die in der Stellungnahme 2003 teilweise sehr kri-
tisch bewerteten Standorte wie Ka-ADK-4a; 
Ka-ADK-8b; Ka-ADK-10b; Ka-ADK-11b und KS-
ADK-1a; KS-ADK-3a und 3b wurden zurückge-
nommen. Dies wird begrüßt. Weshalb die Fläche 
Ka-ADK-4b trotz erheblicher Bedenken unserer-
seits nach wie vor enthalten ist, ist nicht nachvoll-
ziehbar. (vgl. hierzu auch Ziff. 1.4.3) 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Der Abbau würde einen Eingriff in bisher unberühr-
te Flächen bedeuten. Die Fläche ist nach Süden 
exponiert. Eine evtl. Abbaufläche wäre ein unver-
hältnismäßig starker Eingriff in das Landschaftsbild 
des Blautals. Bisher intakte Lebensräume für Tiere 
würden zerschnitten. 
WFK: Die betroffenen Waldflächen sind als Bo-
denschutzwald und Wasserschutzwald ausgewie-
sen.  
Die Vorbehaltsfläche liegt zudem im LSG und setzt 
am NSG Hellebarden (Apollofalter-Vorkommen) 
und NATURA2000-Gebiet „Blautal“ an. Weiter sind 
nach § 24a geschützte Waldbiotope (Nr. 
7524:1335:92) betroffen. Die Fläche wird weiterhin 
nachdrücklich abgelehnt. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der im Rahmen der ersten Anhörung 
nach Art. 1 des Staatsvertrages am 17.09.2003 
abgegebenen Stellungnahme der Stadt Blaubeu-
ren und der lt. Umweltbericht zu vernachlässigen-
den Konflikte ist die Ausweisung des Vorbehalts-
gebietes sinnvoll. 
 
 
 

Ka-ADK-11b östlich von Allmendingen 
(Gemeinde Altheim und 
Stadt Ehingen) 

 RP Tü, Forstdirektion, 3.06.2005: 
Im Verbund mit der Vorrangfläche Ka-ADK-11a* 
schließt das Vorbehaltsgebiet Ka-ADK-11b* an ei-
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nen bestehenden Steinbruch an. Weitere Anmer-
kungen siehe dort. An der südlichen Grenze des 
Gebiets wird ein Teil des Waldbiotops 7624-4344 
tangiert. Der Verzicht auf das früher weiter 
nordöstlich geplante Vorbehaltsgebiet Ka-ADK-11b 
wird in diesem Zusammenhang begrüßt. 
 
LRA Alb-Donau-Kreis, FD Kreisforst, Naturschutz, 
24.06.2005: 
Das Vorrang- und Vorbehaltsgebiet schließt süd-
östlich an den bestehenden Steinbruch an, um-
fasst zum Großteil den Waldrücken „Häulesberg“, 
mit seinen Magerrasenbiotopstrukturen an der süd-
lichen Waldgrenze und seinen nordöstlich expo-
nierten Hangflächen, hin zum Siegental. Die Flä-
che liegt in diesem Bereich in Teilen im LSG. Im 
Westen der Vorrangfläche schließen wertvolle Ma-
gerbiotope (u.a. der alte „Stuttgarter Steinbruch“) 
an, deren Existenz gesichert sein muss. Die Aus-
weisung des Vorbehaltsgebiets wird nach wie vor 
kritisch beurteilt, da der südexponierte Hang lan-
schaftsbildprägend ist. Auch die Flanken zum 
Siegental sollten enthalten sein. Die nach 
§ 24a geschützten Waldbiotope 7624:4342:94, 
7624:4343:94 und 7624:4344:94, mit ihren wertvol-
len Orchideenstandorten, sollten nicht tangiert 
werden. Der Standort wird auch als einzige Alter-
native zum Standort Allmendingen gesehen  
(Chemismus!). 
 
Gemeinde Allmendingen, 12.05.2005: 
Akzeptabel, Hinweis auf Stellungnahme des In-
dustrieverbandes Steine und Erden Baden-
Württemberg. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss, der von den 
meisten Planungsträgern befürwortet bzw. akzep-
tiert wird, sollte beibehalten werden. 
 
 
 
 

Begründung zu 3.2.3.1: 
 

  

KS-ADK-1b  
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Öpfingen (Ge-
meinde Öpfingen) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von 5 – 10 m zu rech-
nen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Biotoppotenzials sowie des 
Grund-wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls sind 
FFH-Verträglichkeitsprüfungen erforderlich. Die Abbau-
fläche ist gemäß den festgelegten Zielen des Integ-
rierten Donau-Programms nach der Kiesentnahme zu 
renaturieren und der entstehende Baggersee an die 
Donau anzuschließen. 
 
 
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Die vorgesehene Abbaufläche KS-ADK-1b ist ge-
mäß den festgelegten Zielen des Integrierten Do-
nau-Programms (IDP Heft 5 Stand Sept. 1999, 
Einzelmaßnahme im Alb-Donau-Kreis Nr. 5.27) 
nach der Kiesentnahme zu renaturieren und der 
entstehende Baggersee an die Donau anzuschlie-
ßen. 
Für den Kiesabbau auf dieser Fläche sowie für die 
dauerhafte Freilegung des Grundwassers und für 
die Herstellung eines Anschlusses des entstehen-
den Baggersees an die Donau wurde der Fa. Koch 
GmbH & Co. Holding und Handelsgesellschaft, 
72555 Metzingen, bereits mit Entscheidung vom 
8.04.2003, Az.: 32.2/692.213, eine wasserrechtli-
che Genehmigung durch das Landratsamt Alb-
Donau-Kreis erteilt. 
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en. 

 
KS-ADK-2a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Rißtissen (Stadt 
Ehingen) gelegenen Nassabbaufläche wurde mittel (Stufe 
II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in 
einer Mächtigkeit von 5 –8 m zu rechnen. In unmittelbarer 
Nachbarschaft wird in der Kiesgrube Rißtissen (RG 
7724.3) bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Biotoppotenzials, des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) sowie des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens müssen archäologische 
Fundareale berücksichtigt werd
 
 

 

  

KS-ADK-4a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Rottenacker 
(Gemeinde Rottenacker) gelegenen Nassabbaufläche 
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren 
Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von 5 – 6 m zu 
rechnen. Nordöstlich dieses Gebietes wird in der Kiesgru-
be Rottenacker (RG 7724-4) bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
müssen archäologische Fundareale berücksichtigt wer-
den. 
 

 
 

  

KS-ADK-6a 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich Kirchbierlingen 
(Stadt Ehingen) gelegenen Nassabbaufläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 5 – 6 m zu rechnen. 
Nordwestlich dieses Gebietes in der Kiesgrube Ehingen 
(Donau)-Herbertshofen (RG 7724-5) wird bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 

 

  

KS-BC-2a 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Achstetten 
(Gemeinde Achstetten) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren 
Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von 5 – 10 m zu 
rechnen, die nur in den unteren 1-3 m grundwassergefüllt 
sind.. Westlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube 
Achstetten (RG 7725-11) bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
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schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flug-
platz Laupheim ist durch geeignete Maßnahmen zu ge-
währleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge 
nicht durch verdriftende Feinsandpartikel beeinträchtigt 
werden. 
 
 

 
KS-BC-3a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Oberholzheim 
(Gemeinde Achstetten) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kie-
sen und Sanden in einer Mächtigkeit von 10 – 12 m nachran-
giger Qualität zu rechnen. Nordwestlich dieses Gebietes wird 
in der Kiesgrube Achstetten (RG 7725-7) bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und  des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flug-
platz Laupheim ist durch geeignete Maßnahmen zu ge-
währleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge 
nicht durch verdriftende Feinsandpartikel beeinträchtigt 
werden. 
 
 

  

KS-BC-5a 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich Burgrieden (Ge-
meinde Burgrieden) gelegenen Abbaufläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 20 – 25 m zu rechnen, 
die überwiegend im Trockenabbau gewonnen werden 
können. Südlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube 
Burgrieden-Hochstetten (RG 7725-6) bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Wegen der 
geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die an- 
und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende 
Feinsandpartikel beeinträchtigt werden. 
 
 

  

KS-BC-7a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Unlingen (Ge-
meinde Unlingen) gelegenen Trockenabbaufläche wurde 
hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 20 m zu rechnen. West-
lich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Unlingen (RG 
7823-5) bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufen I (hoch) und II (mittel) und des Grundwas-
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serdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. Für dieses Gebiet wurde 
bereits ein Raumordnungsverfahren durchgeführt und 
positiv abgeschlossen. In diesem Bereich ist nur ein 
Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes 
vereinbar. 
 
 
 
KS-BC-8a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Baltringen 
(Gemeinde Mietingen) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von 10 – 20 m zu rechnen. 
Nördlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Baltringen 
(RG 7825-7) bereits Kies und Sand in einer Mächtigkeit 
von ca. 10 m trocken abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I 
(hoch) aufgrund bestehender Genehmigungen nicht 
berücksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenab-
bau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. 
 
 
 

  

KS-BC-10b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Schwendi 
(Gemeinde Schwendi) gelegenen Abbaufläche wurde 
gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von 10 – 20 m zu rech-
nen, die ganz überwiegend trocken gewonnen werden 
können. Südöstlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube 
Schwendi-Dietenbronn (RG 7825-2) bereits Kies und 
Sand abgebaut.. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-11b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Schwendi 
(Gemeinde Schwendi) gelegenen Abbaufläche wurde 
gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von vorwiegend 10 – 20 
m zu rechnen, die überwiegend trocken gewinnbar sind. 
Östlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Schwendi-
Dietenbronn (EG 7825-2) bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-12b 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Alberweiler 
(Gemeinde Schemmerhofen) gelegenen Fläche wurde 
gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von 10 – 16 m zu rech-
nen. Nordöstlich dieses Gebietes wird im Kies- und Sand- 
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werk Alberweiler (RG 7824-4) bereits Kies und Sand 
abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III 
(gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-14b 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Äpfingen (Ge-
meinde Warthausen) gelegenen Abbaufläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von max. ca. 25 m zu rech-
nen, von denen der obere, ca. 12 – 14 m mächtige Ab-
schnitt trocken gewinnbar ist. Nördlich dieses Gebietes 
wird in der Kiesgrube Maselheim-Äpfingen (RG 7824-5) 
bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Tabuflächen (geplan-
tes Naturschutzgebiet) sowie Flächen des Biotoppotenzi-
als, des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und 
des Grundwasserdargebotspotenzials  der Schutzwürdig-
keitsstufe I (hoch) aufgrund einer bereits erteilten Ge-
nehmigung nicht berücksichtigt. In diesem Bereich ist nur 
ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschut-
zes vereinbar. 
 
 
 

  

KS-BC-15a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Andelfingen 
(Gemeinden Langenenslingen und Altheim) gelegenen 
Fläche wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzba-
ren Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 10 – 
15 m zu rechnen. Nördlich dieses Gebietes wird in der 
Kiesgrube Langenenslingen-Andelfingen (RG 7822-1) 
bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des biotischen Ertragspotenzi-
als (Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund 
bereits erteilter Genehmigungen nicht berücksichtigt. In 
diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen 
des Grundwasserschutzes vereinbar. 
 
 
 

  

KS-BC-16b 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Neufra (Stadt 
Riedlingen) gelegenen Trockenabbaufläche wurde gering 
(Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 10 m zurechnen. 
Nördlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Riedlin-
gen-Neufra (RG 7822-2)  bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) nicht berücksichtigt. 
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KS-BC-19a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Gutenzell (Ge-
meinde Gutenzell-Hürbel) gelegenen Fläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 15 m bei beträchtli-
chen Abraummächtigkeiten zu rechnen. Westlich dieses 
Gebietes wird in der Ton- und Kiesgrube Gutenzell-Hürbel 
(RG 7825-1) bereits Ton bzw. Lehm und Kies abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-20a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Betzenwei-
ler (Gemeinde Betzenweiler) gelegenen Abbaufläche 
wurde gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren 
Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 15 – 20 
m zu rechnen, von den der obere, ca. 10 m mächtige Teil 
trocken gewonnen werden kann. Östlich dieses Gebietes 
wird in der Kiesgrube Betzenweiler (RG 7823-4) bereits 
Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-22a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Rißegg (Stadt 
Biberach) gelegenen Abbaufläche wurde gering (Stufe III) 
bewertet. Hier ist mit inhomogenen Kiesen und Sanden in 
einer Mächtigkeit von 32 – 53 m bei einer zum Teil hohen 
Abraummächtigkeit zu rechnen, die zum überwiegenden 
Teil trocken gewonnen werden können. Südöstlich des 
Gebietes wird in der Kies- und Sandgrube Biberach a.d. 
Riss-Rißlegg (RG 7924-2) bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und III (gering) und des Grundwas-
serdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-23a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Ingoldingen 
(Gemeinde Ingoldingen) gelegenen Fläche, bei der es sich 
zum großen Teil um Trockenabbau handelt, wurde gering 
(Stufe III) bewertet. Hier ist mit z.T. inhomogenen Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 24 – 36 m zu rechnen, von 
denen die oberen 14 – 19 m im Trockenabbau gewonnen 
werden können. Südöstlich des Gebietes wird bereits in der 
Kiesgrube Ingoldingen (RG 7924-1)  Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
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(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufen II (mittel) und III 
(gering) nicht berücksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein 
Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes 
vereinbar. 
 
 
 
KS-BC-27a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Baustetten 
(Stadt Laupheim) gelegenen Abbaufläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 20 –  25 m zu rechnen, 
von denen die oberen ca. 20 m trocken gewonnen werden 
können. Südlich dieses Gebietes wird bereits in der Kies-
grube Hardthöfe (RG 7725-16) Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch), des Grundwasserdargebotspoten-
zials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. Wegen der 
geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die an- 
und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende 
Feinsandpartikel beeinträchtigt werden. 
 
 
 

  

KS-BC-29a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Laupheim 
(Stadt Laupheim) gelegenen Trockenabbaufläche im 
Hochterrassenschotter der Rißeiszeit wurde zum Teil 
hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 5 – 10 m zu rechnen. 
Nördlich dieses Gebietes wird bereits in der Kiesgrube 
Laupheim (RG 7725-15) Kies und Sand abgebaut.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch), des Biotoppotenzials, des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdar-gebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Wegen der 
geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die an- 
und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende 
Feinsandpartikel beeinträchtigt werden. 
 
 
 
 

  

Begründung zu 3.2.3.2 
 

  

KS-BC-4a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Laupheim (Stadt 
Laupheim) gelegenen Abbaufläche wurde zum Teil hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 5 – 10 m zu rechnen, 
die großteils trocken gewonnen werden können. Westlich 
dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Laupheim (RG 
7724-14) bereits Kies und Sand abgebaut. 
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Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufen I (hoch) und III 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Wegen der 
geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die an- 
und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende 
Feinpartikel beeinträchtigt werden. 
 
 
 
KS-BC-5b 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich Burgrieden (Ge-
meinde Burgrieden) gelegenen Abbaufläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 20 – 25 m zu rechnen, 
die überwiegend im Trockenabbau gewonnen werden 
können. Südlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube 
Burgrieden-Hochstetten (RG 7725-6) bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Wegen der 
geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die an- 
und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende 
Feinsandpartikel beeinträchtigt werden. 
 
 
 

  

KS-BC-6b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Laupheim 
(Stadt Laupheim) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit von 8 – 10 m zu rech-
nen. Südwestlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube 
Laupheim-Obersulmetingen (RG 7725-9) bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grundwas-
serdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), 
des Biotoppotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe mittel 
(Stufe II) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht 
berücksichti
 
 
 

  

KS-BC-15b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Andelfingen 
(Gemeinden Langenenslingen und Altheim) gelegenen 
Fläche wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzba-
ren Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 9 – 
18 m zu rechnen. Nordwestlich dieses Gebietes wird in 
der Kiesgrube Langenenslingen-Andelfingen (RG 7822-1) 
bereits Kies und Sand abgebaut. 

  



Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufen I (hoch), II (mittel) und III (gering) sowie des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) nicht berücksichtigt. In diesem Bereich ist 
nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasser-
schutzes vereinbar. 
 
 
 

  

KS-BC-18a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Äpfingen 
(Stadt Biberach, Gemeinde Warthausen und Gemeinde 
Maselheim) gelegenen Trockenabbaufläche wurde zu 
einem kleineren Teil mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit 
nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von 26 
– 36 m bei Einschaltungen von nicht nutzbaren Sedimen-
ten und beträchtlichen Abraummächtigkeiten zu rechnen.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und II (mittel) und des Grundwas-
serdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein 
Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes 
vereinbar. 
 
 
 

  

KS-BC-21a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Ertingen (Ge-
meinde Ertingen) gelegenen Trockenabbaufläche wurde 
gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen 
und Sanden in einer Mächtigkeit bis zu 20 – 25 m zu 
rechnen.  Im Rahmen der Abwägung wurde aufgrund der 
ausschlaggebenden Bedeutung des hier vorkommenden 
Materials für die örtlich Rohstoffwirtschaft ein Wasser-
schutzgebiet der Schutzzone III nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-22b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Rißegg (Stadt 
Biberach) gelegenen Abbaufläche wurde gering (Stufe III) 
bewertet. Hier ist mit zum Teil inhomogenen Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 32 – 53 m bei einer zum 
Teil hohen Abraummächtigkeit zu rechnen, die zum über-
wiegenden Teil trocken gewonnen werden können. Süd-
östlich des Gebietes wird in der Kies- und Sandgrube 
Biberach a.d. Riss-Rißegg (RG 7924-2) bereits Kies und 
Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-27b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Baustetten 
(Stadt Laupheim) gelegenen Abbaufläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von 20 – 25 m zu rechnen, 
von denen der obere, ca. 15 – 20 m mächtige Teil trocken 
gewonnen werden kann. Südöstlich dieses Gebietes wird 

 Wehrbereichsverwaltung Süd, 17.05.2005: 
Auch beim Vorbehaltsgebiet (für die Gewinnung 
von Bodenschätzen) KS-BC-27b ist wegen der ge-
ringen Entfernung zum Flugplatz /Laupheim durch 
geeignete Maßnahmen zu gewährleisten, dass die 
an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch ver-
driftende Feinsandpartikel beeinträchtigt werden. 
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bereits Kies und Sand in einer Mächtigkeit von ca. 15 m 
trocken abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwassersdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum 
Flugplatz Laupheim ist durch geeignete Maßnahmen 
zu gewährleisten, dass die an- und abfliegenden 
Flugzeuge nicht durch verdriftende Feinsandpartikel 
beeinträchtigt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS-BC-28a 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Sattenbeuren 
(Stadt Bad Schussenried) gelegenen Abbaufläche wurde 
hoch (Stufe I) bewertet. Die durchschnittlich nutzbare 
Mächtigkeit der grundwassererfüllten Kiese beträgt ca. 
15 m. Sie werden bereits in der nordwestlich an das 
Vorbehaltsgebiet angrenzenden Kiesgrube Bad Schus-
senried-Sattenbeuren (RG 7923-3) im Nassabbau ge-
wonnen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Land-
wirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials 
jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht berück-
sichtigt. Im weiteren Verfahren ist eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
 
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Bezüglich des Vorbehaltsgebietes KS-BC-28a 
grenzt das FFH-Gebiet 7923-341 „Federsee und 
Blinder See Kanzach“ sowie das Vogelschutzge-
biet 7923-401 „Federsee“ an. Durch den weiteren 
Kiesabbau sind Veränderungen des Grundwasser-
spiegels und somit auch Änderungen im Wasser-
haushalt des angrenzenden Federseemoores 
möglich. Wir bitten daher in den Begründungen ei-
nen Hinweis aufzunehmen, eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung in den weiteren Verfahren 
durchzuführen. 
 
 
 

KS-BC-31a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Biberach (Ge-
meinde Warthausen) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren 
Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von 32 – 64 m 
bei Einschaltungen von nicht nutzbaren Sedimenten und 
beträchtlichen Abraummächtigkeiten zu rechnen. Die 
Schotter wurden früher in der südöstlich an das Vorbe-
haltsgebiet angrenzenden Kiesgrube Scholterhaus (RG 
7824-113) in einer Mächtigkeit von 40 m trocken gewon-
nen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) und des Erholungspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-32a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Äpfingen (Ge-
meinde Maselheim) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde bereits im Umweltbericht gering (Stufe III) bewer-
tet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer 
Mächtigkeit von ca. 10 – 18 m zu rechnen. Nach aktuel-
lem Kenntnisstand des LGRB enthält diese Sicherungs-
fläche kein abbauwürdiges Kiesvorkommen mehr. Im 
Westteil sind die Kiese im Gebiet der Kiesgrube Äpfingen 
(RG 7825.8) bereits abgebaut, im Ostteil der Sicherungs-
fläche keilen die Kiese gegen den Rinnenrand aus, so 
dass dort keine abbauwürdigen Kiese zu erwarten sind.  
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Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und zum Teil des Biotoppotenzials 
der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 

  

KS-BC-39 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Schwendi 
(Gemeinde Schwendi) gelegenen Trockenabbaufläche 
wurde gering (Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren 
Kiesen und Sanden in einer Mächtigkeit von 
10 – 20 m zu rechnen, die vollständig bis überwiegend 
trocken gewonnen werden können. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-BC-40 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Schwendi (Ge-
meinde Schwendi) gelegenen Abbaufläche wurde gering 
(Stufe III) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und 
Sanden in einer Mächtigkeit von ca. 20  m zu rechnen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 

  

Begründung zu 3.2.3.3 
 

  

ToLe-ADK-1 
Bei dieser östlich von Humlangen (Gemeinden Hüttisheim 
und Staig) gelegenen Fläche ist eine Lösslehmmächtig-
keit zwischen 6 und 8 m anzunehmen. Westlich dieses 
Gebietes wird in der Lehmgrube Hüttisheim-Humlangen 
(RG 7725-1) bereits Lösslehm abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

ToLe-ADK-2 
Bei dieser nördlich von Untersulmetingen (Stadt Ehingen) 
gelegenen Fläche ist eine nutzbare Mächtigkeit von ver-
ziegelbarem Material von mindestens ca. 15 m anzuneh-
men. In unmittelbarer Nachbarschaft wird in der Tongrube 
Rißtissen (RG 7724-2) bereits Ton abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufen I (hoch) und II (mittel) und des Biotoppo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt. 
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Begründung zu 3.2.3.4 
 

  

ToLe-ADK-3 
Bei dieser nördlich von Rottenacker (Stadt Ehingen, 
Gemeinde Rottenacker) gelegenen Fläche ist mit einer 
Tonmächtigkeit zwischen 10 und 20 m zu rechnen. Im 
Rahmen der Abwägung wurden Flächen des biotischen 
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeits-
stufen I (hoch) und II (mittel) sowie des Grundwasserdar-
gebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) nicht 
berücksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenab-
bau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. 
 
 
 

  

ToLe-ADK-4 
Bei dieser nördlich von Munderkingen (Städte Ehingen 
und Munderkingen sowie Gemeinde Rottenacker) gele-
genen Fläche ist mit einer Tonmächtigkeit zwischen 10 
und 20 m zu rechnen. Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials und des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe I (hoch) und des Biotoppotenzials und des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. In diesem 
Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes vereinbar. 
 
 
 

  

ToLe-ADK-5 
Bei dieser nordöstlich von Unterstadion (Stadt Ehingen, 
Gemeinde Unterstadion) gelegenen Fläche ist eine Ton-
mächtigkeit von ca. 15 m anzunehmen. Westlich dieses 
Gebietes wurde in der früheren Tongrube Unterstadion 
bereits Ton abgebaut. Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land- und 
Forstwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufen I (hoch) und 
II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 

  

Begründung zu 3.2.3.5 
 

  

Ka-ADK-1a 
Bei dieser nordwestlich von Börslingen (Gemeinde Börs-
lingen) gelegenen Fläche ist mit einer nutzbaren Mächtig-
keit des Kalksteinvorkommens über dem Karstwasser-
spiegel von ca. 40 m zu rechnen. Südlich dieses Gebietes 
wird im Steinbruch Neenstetten (RG 7426-1) bereits 
Kalkstein abgebaut. Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und des Grundwas-
ser-dargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) aufgrund einer bereits bestehenden Abbauge-
nehmigung nicht berücksichtigt.  
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen 
des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
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Ka-ADK-2a 
Bei dieser nördlich von Westerstetten (Gemeinde 
Westerstetten) gelegenen Fläche ist mit einer nutzbaren 
Mächtigkeit des Weißkalksteinvorkommens von ca. 70 - 
75 m zu rechnen. Südlich dieses Gebietes wird im Stein-
bruch Westerstetten (RG 7425-1) bereits Kalkstein abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des biotischen Ertragspotenzi-
als (Forstwirtschaft) sowie des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der  Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund 
einer bereits  bestehenden Abbaugenehmigung nicht 
berücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
 
 
 

  

Ka-ADK-3a 
Bei dieser südwestlich von Albeck (Stadt Langenau) 
gelegenen Fläche ist mit einer Mächtigkeit des Kalkstein-
vorkommens von ca. 50 – 60 m zu rechnen. Nordöstlich 
dieses Gebietes wird im Steinbruch Langenau-Albeck 
(RG 7526-1) bereits Kalkstein abgebaut.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppo-
tenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutz-
würdigkeitsstufe I (hoch) und II (mittel) sowie des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe II (mittel) und III (gering) auch aufgrund einer 
bereits in einem Teilbereich bestehenden Abbaugeneh-
migung nicht berücksichtigt. Hier ist nur ein Trockenabbau 
mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.  
 
 
 

  

Ka-ADK-5b 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Arnegg (Ge-
meinde Blaustein) gelegenen Fläche wurde hoch bewer-
tet. Hier ist mit einer Mächtigkeit des Weißkalksteinvor-
kommens von ca. 150 – 160 m zu rechnen. Östlich dieses 
Gebietes wird im Steinbruch Blaustein-Wippingen (RG 
7524-9) bereits Kalkstein abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Erholungspotenzials, des 
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

Ka-ADK-6a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Gerhausen 
(Stadt Blaubeuren) gelegenen Fläche wurde mittel bewer-
tet. Hier ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit der Weißkalk-
steinvorkommen von vorwiegend  ca. 40 – 75 m zu rech-
nen. Nördlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Blau-
beuren-Altental (RG 7624-2) bereits Kalkstein abgebaut. 
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Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppo-
tenzials, des Erholungspotenzials, des biotischen Er-
tragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grundwasser-
dargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
nicht berücksichtigt. 
 
 
Ka-ADK-7b 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Beiningen (Stadt 
Blaubeuren) gelegenen Fläche wurde mittel bewertet. 
Hier ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit der Kalkvorkom-
men von ca. 75 – 90 m zu rechnen. Nördlich dieses Ge-
bietes wird im Steinbruch Blaubeuren-Beiningen (RG 
7624-4) bereits Kalkstein für die Zementherstellung abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden kleine Flächen des 
Biotoppotenzials, Flächen des biotischen Ertragspotenzi-
als (Land- und Forstwirtschaft) und des Grundwasserdar-
gebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch),
kleine Flächen des Biotoppotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel), des Erholungspotenzials und des 
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufen II (mittel) und III (gering) und des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im 
Regionalplan von 1987 nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Ka-ADK-9b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Schelklingen 
(Städte Blaubeuren und Erbach, Gemeinde Schelklingen) 
gelegenen Fläche wurde hoch bewertet. Hier ist mit einer 
nutzbaren Mächtigkeit des Kalkstein- und Mergelsteinvor-
kommens von ca. 50 – 100 m zu rechnen. Innerhalb und 
westlich dieses Gebietes werden im Steinbruch Schelklin-
gen-Vohenbronnen (RG 7624-5) bereits Kalk- und Mer-
gelsteine für die Zementherstellung abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch), des Erholungspotenzials, des bioti-
schen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und 
des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) und des Erholungspotenzials und des 
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
 
 
 

  

Ka-ADK-10a 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Allmendingen 
(Gemeinde Allmendingen) gelegenen Fläche wurde hoch 
bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit des 
Kalksteinvorkommens von ca. 35 – 40 m zu rechnen. 
Nördlich und südlich des Gebietes werden im Steinbruch 
Allmendingen (RG 7624-13) bereits Kalk- und Mergelstei-
ne für die Zementherstellung abgebaut. 
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Im Rahmen der Abwägung wurden kleine Flächen des 
Biotoppotenzials, Flächen des Erholungspotenzials und 
des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufen II (mittel) 
und III (gering) nicht berücksichtigt. In diesem Bereich ist 
nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasser-
schutzes vereinbar.  
 
 
 
Ka-ADK-11a 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Allmendingen 
(Gemeinde Allmendingen und Altheim) gelegenen Fläche 
wurde mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Mäch-
tigkeit des  Kalkstein- und Mergelsteinvorkommens von 
ca. 50 – 60 m zu rechnen. Nördlich des Gebietes werden 
Kalk- und Mergelsteine im Steinbruch Allmendingen (RG 
7624-13, Teilbereich Häulesberg) für die Zementherstel-
lung abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppo-
tenzials und des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils 
der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und des Erholungspo-
tenzials sowie des biotischen Ertragspotenzials (Land- 
und Forstwirtschaft) jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) aufgrund der ausschlaggebenden Bedeutung des 
hier vorkommenden Materials für die Bestandssicherung 
dieses Zementstandortes nicht berücksichtigt. 
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
 
 
 

  

Ka-ADK-12a 
Bei dieser westlich von Kirchen (Stadt Ehingen) gelege-
nen Fläche ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit des Kalk-
vorkommens von ca. 60 m zu rechnen. Östlich des Gebie-
tes wird im Steinbruch Ehingen (Donau)-Kirchen (RG 
7723-1) bereits Kalkstein abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufen I 
(hoch) und II (mittel) und des Erholungspotenzials der 
Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund einer bereits 
bestehenden Abbaugenehmigung nicht berücksichtigt. In 
diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen 
des Grundwasserschutzes vereinbar.  
 
 
 

  

Ka-ADK-13 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Merklingen (Ge-
meinde Merklingen) gelegenen Fläche wurde mittel be-
wertet. Hier ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit des Kalk-
vorkommens von ca. 75 m zu rechnen. Südwestlich des 
Gebietes wird bereits Kalkstein abgebaut. Südwestliche 
des Gebietes wird im Steinbruch Merklingen (RG 7424-1) 
bereits Kalkstein abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials und des Grundwasserdargebotspotenzi-
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als der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. In diesem 
Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes vereinbar. 
 
 
 
 
Begründung zu 3.2.3.6 
 

  

Ka-ADK-2b 
Bei dieser nördlich von Westerstetten (Gemeinde 
Westerstetten) gelegenen Fläche ist mit einer Mächtigkeit 
des Weißkalksteinvorkommens von ca. 70 – 75 m zu 
rechnen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des biotischen Ertragspotenzi-
als (Forstwirtschaft) sowie des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt.  
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
 
 
 

  

Ka-ADK-4b 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Gerhausen 
(Stadt Blaubeuren) gelegenen Fläche wurde hoch bewer-
tet. Hier ist mit einer nutzbaren Mächtigkeit des Kalkstein-
vorkommens von ca. 80 – 90 m zu rechnen.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppo-
tenzials, des Erholungspotenzials, des biotischen Er-
tragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grundwasser-
dargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

Ka-ADK-11b 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Allmendingen 
(Gemeinde Altheim und Stadt Ehingen) gelegenen Fläche 
wurde mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Mäch-
tigkeit des  Kalkstein- und Mergelsteinvorkommens  von 
ca. 50 – 60 m zu rechnen. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I 
(hoch) des Erholungspotenzials und des biotischen Er-
tragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) jeweils der 
Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund der ausschlag-
gebenden Bedeutung des hier vorkommenden Materials 
für die Bestandssicherung dieses Zementstandortes nicht 
berücksichtigt.  
 
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zie-
len des Grundwasserschutzes vereinbar. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen archäologische Fund-
areale berücksichtigt werden. 
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3.2.4 Z Im bayerischen Teil der Region Donau-

Iller werden folgende Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete ausgewiesen:  

 
 
 

  

3.2.4.1 Vorranggebiete 
für den Abbau von Kies und Sand: 

 
 

  

 Landkreis Neu-Ulm: 
 

  

  Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Ausweisung von Rohstoffsicherungsflächen, denen 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die aber 
von den Gemeinden abgelehnt werden als Vorbe-
haltsgebiete:  
KS-NU-1-1 Interessengebiet der Fa. Vollmer – das 
zur Ausweisung vorgesehene wasserwirtschaftli-
che Vorranggebiet hat keine Bedeutung für die 
Brunnen der Stadt Leipheim. 
 

 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der ursprünglich negativen Stellungnah-
men der betroffenen Gemeinde und des zuständi-
gen Landratsamtes und da das Interessengebiet 
vollständig innerhalb der vom Wasserwirt-
schaftsamt Krumbach gemeldeten Vorrangfläche 
der Wasserversorgung Leipheim liegt, wurde von 
der Ausweisung des Interessengebietes als Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiet abgesehen. 
 
 
 

KS-NU-6 westlich Herrenstetten 
(Stadt Illertissen und 
Markt Altenstadt) 

 
 
 

 LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Der westliche Teilbereich des Vorranggebietes 
KS-NU-6 bei Herrenstetten (Gemarkungen Jedes-
heim, Stadt Illertissen und Herrenstetten, Markt Al-
tenstadt) wird vom Wasserschutzgebiet „Illergries“ 
der Stadt Illertissen überlagert. Kiesabbau im Be-
reich des Wasserschutzgebiets ist grundsätzlich 
verboten. Kiesabbaumaßnahmen von zwei dort tä-
tigen Unternehmen sind im Rahmen früher erteilter 
Genehmigungen (Bestandsschutz) noch zulässig. 
Da diese Abbauflächen den überwiegenden Teil 
des vom Wasserschutzgebiet überlagerten westli-
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chen Bereiches des Vorranggebietes abdecken, 
wird der Ausweisung der Vorrangfläche KS-NU-6 
für die Flächen nur außerhalb des Wasserschutz-
gebietes zugestimmt. Das Vorranggebiet KS-NU-6 
ist entsprechend zu verkleinern.  
 
Stadt Illertissen, 19.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Reduktion des Vorranggebietes. 
 
 
 

  Landkreis Günzburg 
 

  

  Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Ausweisung von Rohstoffsicherungsflächen, deren 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die aber 
von den Gemeinden abgelehnt werden als Vorbe-
haltsgebiete.  
KS-GZ-4 Interessengebiet der Fa. Vollmer 
KS-GZ-6 Interessengebiet der Fa. Fetzer 
 

 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der ablehnenden Haltung der Regierung 
von Schwaben, der betroffenen Stadt und des be-
troffenen Landratsamtes können diese Flächen 
nicht als Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden.
 

 
 
 
KS-GZ-9a südwestlich Riedheim 

(Stadt Leipheim) 
 
 
 

  
RvS, 17.06.2005: 
Das Vorranggebiet KS-GZ-9a beansprucht was-
serwirtschaftlich bedeutsame Flächen. Sie kom-
men bei einer späteren Fortschreibung des Teilka-
pitels „Wasserversorgung“ als Vorrang- oder Vor-
behaltsgebiete zur Sicherung der Wasserversor-
gung in Betracht (vgl. LEP B I 3.2.2.3; B II 1.1.1.2.2 
Spiegelstrich). Um hier ausreichend Abwägungs-
spielraum zu belassen, wird vorgeschlagen, in die-
sen Bereichen Vorbehaltsgebiete für die Gewin-
nung von Rohstoffen auszuweisen. Die Auswei-
sung von Vorranggebieten Wasserversorgung ist 
in diesem Fall allerdings nicht mehr möglich, son-
dern lediglich die Darstellung von Vorbehaltsgebie-
ten. 
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LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzliche Bedenken. Der Folgenutzung 
kommt zur Lenkung und Steuerung der Freizeit- 
und Erholungsnutzung im Bereich der Donauauen 
und des Donaumooses besondere Bedeutung zu. 
Für dieses Gebiet nördlich der Verbindungsstraße 
Riedheim – Weißingen ist die Folgenutzung Frei-
zeit- und Erholung vorzusehen. 
 
Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos 
e.V., 3.06.2005: 
Mit dem Vorbehalts- und Vorranggebiet besteht 
grundsätzlich Einverständnis, vor allem auch vor 
dem Hintergrund des dadurch erreichten Verzich-
tes anderer Abbaugebiete in höchst sensiblen Teil-
räumen des Schwäbischen Donaumooses sowie 
weiterer im folgenden genannter Bedingungen be-
züglich der Zielnutzungen und Rekultivierungszie-
le. Dabei konnte im laufenden Planungsprozess 
bei der Stadt Leipheim erreicht werden, dass der 
südliche Teil des Abbaugebietes nach erfolgtem 
Abbau komplett wiederverfüllt werden muss mit 
dem Lebensraumziel „terrestrischaquatischer (am-
phibischer) Lebensraum im Grundwasserschwan-
kungsbereich“ und „Naturschutz“ als Nutzungstyp. 
Der nördliche Teil soll als Erholungsfläche mit ge-
regelter Erholungsnutzung moderat ausgebaut 
werden und insoweit auch dazu dienen, die bisher 
im Auwald stattfindende Bade- und Freizeitnutzung 
dorthin verlagern zu können, um das großräumige 
Beruhigungskonzept höchstsensibler Naturräume 
auch dort umsetzen zu können.  
Als problematisch wird aus unserer Sicht in diesem 
Teilraum die Überschneidung mit der künftig mög-
licherweise notwendigen Ausdehnung des Was-
serschutzgebietes für die Trinkwasserversorgung 
Leipheim gesehen. Soweit hier bekannt, ist die 
entsprechende Entscheidung der Stadt Leipheim 
jedoch bereits gefallen und zwar befürwortend für 
den Kiesabbau.  
 
Wasserwirtschaftsamt Krumbach (WWA Krum-
bach), 19.05.2005: 
Das Vorranggebiet KS-GZ-9a und das Vorbehalts-
gebiet KS-GZ-9b (westlich Riedheim, Stadt Leip-
heim) liegen mittig im vorgeschlagenen Vorrang-
gebiet Wasserversorgung für die Stadt Leipheim. 
Diese Gebietsausweisungen schließen sich ge-
genseitig aus. Zu dieser Problematik verweisen wir 
auf die Besprechung bei der Stadt Leipheim am 
4.04.2005: Aus unserer fachlichen Sicht wird hier-
zu nochmals bemerkt, dass eine Erweiterung des 
Kiesabbaus in dem von der Firma Daferner bean-
tragten Umfang bei Verzicht auf Verfüllung mit 
Fremdmaterial noch keine nachteilige Auswirkun-
gen auf die Wasserversorgung hat. Eine weitere 
Ausdehnung, die durch die Vorranggebietsauswei-
sung eröffnet wird, ist jedoch mit einer langfristigen 
Sicherung der Wasserversorgung nicht vereinbar. 
Es sollte in die politische Entscheidung der 
Stadt Leipheim fallen, welches Vorrang-
/Vorbehaltsgebiet in den Regionalplan aufgenom-
men werden soll. Ggf. kann das Vorranggebiet 
Wasserversorgung reduziert werden bis an die 
Ostgrenze des Vorrang/Vorbehaltsgebiets Roh-
stoffgewinnung. Langfristig ist dann jedoch die 
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Wasserversorgung auf eine andere Grundlage zu 
stellen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Als Ausgleich für den Verzicht auf das im derzeit 
gültigen Regionalplan enthaltene und in einem 
ökologisch sensiblen Bereich gelegene Vorbe-
haltsgebiet K/S 25 wurde seit Beginn der Arbeiten 
an der Teilfortschreibung die Ausweisung eines 
Vorranggebietes innerhalb des Interessengebietes 
KS-GZ-9 ins Auge gefasst. Dies fand auch seinen 
Niederschlag in der Stellungnahme des Regional-
verbandes zur 3. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Leipheim vom 23. März 1998. 
Auch in einer Besprechung mit Vertretern der Stadt 
Leipheim, des Wasserwirtschaftsamtes Krumbach 
und des Regionalverbandes am 29.11.2000 im 
Rathaus Leipheim wurde dies im Grundsatz von al-
len Beteiligten akzeptiert. Obwohl grundsätzlich die 
Absicht besteht, die im Umweltbericht mit der 
höchsten Schutzwürdigkeitsstufe bewerteten was-
serwirtschaftlichen Vorranggebiete vor einem wei-
teren Rohstoffabbau zu sichern, sollte in diesem 
Falle an dem bisher gefundenen Kompromiss fest-
gehalten werden. Die Vorranggebietsausweisun-
gen für Rohstoffe und Wasserwirtschaft schließen 
sich, solange das Vorranggebiet für Wasserver-
sorgung noch nicht rechtskräftig ausgewiesen ist, 
nicht aus. 
 
 
 

KS-GZ-17-1 südwestlich Münsterhau-
sen (Markt Münsterhau-
sen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
Markt Münsterhausen, 10.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
 
 

KS-GZ-17-2 südwestlich Münsterhau-
sen (Markt Münsterhau-
sen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
Markt Münster Münsterhausen, 10.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
 
 
 
 
 

KS-GZ-18 südöstlich Unterwiesen-
bach (Gemeinde Wiesen-
bach) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
 
 

KS-GZ-20 südwestlich Ziemetshau-
sen (Markt Ziemetshau-
sen) 

 
 
 
 
 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
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  Bay. ISTE, 24.06.2005: 

Ausweisung von Rohstoffsicherungsflächen, denen 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die aber 
von den Gemeinden abgelehnt werden als Vorbe-
haltsgebiete. 
 

 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle. 
KS-GZ-26 wurde gestrichen, da regional nicht be-
deutsam. 
 
 
 
 

 Landkreis Unterallgäu: 
 

  

KS-UA-4 nordöstlich Bronnen 
(Gemeinden Eppishausen 
und Salgen) 

 

 Gemeinde Eppishausen, 28.04.2005: 
In dem vom Regionalverband vorgelegten Plan im 
Maßstab 1:100 000 ist bei der Vorrangfläche KS-
UA-4 nicht erkennbar, ob sowohl die bereits im 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Eppishausen 
als Kiesabbaufläche ausgewiesene Fläche (im bei-
liegenden Lageplan grün dargestellt) als auch die 
vom Gemeinderat mit Beschluss vom 21.11.2001 
zur Aufnahme als Kiesabbaufläche im Flächennut-
zungsplan festgelegte Fläche (im beiliegenden La-
geplan rot dargestellt) enthalten sind.  
Die Gemeinde legt großen Wert darauf, dass beide 
Flächen in der Vorrangfläche KS-UA-4 enthalten 
sind. 
Sofern diese Flächen noch nicht in der Vorrangflä-
che KS-UA-4 enthalten sein sollten, sind diese im 
Hinblick auf die gemeindlichen Planungen aufzu-
nehmen.  
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VG Pfaffenhausen, 23.05.2005: 
Das Vorranggebiet KS-UA-4 nördlich Bronnen soll-
te sich zur Abrundung auch auf Flächen der Ge-
meinde Eppishausen (Gemarkung Mörgen) und 
den Markt Kirchheim (Gemarkung Spöck) erstre-
cken. 
 
Markt Kirchheim i. Schw., 31.05.2005: 
Ausweisung des ursprünglichen Interessengebie-
tes als Vorranggebiet 
 
Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Vergrößerung des Vorranggebietes der Fa. Kaiser. 
Die Gemeinden Salgen, Eppishausen und der 
Markt Kirchheim befürworten diesen Vorschlag. 
 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der Kreisausschuss hat sich unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Vorstellungen der betrof-
fenen Gemeinden auf die Abgrenzung des Vor-
ranggebietes geeinigt. Auch unter Berücksichti-
gung der ursprünglichen Stellungnahme der Regie-
rung von Schwaben vom 1.12.2003, wonach der 
nördliche Teil des von der Rohstoffindustrie ge-
wünschten Abbaubereichs in einem ABSP-Gebiet 
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und Nahrungsgebiet für den Weißstorch liegt, soll-
te der bisher gefundene Kompromiss beibehalten 
werden. 
 
 
 

KS-UA-12a südöstlich Rammingen 
(Gemeinde Rammingen) 

 
 
 

 Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Auch in diesen Bereichen werden die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen intensivst  land-
wirtschaftlich genutzt und müssen den Betrieben 
auch weiterhin zur Verfügung stehen. Eine Aus-
dehnung dieser Gebiete auf das in der Planung 
eingezeichnete Maß erscheint uns für überzogen. 
Hier sollte maßvoller mit landwirtschaftlicher Flä-
che umgegangen werden. 
 
Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Anpassung des Vorranggebietes an den Flächen-
nutzungsplan. 

 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Beibehaltung des bisher gefundenen Kompromis-
ses. 
 
 
 

KS-UA-14 östlich Unterwesterheim 
(Gemeinde Westerheim) 

 
 
 

  

KS-UA-17 nördlich Attenhausen 
(Gemeinden Sontheim 
und Westerheim) 

 
 

 

  

KS-UA-21a Darast (Markt Bad Grö-
nenbach, Gemeinden 
Wolfertschwenden und 
Woringen) 

 
 

 Landkreis Unterallgäu, 21.04.2005: 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass bei KS-UA-
21a* und KS-UA-21b* im Einzelfall trotz der Dar-
stellung als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet eine 
Untersagung möglich ist, da die Kiesausbeute im 
Darast im Bereich des (künftigen) Wasserschutz-
gebietes der Stadt Memmingen liegt.  
 
VG Bad Grönenbach, Bauausschuss, 27.05.2005: 
Zustimmung 
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 VG Bad Grönenbach, Gemeinderat der Gemeinde 

Wolfertschwenden, 27.05.2005: 
Zustimmung 
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Das Vorbehaltsgebiet/Vorranggebiet Rohstoffge-
winnung KS-UA-21 überlagert in Teilbereichen das 
festgesetzte Wasserschutzgebiet Memmingen- 
Zone IIIB (Schutzgebietsverordnung vom 
04.12.01). Die Auflagen der Schutzgebietsverord-
nung IIIB lassen keinen Kiesabbau zu. Hierzu 
verweisen wir auf unser Schreiben vom 
16.07.2004 an das Landratsamt Unterallgäu 
(Gz.4-4532.5/MM 0000). 
 
Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Wie in den Erläuterungen zur Planung festgestellt 
wird, findet in diesem Bereich bereits Trockenkies-
abbau statt. Da aber auch hier intensive landwirt-
schaftliche Nutzung vorliegt und durch den vor-
herrschenden Kiesabbau bereits enorm Fläche der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wurde, 
schlagen wir vor, das Vorranggebiet bzw. Vorbe-
haltsgebiet auf das nötige Maß zu beschränken, 
um hier nicht zu viel Fläche der landwirtschaftli-
chen  Nutzung zu entziehen. Bei der Wiederverfül-
lung ist darauf zu achten, dass diese Flächen der 
landwirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt 
werden. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Beibehaltung des bisher gefundenen Kompromis-
ses. 
 
 
 

KS-UA-25 westlich Türkheim (Markt 
Türkheim) 

 
 

 

 Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Auch in diesen Bereichen werden die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen intensivst land-
wirtschaftlich genutzt und müssen den Betrieben 
auch weiterhin zur Verfügung stehen. Eine Aus-
dehnung dieser Gebiete auf das in der Planung 
eingezeichnete Maß erscheint uns für überzogen. 
Hier sollte maßvoller mit landwirtschaftlicher Flä-
che umgegangen werden. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Beibehaltung des bisher gefundenen Kompromis-
ses. 
 
 
 

KS-UA-29 südlich Oberrieden (Ge-
meinde Oberrieden) 

 
 

 

  

KS-UA-31 südlich Kronburg (Ge-
meinde Kronburg) 

 
 
 

  

KS-UA-34 westlich Frickenhausen 
(Gemeinde Lauben) 
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 Stadt Memmingen: 
 

  

KS-MM-1 nordwestlich Steinheim 
(Stadt Memmingen) 

 
 
 

 

  

3.2.4.2 Vorbehaltsgebiete  
für den Abbau von Kies und Sand 

 
 

  

 Landkreis Neu-Ulm: 
 

  

KS-NU-4 nördlich Kadeltshofen 
(Markt Pfaffenhofen a.d. 
Roth) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Auch die Vorbehaltsgebiete KS-GZ-9b, ToLe-GZ-3 
und KS-Nu-4 liegen in wasserwirtschaftlich be-
deutsamen Flächen, die für die Ausweisung als 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die Wasserver-
sorgung in Frage kommen. Es gilt dort ebenso bei 
der Abwägung zu berücksichtigen, dass sich die 
Darstellung eines Vorbehaltsgebietes für die Roh-
stoffgewinnung nur mit einem Vorbehaltsgebiet 
nicht aber mit einem Vorranggebiet für die Was-
serversorgung vereinbaren lässt.  
 
LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Vom Landratsamt Neu-Ulm zu vertretende Belan-
ge stehen der geplanten Ausweisung des Vorbe-
haltsgebietes KS-NU-4 nicht entgegen. 
Die Marktgemeinde Pfaffenhofen hat gegen die 
Ausweisung des Vorbehaltsgebiets KS-NU-4 nörd-
lich von Kadeltshofen erhebliche Bedenken erho-
ben und angeregt, das Gebiet aus der Teilfort-
schreibung des Regionalplans herauszunehmen. 
 
Markt Pfaffenhofen a.d. Roth, 10.05.2005: 
Erhebliche Bedenken! Aus dem vorgelegten Um-
weltbericht ergibt sich, dass es sich  bei der aus-
gewählten Fläche um hervorragende Böden für die 
Landwirtschaft handelt. Dieses landwirtschaftliche 
Ertragspotenzial der Schutzwürdigkeitsstufe I 
(hoch) ist bei der Abwägung dringend zu berück-
sichtigen.  
Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass zusätzli-
che Konflikte in Bezug auf das Erholungspotenzial, 
das Grundwasserdargebotspotenzial, sowie auch 
eines unmittelbar im Westen benachbarten Biotop-
potenzials von mittlerer bzw. geringer Schutzwür-
digkeit vorhanden sind. 
Dieser Konfliktdichte steht auf der anderen Seite 
zudem nur eine geringe Abbauwürdigkeit der Stufe 
III für diesen Bereich gegenüber. 
Es gibt an anderer Stelle genügend restriktionsar-
me abbauwürdige Flächen für Kies und Sand auch 
außerhalb der vorgesehenen Fläche KS-NU-4, so 
dass das vorgesehene Vorbehaltsgebiet für diesen 
Bereich abzulehnen ist. 
 
Landwirtschaftsamt Krumbach /Weißenhorn, 
9.05.2005: 
Bei diesem geplanten Abbaugebiet handelt es sich 
um beste Ackerlagen, die zum einen entsprechend 
der vorliegenden Kartierung mit hoher Schutzwür-
digkeit des Landschaftspotenzials kartiert wurden 
und gleichzeitig eine geringe Abbauwürdigkeit bei 
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Kies und Kalkvorkommen aufweisen. Das geplante 
Abbaugebiet sollte deshalb weiterhin der landwirt-
schaftlichen Nutzung vorbehalten werden.  
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Die Fläche KS-NU-4 befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zum Vorranggebiet für die Trinkwasserver-
sorgung der Gemeinde Nersingen – Straß. Auf-
grund des kleinen Maßstabs lässt sich eine kleine 
Überschneidung im Westen nicht vollständig aus-
schließen – siehe beigelegten Planauszug! 
 

 

 
 
Die Wasserwirtschaft räumt der Wasserversorgung 
den Vorrang vor der Rohstoffgewinnung ein. Es ist 
deshalb im Einzelfall zu klären, in wieweit das Vor-
ranggebiet Wasserversorgung durch den geplan-
ten Kiesabbau beeinträchtigt wird. 
 
Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Hier handelt es sich um ein Vorbehaltsgebiet für 
den Kiesabbau im Umfang von 68 ha: Im Ortsteil 
Kadeltshofen gibt es zur Zeit 15 landwirtschaftliche 
Betriebe, von denen 12 Betriebe im Vollerwerb 
bewirtschaftet werden. Das geplante Kiesabbau-
gebiet umfasst ca. 15 % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche in dieser Gemarkung. Eine Verwirk-
lichung des geplanten Kiesabbaus würde diese 
Betriebe enorm in ihrer Existenz bedrohen bzw. ei-
nen übermäßigen Entzug landwirtschaftlicher Flä-
che bedeuten. Aus diesem Grunde lehnen wir die 
Ausweisung des gesamten Vorbehaltsgebietes 
KS-NU-4 ab. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der negativen Stellungnahmen der be-
troffenen Marktgemeinde, der Regierung von 
Schwaben und des Landwirtschaftsamtes Krum-
bach, der geringen Abbauwürdigkeit, der Betrof-
fenheit des Landwirtschaftspotenzials der höchsten 
Schutzwürdigkeitsstufe sowie der mehrfachen Po-
tenzialbetroffenheit bei gleichwertiger ausreichen-
der Ausweisung restriktionsarmer abbauwürdiger 
Flächen im bayerischen Teil der Region sollte auf 
die Ausweisung dieses Vorbehaltsgebietes ver-
zichtet werden. 
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 Landkreis Günzburg: 
 

  

KS-GZ-9b südwestlich Riedheim 
(Stadt Leipheim) 

 
 

 

 RvS, 17.06.2005: 
Die geplanten Vorbehaltsgebiete KS-Gz-9b, 
KS-GZ-14, KS-GZ-21 und KS-UA-2 berücksichti-
gen in ihrer Abgrenzung nicht die in unserer Stel-
lungnahme aufgezeigten Belange des Naturschut-
zes. Zum Teil ist dort ein Abbau mit Restriktionen 
verbunden, die sich aus den ökologischen Rah-
menbedingungen ergeben. In einigen Fällen kann 
nur durch eine geänderte Abgrenzung der Gebiete 
den ökologischen Belangen Rechnung getragen 
werden. Auch die Vorbehaltsgebiete KS-GZ-9b, 
ToLe-GZ-3 und KS-NU-4 liegen in wasserwirt-
schaftlich bedeutsamen Flächen, die für eine Aus-
weisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die 
Wasserversorgung in Frage kommen. Es gilt dort 
ebenso bei der Abwägung zu berücksichtigen, 
dass sich die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes 
für die Rohstoffgewinnung nur mit einem Vorbe-
haltsgebiet nicht aber mit einem Vorranggebiet für 
die Wasserversorgung vereinbaren lässt.  
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Hierbei handelt es sich um eine Fläche im Vorfeld 
des Donauauwaldes mit besonderer Bedeutung für 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes. Naturschutzfachlich konnte als Kom-
promiss dem Abbau in diesem Bereich nur zuge-
stimmt werden, weil eine Vorbehaltsfläche „Kies-
abbau“ im unmittelbaren Vorfeld des NSG „Leip-
heimer Moos“ gestrichen wurde. Ein Abbau ist nur 
bei Beachtung strenger naturschutzfachlichern 
Rahmenbedingungen (Ausgleichskonzept währen 
des Abbaus und 100% Folgenutzung Naturschutz) 
möglich.  
 
Stadt Leipheim, 13.05.2005: 
Darstellung als Vorranggebiet 
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Das Vorranggebiet KS-GZ-9a und das Vorbehalts-
gebiet KS-GZ-9b (westlich Riedheim, Stadt Leip-
heim) liegen mittig im vorgeschlagenen Vorrang-
gebiet Wasserversorgung für die Stadt Leipheim. 
Diese Gebietsausweisungen schließen sich ge-
genseitig aus. Zu dieser Problematik verweisen wir 
auf die Besprechung bei der Stadt Leipheim am 
4.04.2005. Aus unserer fachlichen Sicht wird hier-
zu nochmals bemerkt, dass eine Erweiterung des 
Kiesabbaus in dem von der Firma Daferner bean-
tragten Umfang bei Verzicht auf Verfüllung mit 
Fremdmaterial noch keine nachteilige Auswirkun-
gen auf die Wasserversorgung hat. Eine weitere 
Ausdehnung, die durch die Vorranggebietsauswei-
sung eröffnet wird, ist jedoch mit einer langfristigen 
Sicherung der Wasserversorgung nicht vereinbar. 
Es sollte in die politische Entscheidung der 
Stadt Leipheim fallen, welches Vorrang- 
/Vorbehaltsgebiet in den Regionalplan aufgenom-
men werden soll. Ggf. kann das Vorranggebiet 
Wasserversorgung reduziert werden bis an die 
Ostgrenze des Vorrang-/Vorbehaltsgebiets Rohstoff-
gewinnung. Langfristig ist dann jedoch die Wasser-
versorgung auf eine andere Grundlage zu stellen. 
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Würdigung der Geschäftsstelle: 
Als Ausgleich für den Verzicht auf das im derzeit 
gültigen Regionalplan enthaltene und in einem 
ökologisch sensiblen Bereich gelegene Vorbe-
haltsgebiet K/S 25 wurde seit Beginn der Arbeiten 
an der Teilfortschreibung die Ausweisung eines 
Vorranggebietes innerhalb des Interessengebietes 
KS-GZ-9 ins Auge gefasst. Dies fand auch seinen 
Niederschlag in der Stellungnahme des Regional-
verbandes zur 3. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Leipheim vom 23. März 1998. 
Auch in einer Besprechung mit Vertretern der Stadt 
Leipheim, des Wasserwirtschaftsamtes Krumbach 
und des Regionalverbandes am 29.11.2000 im 
Rathaus Leipheim wurde dies im Grundsatz von al-
len Beteiligten akzeptiert. Obwohl grundsätzlich die 
Absicht besteht, die im Umweltbericht mit der 
höchsten Schutzwürdigkeitsstufe bewerteten was-
serwirtschaftlichen Vorranggebiete vor einem wei-
teren Rohstoffabbau zu sichern, sollte in diesem 
Falle, da inzwischen keine neuen Gesichtspunkte 
vorliegen, an dem bisher gefundenen Kompromiss 
der Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes südlich 
der Verbindungsstraße Weißingen - Leipheim fest-
gehalten werden.  
 
 
 

KS-GZ-11 nördlich Burgau (Stadt 
Burgau und Gemeinde 
Dürrlauingen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Es handelt sich um eine bestehende Vorbehalts-
fläche im Storchenlebensraum (Horst Burgau, U-
Knöringen und Offingen). Aus fachlicher Sicht ist 
nur ein Abbau mit Wiederverfüllung und 100%iger 
Ausgestaltung Naturschutz – Leitart Weißstorch 
möglich. 
 
 
VG Offingen, 06.04.2005: 
Bedenken meldet der Marktgemeinderat 
gegen die Ausweisung des Kiesabbaugebietes 
KS-GZ-11 zwischen Mindeltalheim und Burgau an. 
Bei nur geringer Kiesmächtigkeit wird hier ein e-
normer Landschaftsverbrauch mit Gefährdung des 
Grundwassers in Kauf genommen. Der Abtrans-
port des Kiesmaterials, das vorrangig in das be-
nachbarte Baden-Württemberg exportiert wird, 
bringt erhebliche Verkehrsbelastungen für die 
Marktgemeinde Offingen. Nach unserer Kenntnis 
spricht sich auch die Gemeinde Dürlauingen, in de-
ren Gemarkung das Vorhaben verwirklicht werden 
soll, seit Jahren eindeutig gegen die Ausweisung 
dieses Gebietes aus. 
 
Stadt Burgau, 2.06.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Da keine neuen Gesichtspunkte vorliegen, Beibe-
haltung des bisher gefundenen Kompromisses. 
 
 
 

KS-GZ-13 nordöstlich von Ichenhau-
sen (Stadt Ichenhausen) 

 
 

 LRA Günzburg 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken. 
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KS-GZ-14 südlich Jettingen-

Scheppach (Markt Jettin-
gen-Scheppach) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Die geplanten Vorbehaltsgebiete KS-Gz-9b, 
KS-GZ-14, KS-GZ-21 und KS-UA-2 berück-
sichtigen in ihrer Abgrenzung nicht die in unserer 
Stellungnahme aufgezeigten Belange des Natur-
schutzes. Zum Teil ist dort ein Abbau mit Restrikti-
onen verbunden, die sich aus den ökologischen 
Rahmenbedingungen ergeben. In einigen Fällen 
kann nur durch eine geänderte Abgrenzung der 
Gebiete den ökologischen Belangen Rechnung ge-
tragen werden. 
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Streichen! Wird fachlich negativ bewertet. Es han-
delt sich um Nieder- und Anmoorstandorte im na-
turschutzfachlichen Schwerpunktgebiet Mindeltal 
(ABSP). Ausgeprägter Feucht- und Nasswiesenle-
bensraum unmittelbar angrenzend. Fläche mit be-
sonderer Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz – Biotopverbundachse (terrestrische Land-
brücke). Des weiteren Weißstorchlebensraum 
Horststandorte Jettingen und Burtenbach.  
 
Markt Jettingen-Scheppach, 9.05.2005: 
Ablehnung aufgrund der unmittelbaren Abgren-
zung an das Wasserschutzgebiet und der damit 
verbundenen Gefährdung der Trinkwassergewin-
nung, der Nähe der Wohnbebauung und der ohne-
hin schon vorhandenen Belastung durch den be-
stehenden Kiesabbau in diesem Gebiet.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Im Rahmen der Vorabstimmung und im Rahmen 
der Anhörung nach Art. 20, Abs. 1 des Staatsver-
trages hatten die betroffene Gemeinde und das 
zuständige Landratsamt gegen den Abbau Beden-
ken. Aufgrund der damaligen, im Rahmen der ers-
ten Anhörung nach Art. 20 Abs. 1 des Staatsver-
trages angemeldeten Bedenken des Wasserwirt-
schaftsamtes Krumbach, der lt. Umweltbericht an-
nähernden Konfliktfreiheit und nachdem für die 
Regierung von Schwaben bei Verzicht auf die öst-
lichen Gewanne zum Schutz der Wasserversor-
gung Jettingen ein Abbau denkbar war, hat die 
Geschäftsstelle zur weiteren Abklärung im Rah-
men der zweiten Anhörung die Ausweisung eines 
Vorbehaltsgebietes im westlichen Teil des Interes-
sengebietes vorgeschlagen. Nachdem sich die 
Regierung von Schwaben inzwischen in ihrer aktu-
ellen Stellungnahme negativ geäußert hat, schlägt 
die Geschäftsstelle nun die Streichung des Vorbe-
haltsgebietes vor. 
 
 
 

KS-GZ-15 östlich Schönenberg 
(Markt Burtenbach) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 

KS-GZ-21 nordöstlich Ursberg (Ge-
meinde Ursberg) 

 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Die geplanten Vorbehaltsgebiete KS-GZ-9b, 
KS-GZ-14, KS-GZ-21 und KS-UA-2 berücksichti-
gen in ihrer Abgrenzung nicht die in unserer Stel-
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 lungnahme aufgezeigten Belange des Naturschut-
zes. Zum Teil ist dort ein Abbau mit Restriktionen 
verbunden, die sich aus den ökologischen Rah-
menbedingungen ergeben. In einigen Fällen kann 
nur durch eine geänderte Abgrenzung der Gebiete 
den ökologischen Belangen Rechnung getragen 
werden. 
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Streichen! In diesem Bereich befindet sich eine 
genehmigte Abbaufläche der St. Josefs Kongrega-
tion. Hierdurch ist bereits langfristig der örtliche 
Bedarf für diese Einrichtung gesichert. Eine Erwei-
terung würde die bestehende Biotopverbundfunkti-
on - wichtige floristische und faunistische Ver-
bundachse, terrestrische Landbrücke beeinträchti-
gen. Gerade aufgrund der bereits erfolgten Sied-
lungsentwicklung im letzten Jahrzehnt kommt die-
sem Bereich der Mindeltalaue eine zentrale 
Bedeutung zu. Einem großflächigen Abbaugebiet 
kann nicht zugestimmt werden. 
 
Gemeinde Ursberg, 11.05.2005: 
Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der bereits im Rahmen der Vorabstim-
mung abgegebenen negativen Stellungnahmen 
der betroffenen Gemeinde und der auch im Rah-
men der Anhörung nach Art. 20, Abs. 1 des 
Staatsvertrages abgegebenen negativen Stellung-
nahme des zuständigen Landratsamtes, der lt. 
Umweltbericht annähernden Konfliktfreiheit und 
der damaligen Auffassung der Regierung von 
Schwaben hat die Geschäftsstelle zur weiteren 
Abklärung im Rahmen der zweiten Anhörung die 
Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes vorgeschla-
gen. Nachdem sich inzwischen die Regierung von 
Schwaben in ihrer aktuellen Stellungnahme auf-
grund hier bestehender ökologischer Probleme 
negativ geäußert hat, und das Landratsamt Günz-
burg ebenfalls aufgrund ökologischer Probleme ei-
ner Sicherung dieser Fläche nicht zustimmt, 
schlägt die Geschäftsstelle nun die Streichung des 
Vorbehaltsgebietes vor. 
 
 
 

KS-GZ-22 südlich Thannhausen 
(Stadt Thannhausen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Gerade noch Zustimmung 
 
Stadt Thannhausen, 17.05.2005: 
Keine Zustimmung 
 
Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Ausweisung von Rohstoffsicherungsflächen, deren 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die aber 
von den Gemeinden abgelehnt werden als Vorbe-
haltsgebiete (s.a. beiliegende Karten). 
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Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der nach wie vor ablehnenden Haltung 
der Stadt Thannhausen und der Zustimmung des 
zuständigen Landratsamtes sollte der bisher ge-
fundene Kompromiss beibehalten werden. 
 
 
 

KS-GZ-27 östlich Wettenhausen 
(Stadt Ichenhausen, Ge-
meinde Kammeltal) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
Stadt Ichenhausen, 31.05.2005: 
Die Darstellung des Vorbehaltsgebietes KS-GZ-27 
darf sich nur auf den Umfang beziehen, für den be-
reits Genehmigungen zur Ausbeutung bzw. Wie-
derverfüllung von Grundstücken in diesem Bereich 
vorliegen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der positiven Stellungnahme des zustän-
digen Landratsamtes und der ursprünglich positi-
ven Stellungnahmen der betroffenen Kommune 
sollte die Fläche gesichert werden. 
 
 
 
 

 Landkreis Unterallgäu: 
 

  

KS-UA-2 nordwestlich Kirchheim i. 
Schw. (Markt Kirchheim i. 
Schw.) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Die geplanten Vorbehaltsgebiete KS-GZ-9b, 
KS-GZ-14, KS-GZ-21 und KS-UA-2 berücksichti-
gen in ihrer Abgrenzung nicht die in unserer Stel-
lungnahme aufgezeigten Belange des Naturschut-
zes. Zum Teil ist dort ein Abbau mit Restriktionen 
verbunden, die sich aus den ökologischen Rah-
menbedingungen ergeben. In einigen Fällen kann 
nur durch eine geänderte Abgrenzung der Gebiete 
den ökologischen Belangen Rechnung getragen 
werden. 
 
Markt Kirchheim i. Schw., 31.05.2005: 
Zustimmung 
 
Bay. ISTE, 24.06.2005: 
Aufstufung zum Vorranggebiet.  
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Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Zurückstellung der im Rahmen der 
Anhörung nach Art. 20 Abs. 1 des Staatsvertrages 
geäußerten Bedenken der Regierung von Schwa-
ben gegen einen Abbau im Wiesenbrütergebiet, 
der im Rahmen der Vorabstimmung abgegebenen 
negativen Stellungnahme des Landratsamtes Un-
terallgäu, der positiven Stellungnahme der betrof-
fenen Gemeinde sowie des lt. Umweltbericht na-
hezu vollständig im Biotoppotenzial der höchsten 
Schutzwürdigkeitsstufe gelegenen Gebietes sollte 
der auch auf den Abgrenzungsvorschlag der Re-
gierung von Schwaben vom 29.09.2004 zurückge-
hende Kompromiss beibehalten werden. 
 
 
 

KS-UA-3 südlich Kirchheim i.Schw. 
(Markt Kirchheim i. 
Schw.) 

 
 
 

 Markt Kirchheim i. Schw. 31.05.2005: 
Zustimmung 
 
VG Pfaffenhausen, 23.05.2005: 
Bedenken wegen großflächiger Grundwasser-
freilegung und Auswirkungen auf landwirtschaftli-
chen Flächen im Bereich der Gemeinde Pfaffen-
hausen.  
 
Bay. Waldbesitzerverband e.V., 6.07.2005: 
Das Grundstück eines unserer Mitglieder mit der 
Flurnummer 1637 in der Gemarkung Kirchheim ist 
in den Unterlagen teilweise als Vorbehaltsgebiet 
für die Nasskiesausbeute vorgesehen. Es ist aller-
dings nur zur Hälfte und in so unglücklicher Weise 
einbezogen, dass unter Beachtung der Abstands-
flächen eine Kiesausbeute fast ausgeschlossen ist. 
Wir fordern Sie auf, dies dementsprechend zu kor-
rigieren. 
Darüber hinaus sollte das gesamte Gebiet als Vor-
ranggebiet behandelt werden. Es liegt nicht im 
Wiesenbrüterprogramm und nicht im Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiet. Die Marktgemeinde 
Kirchheim hat auf einer Fläche in der Nähe bereits 
die Genehmigung zum Nasskiesabbau erteilt be-
kommen. Aus Gründen der Gleichbehandlung sollte 
daher besagtes Flurstück ebenfalls, zumindest auch 
in Teilen, als Vorranggebiet ausgewiesen werden.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Zurückstellung der im Rahmen der 
Anhörung nach Art. 20 Abs. 1 des Staatsvertrages 
geäußerten Bedenken der Regierung von Schwa-
ben gegen einen Abbau in einem Teilbereich des 
Interessengebietes, der im Rahmen des Umwelt-
berichts ermittelten Konfliktfreiheit sowie der im 
Rahmen der Vorabstimmung negativen Haltung 
des zuständigen Landratsamtes sollte der gefun-
dene Kompromiss beibehalten werden. 
 
 
 

KS-UA-5 nordöstlich Salgen (Ge-
meinde Salgen) 

 
 
 

 VG Pfaffenhausen, 23.05.2005: 
Ausweisung KS-UA-5 als Vorranggebiet 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der im Rahmen des Umweltberichts er-
mittelten Verträglichkeit eines Abbaus, der negati-
ven Stellungnahme des betroffenen Landratsamtes 
vom 30.07.2003 und aufgrund der ursprünglich po-
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sitiven Stellungnahme der betroffenen Gemeinde 
wurde im Rahmen der Anhörung nach Art. 20, Abs. 
1 des Staatsvertrages die Ausweisung eines Vor-
behaltsgebietes vorgeschlagen. Damit kann, wie in 
der Stellungnahme der Regierung von Schwaben 
vom 01.12.2003 vorgeschlagen, im Rahmen eines 
späteren Raumordnungsverfahrens eine Querver-
bindung zwischen Salgener und Pfaffenhausener 
Moor gesichert werden. 
 
 
 

KS-UA-8 südöstlich von Fellheim 
(Gemeinde Niederrieden) 

 
 

 Gemeinde Fellheim, 30.05.2005: 
Ablehnung eines Vorrang- oder Vorbehalts-
gebietes. 
 
Gemeinde Niederrieden, 20.04.2005: 
Zustimmung sowie südliche Erweiterung 
 

 

 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Wegen der positiven Haltung der hauptsächlich 
vom ursprünglichen Interessengebiet betroffenen 
Gemeinde Niederrieden und der ablehnenden Hal-
tung der Gemeinde Fellheim sowie des Land-
ratsamtes Unterallgäu wurde das Vorbehaltsgebiet 
auf Gemarkung Niederrieden nach der Anhörung 
nach Art. 20 Abs. 1 des Staatsvertrages als Vor-
behaltsgebiet dargestellt. Die von der Gemeinde 
Niederrieden aktuell gewünschte Erweiterung im 
Süden der Fläche erscheint vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse des Umweltberichts möglich.  
 
 
 

KS-UA-9b nördlich Heimertingen 
(Gemeinde Heimertingen) 

 
 
 

  

KS-UA-12b südöstlich Rammingen 
(Gemeinde Rammingen) 

 
 
 

 Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Auch in diesem Bereichen werden die vorhande-
nen landwirtschaftlichen Nutzflächen intensivst 
landwirtschaftlich genutzt und müssen den Betrie-
ben auch weiterhin zur Verfügung stehen. Eine 
Ausdehnung dieser Gebiete auf das in der Planung 
eingezeichnete Maß erscheint uns für überzogen. 
Hier sollte maßvoller mit landwirtschaftlicher Flä-
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che umgegangen werden. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Zustimmung der betroffenen Ge-
meinde und der vom Landratsamt empfohlenen 
Reduktion des Vorranggebietes hat die Geschäfts-
stelle nach der Anhörung nach Art. 20, Abs. 1 des 
Staatsvertrages die Ausweisung einer Teilfläche 
des ursprünglichen Interessengebietes als Vorbe-
haltsgebiet vorgeschlagen. Dieser Kompromiss 
sollte beibehalten werden. 
 
 

   
KS-UA-15 südlich Erkheim (Markt 

Erkheim) 
 
 
 

  

KS-UA-16 nordöstlich Bad Wörisho-
fen (Markt Türkheim) 

 
 
 

 Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Soweit uns bekannt ist, plant derzeit die Gemeinde 
Türkheim gerade in diesem Bereich die Auswei-
sung eines Wasserschutzgebietes. Die Ausdeh-
nung einer Kiesabbaufläche würde in diesem Be-
reich eine zusätzliche Einschränkung der landwirt-
schaftlichen Nutzung bzw. einen Entzug landwirt-
schaftlicher Grundstücke bedeuten. Wir lehnen 
diese Ausweisung ab. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der ursprünglichen Anregungen der be-
troffenen Verwaltungsgemeinschaft Türkheim und 
des Landratsamtes Unterallgäu wurde das Vorbe-
haltsgebiet auf die positiv raumgeordnete Fläche 
reduziert. 
 
 
 

KS-UA-21b Darast (Markt Bad Grö-
nenbach) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Das Vorbehaltsgebiet KS-UA-21b überlagert sich 
mit der Zone III B des festgesetzten Wasser-
schutzgebietes Memmingen. Dort ist gemäß der 
Schutzgebietsverordnung vom 4.12.2001 der 
Kiesabbau verboten. Die Voraussetzung für die 
Darstellung eines Vorbehaltsgebietes für den 
Kiesabbau, nämlich dass ihm andere rechtliche 
Vorgaben nicht entgegenstehen, liegen somit nicht 
vor. Eine Änderung der Schutzgebietsverordnung 
ist daher Voraussetzung für die Darstellung eines 
Vorbehaltsgebietes Rohstoffgewinnung. 
 
VG Bad Grönenbach - Gemeinderat -, 25.05.2005: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Woringen ver-
weist auf seine Stellungnahme zum Entwurf Janu-
ar 2003 vom 18.06.2003, wonach beantragt wurde, 
die bestehende Vorrangfläche für den Abbau von 
Kies und Sand (KS-UA-21) an seiner nordwestli-
chen Grenze zwischen der Kreisstraße MN 19 und 
der derzeitigen Geltungsbereichsgrenze des Be-
bauungsplanes „Darast und Umgebung – Gemein-
de Woringen“ zu verkleinern. Dies wurde damit 
begründet, dass dieser Bereich der Vorrangfläche 
mit den gemeindlichen Planungszielen zur Erweite-
rung der Siedlungsentwicklung am südlichen Orts-
rand im Interessenkonflikt steht und in diesem Be-
reich bisher noch kein Antrag auf Abbau von Bo-
denschätzen gestellt wurde. 
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Im neuesten Entwurf vom März 2005 ist der Ab-
baubereich im vorgenannten Bereich als Vorbe-
haltsgebiet für den Abbau von Kies und Sand 
(KS-UA-21b) dargestellt. Die Abgrenzung des Ab-
baubereiches bis zur Kreisstraße MN 19 wurde je-
doch nicht geändert. Daher beantragt die Gemein-
de Woringen mit der o.g. Begründung nunmehr 
auch die Verkleinerung des Vorbehaltsgebietes im 
entsprechenden Bereich (siehe Anlagen). 
 
 

 

 
 
Landkreis Unterallgäu, 21.04.2005: 
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass bei KS-UA-
21a und KS-UA-21b* im Einzelfall trotz der Darstel-
lung als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet eine Un-
tersagung möglich ist, da die Kiesausbeute im Da-
rast im Bereich des (künftigen) Wasserschutzge-
bietes der Stadt Memmingen liegt. 
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Das Vorranggebiet/Vorbehaltsgebiet KS-UA-21 
liegt komplett im vorgeschlagenen Vorranggebiet 
zur Wasserversorgung. Die Wasserwirtschaft 
räumt in diesem Bereich der Wasserversorgung 
Vorrang vor der Rohstoffgewinnung ein. Die mate-
riellen Anforderungen an die Rohstoffgewinnung 
außerhalb des ausgewiesenen Wasserschutzge-
bietes richten sich nach dem gültigen Bebauungs-
plan bzw. werden im Wasserrechtsverfahren fest-
geschrieben. 
 
Bay. Bauernverband, 25.05.2005: 
Wie in den Erläuterungen zur Planung festgestellt 
wird, findet in diesem Bereich bereits Trockenkies-
abbau statt. Da aber hier intensive landwirtschaftli-
che Nutzung vorliegt und durch den vorherrschen-
den Kiesabbau bereits enorm Fläche der landwirt-
schaftlichen Nutzung entzogen wurde, schlagen 
wir vor, das Vorranggebiet bzw. Vorbehaltsgebiet 
auf das nötige Maß zu beschränken, um hier nicht 
zu viel Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung zu 
entziehen. Bei der Wiederverfüllung ist darauf zu 
achten, dass diese Flächen der landwirtschaftli-
chen Nutzung wieder zugeführt werden. 
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Würdigung der Geschäftsstelle: 
In den im Rahmen der Anhörung nach Art. 20, 
Abs. 1 des Staatsvertrages abgegebenen Stel-
lungnahmen des Landratsamtes Unterallgäu und 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach 
wurde eine Reduzierung des Vorranggebietes im 
Nordwesten vorgeschlagen, um die Siedlungsent-
wicklung der Gemeinde Woringen zu ermöglichen. 
Die Regierung von Schwaben und das Wasser-
wirtschaftsamt Krumbach haben damals auf den 
Konflikt zwischen Rohstoffabbau und Schutz des 
Grundwassers im Wasserschutzgebiet Memmin-
gen hingewiesen. 
 
In einer ergänzenden Stellungnahme hat dann das 
Wasserwirtschaftsamt Krumbach auf eine Ankün-
digung des Landratsamtes Unterallgäu verwiesen, 
im gesamten Vorranggebiet für den Kiesabbau 
baurechtlich einen zur Zone III b vergleichbaren 
Schutzgrad durchzusetzen. Die damalige Stellung-
nahme des Landratsamtes gab allerdings eine da-
von unabhängige Änderung der Abgrenzung des 
Vorranggebietes vor. 
 
Die Geschäftsstelle hat daraufhin empfohlen, zur 
weiteren Klärung der Siedlungsbelange und der 
Belange des Grundwasserschutzes das nördliche 
Viertel der Fläche des Vorranggebietes im Rah-
men der zweiten Anhörung zunächst als Vorbe-
haltsgebiet auszuweisen. Im Hinblick auf den 
Schutz des Grundwassers im Überlagerungsbe-
reich des vorgeschlagenen Vorbehaltsgebietes für 
den Rohstoffabbau und dem Wasserschutzgebiet 
Memmingen, sowie des lt. Umweltbericht komplett 
im Grundwasserdargebotsbereich der höchsten 
Schutzwürdigkeitsstufe gelegenen Vorrang- bzw. 
Vorbehaltsgebietes für den Rohstoffabbau sollte in 
der Begründung der Trockenabbau unter Berück-
sichtigung eines Mindestabstandes zum Grund-
wasser festgelegt werden. 
 
Die aktuelle Stellungnahme der Regierung von 
Schwaben wendet sich eindeutig gegen die Aus-
weisung des Vorbehaltsgebietes. Auch in den ak-
tuellen Stellungnahmen des betroffenen Landkrei-
ses und der VG Bad Grönenbach wird auf den 
Konflikt eines Rohstoffabbaus mit dem Wasser-
schutzgebiet sowie mit den Planungszielen zur 
Siedlungsentwicklung am südlichen Ortsrand der 
Gemeinde Woringen hingewiesen. Aufgrund dieser 
Stellungnahmen und der am 22.07.2004 dargeleg-
ten eindeutig ablehnenden Haltung des Wasser-
wirtschaftsamtes Krumbach wird die Streichung 
des Vorbehaltsgebietes im Norden des Vorrang-
gebietes KS-UA-21a empfohlen. 
 
Die im Rahmen der Anhörung nach Art. 20, Abs. 1 
des Staatsvertrages vom Landratsamt Unterallgäu 
vorgeschlagene Erweiterung des Vorranggebietes 
im Südwesten konfligiert lt. Umweltbericht mit dem 
biotischen Ertragspotenzial Landwirtschaft und 
dem Grundwasserpotenzial jeweils der höchsten 
Schutzwürdigkeitsstufe. Aufgrund der Geringfügig-
keit der Fläche und der empfohlenen Reduktion 
des Vorranggebietes im Nordwesten sowie der ur-
sprünglich ablehnenden Haltung der betroffenen 
Gemeinde gegenüber der vom Landratsamt ge-
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wünschten Erweiterung im Süden hat auch hier die 
Geschäftsstelle damals im Hinblick auf eine weite-
re Überprüfung im Rahmen der zweiten Anhörung 
zunächst die Ausweisung eines Vorbehaltsgebie-
tes empfohlen. Da in den aktuellen Stellungnah-
men auf diese Fläche nicht eingegangen wurde, 
bleibt das Vorbehaltsgebiet bestehen. 
 
 
 

KS-UA-35 nördlich Bad Wörishofen 
(Stadt Bad Wörishofen) 

 
 
 
 

  

3.2.4.3  Vorranggebiete 
für den Abbau von Ton bzw. Lehm 
 

 

  

 Landkreis Neu-Ulm: 
 

  

ToLe-NU-1 nördlich Witzighausen 
(Stadt Senden) 

 
 
 

 Stadt Senden, 12.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
 
 

ToLe-NU-2 nördlich Witzighausen 
(Stadt Senden) 

 
 
 

 Stadt Senden, 12.05.2005: 
Keine Einwendungen 
 
LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
 
 

ToLe-NU-3 östlich Biberberg (Ge-
meinde Pfaffenhofen a.d. 
Roth) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Die Vorranggebiete KS-GZ-9a, ToLe-GZ-5 sowie 
ToLe-NU-3 beanspruchen wasserwirtschaftlich be-
deutsame Flächen. Sie kommen bei einer späteren 
Fortschreibung des Teilkapitels „Wasserversor-
gung“ als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete zur Si-
cherung der Wasserversorgung in Betracht (vgl. 
LEP B I 3.2.2.3; B II 1.1.1.2, 2. Spiegelstrich). Um 
hier ausreichend Abwägungsspielraum zu belas-
sen, wird vorgeschlagen, in diesen Bereichen Vor-
behaltsgebiete für die Gewinnung von Rohstoffen 
auszuweisen. Die Ausweisung von Vorranggebie-
ten Wasserversorgung ist in diesem Fall allerdings 
nicht mehr möglich, sondern lediglich die Darstel-
lung von Vorbehaltsgebieten. 
 
LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Roth, 10.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
WWA Krumbach, 10.05.2005: 
Diese Fläche liegt unmittelbar neben dem Vor-
ranggebiet für die Wasserversorgung Autenried 
(vgl. Stellungnahme Landkreis Günzburg). 
Die Wasserwirtschaft räumt der Wasserversorgung 
den Vorrang vor der Rohstoffgewinnung ein. Es ist 
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deshalb im Einzelfall zu klären, in wieweit das Vor-
ranggebiet Wasserversorgung durch den geplan-
ten Abbau beeinträchtigt wird. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der von der Regierung von Schwaben 
und dem Wasserwirtschaftsamt Krumbach ange-
meldeten wasserwirtschaftlichen Bedenken wird 
die Ausweisung eines Vorbehaltsgebietes vorge-
schlagen. 
 
 
 

To-Le  13 östlich Bellenberg (Ge-
meinde Bellenberg) 

 
 
 

 LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Gemeinde Bellenberg, 26.04.2005 
Zustimmung 
 
Bay. Waldbesitzerverband e.V., 6.07.2005: 
Das aufgezeigte Vorbehaltsgebiet (To-Le 13) 
grenzt bereits am oberen Hangende an die mit 
Wald bestockte Illerleite. Eine Rodung rechts des 
Fahrweges würde hier zwangsläufig zu Hangrut-
schungen führen, welche in den oberen Hanglagen 
zu Forstschäden führen können. Die im Tal befind-
lichen Quellen könnten ebenfalls versiegen. Aus 
diesem Grund wäre ein möglichst geringer Bö-
schungswinkel notwendig, welcher nur durch eine 
Aufforstung gesichert werden könnte. 
 
RWE Transportnetz Strom GmbH, 25.04.2005:
Zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Energie-
versorgung muss sichergestellt sein, dass der Be-
stand, der Betrieb und die Unterhaltung der dort 
bestehenden Leitungen und der Umspannanlage 
gewährleistet sind und eine zukünftige ggf. not-
wendige Erneuerung der Leitungen sowie ein Um-
bau der Anlage möglich bleiben. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Keine grundsätzlichen Bedenken der Planungsträ-
ger gegen die Ausweisung eines Vorranggebietes. 
 
 
 

To-Le  14 südöstlich Bellenberg 
(Gemeinde Bellenberg 
und Stadt Illertissen) 

 
 
 

 LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Stadt Illertissen, 19.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
Gemeinde Bellenberg, 20.04.2005: 
Zustimmung 
 
 
 

To-Le  15 nördlich Altenstadt (Markt 
Altenstadt) 

 
 
 

 LRA Neu-Ulm, 30.05.2005: 
Zustimmung 
 
Gasversorgung Süddeutschland GmbH, 
8.04.2005: 
Gashochdruckfernleitung betroffen, evtl. Verlegung 
erforderlich 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Keine grundsätzlichen Bedenken der Planungsträ-
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ger gegen die Ausweisung eines Vorranggebietes. 
 
 
 
 

 Landkreis Günzburg: 
 

  

ToLe-GZ-1 südwestlich Offingen 
(Markt Offingen) 

 
 
 

 Verwaltungsgemeinschaft Offingen, 6.04.2005: 
Keine Einwendungen 
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken 
 
 
 

ToLe-GZ-2 östlich Autenried (Stadt 
Ichenhausen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine Bedenken 

ToLe-GZ-5 südwestlich Autenried 
(Stadt Ichenhausen) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Die Vorranggebiete KS-GZ-9a, ToLe-GZ-5 sowie 
ToLe-NU-3 beanspruchen wasserwirtschaftlich be-
deutsame Flächen. Sie kommen bei einer späteren 
Fortschreibung des Teilkapitels „Wasserversor-
gung“ als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete zur Si-
cherung der Wasserversorgung in Betracht (vgl. 
LEP B I 3.2.2.3; B II 1.1.1.2, 2. Spiegelstrich). Um 
hier ausreichend Abwägungsspielraum zu belas-
sen, wird vorgeschlagen, in diesen Bereichen Vor-
behaltsgebiete für die Gewinnung von Rohstoffen 
auszuweisen. Die Ausweisung von Vorranggebie-
ten Wasserversorgung ist in diesem Fall allerdings 
nicht mehr möglich, sondern lediglich die Darstel-
lung von Vorbehaltsgebieten. 
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Das Vorranggebiet ToLe-GZ-5 liegt im von uns 
vorgeschlagenen Vorranggebiet Wasserversor-
gung für den Standort Autenried, Stadt Ichenhau-
sen. Sollte im Vorrang/Vorbehaltsgebiet Rohstoff-
gewinnung Ton und Lehm abgebaut werden, so 
bedeutet dies eine Schwächung oder Beseitigung 
schützender Deckschichten im Einzugsgebiet des 
Brunnens Autenried.  
Da Vorranggebiete Wasserversorgung und Roh-
stoffgewinnung sich gegenseitig ausschließen, 
schlagen wir vor, im Überlappungsbereich der Vor-
ranggebiete für Wasserversorgung und Rohstoff-
gewinnung jeweils nur Vorbehaltsgebiete auszu-
weisen. Wird das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewin-
nung in Anspruch genommen, so ist der Nachweis 
zu führen, dass die Wassergewinnung Autenried 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der von der Regierung von Schwaben und 
dem Wasserwirtschaftsamt Krumbach angemeldeten 
wasserwirtschaftlichen Bedenken wird die Auswei-
sung eines Vorbehaltsgebietes vorgeschlagen. 
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To-Le  5 nordöstlich Ichenhausen 
(Stadt Ichenhausen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Abbau grundsätzlich möglich. 

To-Le  6 westlich Burgau (Stadt 
Burgau) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Stadt Burgau, 2.06.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Landwirtschaftsamt Krumbach/Weißenhorn, 
9.05.2005: 
Bei der geplanten Fläche handelt es sich um beste 
Ackerböden, die weiterhin der landwirtschaftlichen 
Nutzung vorbehalten werden sollten. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss sollte beibehal-
ten werden. 
 
 
 

To-Le  7 südöstlich Balzhausen 
(Gemeinde Balzhausen) 

 
 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Streichen. Die Abbaufläche befindet sich im Land-
schaftsschutzgebiet „Augsburg Westliche Wälder“. 
Es handelt sich um eine ausgeprägte Hecken- und 
Rankenlandschaft zwischen Balzhausen und Ai-
chen. Derartige Bereiche sind von herausragender 
Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Land-
schaftsbild. Aus fachlicher Sicht kann einer Aus-
weisung Ton/Lehm nicht zugestimmt werden. 
 
Gemeinde Balzhausen, 19.04.2005: 
Keine Einwendungen 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der vom Landratsamt Günzburg ange-
meldeten ökologischen Bedenken wird die Aus-
weisung eines Vorbehaltgebietes vorgeschlagen. 
 
 
 
 

 Landkreis Unterallgäu: 
 

  

ToLe-UA-1 westlich Klosterbeuren 
(Markt Babenhausen) 

 
 

 

 Markt Babenhausen, 14.04.2005: 
Keine Einwendungen 

To-Le  9 südlich Kronburg (Ge-
meinde Kronburg) 

 
 

 

  

To-Le  11 westlich Traunried (Ge-
meinde Ettringen) 
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3.2.4.4 Vorbehaltsgebiete 
für den Abbau von Ton bzw. Lehm 
 
 

  

 Landkreis Neu-Ulm: 
 

  

(ToLe-Nu-3)  
 
 
 

  

 Landkreis Günzburg: 
  

  

ToLe-GZ-3 südwestlich Autenried 
(Stadt Ichenhausen) 

 
 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Auch die Vorbehaltsgebiete KS-GZ-9b,
ToLe-GZ-3 und KS-NU-4 liegen in wasserwirt-
schaftlich bedeutsamen Flächen, die für die Aus-
weisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die 
Wasserversorgung in Frage kommen. Es gilt dort 
ebenso bei der Abwägung zu berücksichtigen, 
dass sich die Darstellung eines Vorbehaltsgebietes 
für die Rohstoffgewinnung nur mit einem Vorbe-
haltsgebiet nicht aber mit einem Vorranggebiet für 
die Wasserversorgung vereinbaren lässt.  
 
LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine Bedenken 
 
WWA Krumbach, 19.05.2005: 
Das Vorbehaltsgebiet ToLe-GZ-3 liegt im von uns 
vorgeschlagenen Vorranggebiet Wasserversor-
gung für den ST Autenried, Stadt Ichenhausen. 
Sollte im Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Ton 
und Lehm abgebaut werden, so bedeutet dies eine 
Schwächung oder Beseitigung schützender Deck-
schichten im Einzugsgebiet des Brunnens Auten-
ried.  
Da Vorranggebiete Wasserversorgung und Roh-
stoffgewinnung sich gegenseitig ausschließen, 
schlagen wir vor, im Überlappungsbereich der Vor-
ranggebiete für Wasserversorgung und Rohstoff-
gewinnung jeweils nur Vorbehaltsgebiete auszu-
weisen. Wird das Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewin-
nung in Anspruch genommen, so ist der Nachweis 
zu führen, dass die Wassergewinnung Autenried 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss sollte beibehal-
ten werden. 
 
 
 

ToLe-GZ-4 östlich Burtenbach (Markt 
Burtenbach) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Keine Bedenken 
 

(To-Le  7)  
 
 
 

  

To-Le  12 westlich Autenried (Stadt 
Ichenhausen) 

 
 
 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Abbau grundsätzlich möglich. 
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Landwirtschaftsamt Krumbach/Weißenhorn, 
9.05.2005: 
Bei dem o.g. Vorbehaltsgebiet handelt es sich um 
beste Ackerlagen, die nur in unbedingt notwendi-
gem Umfang für andere Nutzungen beansprucht 
werden sollten. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der bisher gefundene Kompromiss sollte beibehal-
ten werden. 
 
 
 
 

 Landkreis Unterallgäu: 
 

  

To-Le  10 südöstlich Markt Wald 
(Markt Markt Wald) 

 
 
 

 

 Markt Markt Wald, 31.05.2005: 
Ausweisung der Fläche als Vorranggebiet. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der ursprünglich negativen Stellung-
nahme des Landratsamtes Unterallgäu ist die Bei-
behaltung des Vorbehaltsgebietes sinnvoll. 
 
 
 
 

3.2.4.5 Vorbehaltsgebiet 
für den Abbau von Bentonit 

 
 

  

Landkreis Günzburg: 
 

  

Be 1 östlich Thannhausen 
(Stadt Thannhausen, 
Landkreis Günzburg) 

 

 LRA Günzburg, 24.05.2005: 
Bestehende Vorbehaltsfläche für Bentonitabbau. 
Flächen im östlichen bzw. südöstlichen Bereich im 
Landschaftsschutzgebiet „Augsburg Westliche 
Wälder“. Waldflächen sind im diesem Bereich ein 
wichtiges Naherholungsgebiet für Thannhausen 
und Umgebung (Umfeld „Mehlbrünnle“). Kleinflä-
chig ist eine sehr strukturreiche standörtliche Viel-
falt gegeben. Ökologisch wertvolle Waldflächen 
sowie Waldrandbereiche sollten aus der Vorbe-
haltsfläche herausgenommen werden.  
 
Stadt Thannhausen, 17.05.2005: 
Keine Zustimmung 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Aufgrund der Ausweisung dieser Fläche im beste-
henden Regionalplan von 1987 und der lt. Um-
weltbericht nur mittel bewerteten Forstpotenzialflä-
chen sollte das Vorbehaltsgebiet in der vorge-
schlagenen Abgrenzung bestehen bleiben und be-
stimmte Waldflächen im Rahmen des Raumord-
nungsverfahrens oder des Genehmigungsverfah-
rens herausgenommen werden (vgl. Begründung 
zu diesem Ziel). 
 

  Bay. Landesamt für Denkmalpflege, 31.03.2005: 
Wir bitten, die genannten Bodendenkmäler nach-
richtlich in der markierten Ausdehnung in den Re-
gionalplan zu übernehmen, im Bericht aufzuführen 
sowie auf die besonderen Schutzbestimmungen 
hinzuweisen (Art. 7 u. 15 DSchG) und im zugehö-
rigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu 
kennzeichnen.  
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 Entsprechende Hinweise wurden bereits 2003 in 
unserer Stellungnahme geäußert. 

  In Vorrangebieten mit archäologischen Denkmal-
bereichen sollte soweit möglich eine Umplanung 
erfolgen. Teilweise könnten die relevanten Denk-
malbereiche auch großflächig vom Abbau ausge-
spart werden. Das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege bittet daher, auf die genannten 
Denkmäler hinzuweisen und die folgenden 
Schutzbestimmungen in den Textteil aufzuneh-
men: 
Die aufgeführten Bodendenkmäler dürfen in ihrem 
Bestand ohne denkmalrechtliche Genehmigung 
weder verändert noch beeinträchtigt werden (Art. 7 
und 15 DSchG). 
Im Bereich der unter Denkmalschutz stehenden 
Bodendenkmäler muss für alle Eingriffe in den Bo-
den, Erdbewegungen und baulichen Einrichtungen 
eine denkmalrechtliche Genehmigung beantragt 
werden (Art. 7 und 15 DSchG). 
Eine Genehmigung nach Art. 7 DSchG für jegliche 
Bodeneingriffe kann erst dann erteilt werden, wenn 
mit geeigneten Untersuchungen die archäologi-
sche Situation geklärt ist und wenn in den betroffe-
nen Bereichen die erforderlichen Rettungsgrabun-
gen abgeschlossen sind. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Eine nachrichtliche Darstellung archäologischer 
Bodendenkmäler in der Karte des Regionalplans  
ist nicht vorgesehen. Entsprechende textliche Er-
läuterungen finden sich in den Begründungen zu 
den jeweiligen Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten.  
 
 
 
 

Begründung zu 3.2.4.1 
 

  

KS-NU-6 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Herrenstetten 
(Stadt Illertissen und Markt Altenstadt) gelegenen Nass-
abbaufläche im Illertal wurde mittel (Stufe II) bewertet. In 
diesem Bereich wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurde die Teilfläche eines 
Wasserschutzgebietes, kleine Flächen des Biotoppoten-
zials und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) sowie Flächen 
des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzi-
als der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des Erho-
lungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) 
aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regional-
plan von 1987 nicht berücksichtigt. 

 
 
 

  

KS-GZ-9a 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Riedheim 
(Stadt Leipheim) gelegenen Nassabbaufläche im Donau-
tal wurde mittel (Stufe II) bewertet. In unmittelbarer Nach-
barschaft wird bereits Kies abgebaut. 
 
 

 Stadt Leipheim, 13.05.2005: 
Ersatz bzw. Ergänzung der Begründung:  
Die Trinkwasserversorgung ist durch das erst 
1995/97 neu bemessene Trinkwasserschutzgebiet 
ausreichend gesichert. 
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Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe I (hoch), und des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
nicht berücksichtigt.  
 
Als Ausgleich für den Verzicht auf das im Regionalplan 
von 1987 enthaltene und in einem ökologisch hoch sen-
siblen Bereich gelegene Vorbehaltsgebiet K/S 25 wurde 
seit Beginn der Arbeiten an der Teilfortschreibung die 
Ausweisung eines Vorranggebietes innerhalb des Interes-
sengebietes KS-GZ-9 ins Auge gefasst. In einer Bespre-
chung mit Vertretern der Stadt Leipheim, des Wasserwirt-
schaftsamtes Krumbach und des Regionalverbandes am 
29.11.2000 im Rathaus Leipheim wurde dies im Grund-
satz von allen Beteiligten akzeptiert. Obwohl grundsätzlich 
die Absicht bestand, die im Umweltbericht mit der höchs-
ten Schutzwürdigkeitsstufe bewerteten wasserwirtschaftli-
chen Vorranggebiete vor einem weiteren Rohstoffabbau 
zu sichern, wurde in diesem Falle an dem bisher gefun-
denen Kompromiss festgehalten. Nach Auskunft der 
Stadt Leipheim vom 13.05.2005 ist die Trinkwasser-
versorgung durch das erst 1995/97 neu festgesetzte 
Trinkwasserschutzgebiet ausreichend gesichert. 
 
Auf Bodendenkmäler ist zu achten. 
 
 

 
KS-GZ-17-1 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Münsterhau-
sen (Markt Münsterhausen) gelegenen Nassabbaufläche 
im Mindeltal wurde mittel (Stufe II) bewertet. Südlich 
dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 

 

  

KS-GZ-17-2 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Münsterhau-
sen (Markt Münsterhausen) gelegenen Nassabbaufläche 
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Südlich dieses Gebietes 
wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 

 

  

KS-GZ-18 
Im Rahmen der Abwägung wurden in diesem südöstlich 
von Unterwiesenbach (Gemeinde Wiesenbach) gelege-
nen Gebiet Flächen des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und 
des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
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KS-GZ-20 
In unmittelbarer Nachbarschaft dieser südwestlich von 
Ziemetshausen (Markt Ziemetshausen) gelegenen Tro-
ckenabbaufläche wird bereits Kies und Sand abgebaut.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und 
des Erholungspotenzials sowie des biotischen Ertragspo-
tenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Auf die besonde-
re Bedeutung der benachbarten Waldflächen im Natur-
park Augsburg Westliche Wälder ist Rücksicht zu neh-
men.  
 
 

 

  

KS-UA-4 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Bronnen 
(Gemeinden Eppishausen und Salgen) gelegenen Nass-
abbaufläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier wird 
bereits in größerem Umfang Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden kleine Flächen des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Das Abbaugebiet soll 
Zug um Zug wiederverfüllt und ausschließlich zu Natur-
schutzzwecken genutzt werden. 
 
 

 

  

KS-UA-12a 
Die  Abbauwürdigkeit  dieser  südöstlich von   Rammingen

 
 

(Gemeinde Rammingen)  gelegenen  Trockenabbaufläche  Gemeinde Rammingen, 27.05.2005: 
Im Entwurf des Regionalplans vom März 2003 war 
das Kiesabbaugebiet KS-UA-12 komplett als Vor-
ranggebiet für den Kiesabbau vorgesehen. Der 
Abbau sollte als Nassabbau erfolgen. Im jetzt vor-
liegenden Entwurf vom März 2005 soll der Abbau 
als Trockenabbau erfolgen.  
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass bereits nach 
ca. 7 m unter Gelände mit Grundwasser bei Gw-
Höchststand zu rechnen ist. Hydrologische Unter-
suchungen hierzu liegen der Gemeinde vor. Dies 
bedeutet, dass nach Beseitigung des Abraums ef-
fektiv nur ca. 4,5 m Kies zu entnehmen wären. Ein 
ökonomisch sinnvoller Abbau könnte nicht erfol-
gen. Ein wesentlich höherer Flächenverbrauch  
wäre die Folge.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Lt. Stellungnahme des Landratsamtes Unterallgäu 
zur Anhörung nach Art. 20 Abs. 1 Forderung Tro-
ckenabbau. 
 

wurde hoch (Stufe I) bewertet. In unmittelbarer Nachbar-
schaft wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und 
des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Auf einen ausrei-
chenden Abstand zwischen Waldflächen und dem Ab-
baugebiet ist zu achten. Das Abbaugebiet soll wiederver-
füllt werden.  
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KS-UA-14 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Unterwesterheim 
(Gemeinde Westerheim) gelegenen Fläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird 
bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. Beim Abbau müssen Belange 
der Denkmalpflege und bei der Rekultivierung Belange 
der militärischen Flugsicherheit beachtet werden. 
 
 

 

 Wehrbereichsverwaltung Süd, 17.05.2005: 
Belange der Verteidigung werden nicht mehr be-
rührt. 
 
Stadt Memmingen, 13.04.2005: 
Hinweis auf Hinfälligkeit der militärischen Belange 
der Flugsicherheit. 

KS-UA-17 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Attenhausen 
(Gemeinden Sontheim und Westerheim) gelegenen Nass-
abbaufläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. In diesem 
Bereich wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials der  Schutzwürdig- keitsstufe 
II (mittel) nicht berücksichtigt. Beim Abbau müssen Be-
lange der Denkmalpflege und bei der Rekultivierung 
Belange der militärischen Flugsicherheit beachtet werden. 
 
 

 

 Stadt Memmingen, 13.04.2005: 
Hinweis auf Hinfälligkeit der militärischen Belange 
der Flugsicherheit. 
 
Wehrbereichsverwaltung Süd, 17.05.2005: 
Belange der Verteidigung werden nicht mehr be-
rührt. 
 
 

KS-UA-21a 
Die Abbauwürdigkeit im Bereich Darast (Markt Bad Grö-
nenbach, Gemeinden Wolfertschwenden und Woringen) 
wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier wird bereits Kies und 
Sand zum größten Teil trocken abgebaut. Das Gebiet 
Darast stellt wegen seiner Größe und Mächtigkeit der 
Vorkommen einen besonders wichtigen Abbauschwer-
punkt in der Region Donau-Iller dar. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden kleinere Flächen des 
Biotoppotenzials, Flächen des biotischen Ertragspotenzi-
als (Landwirtschaft) und Flächen des Grundwasserdarge-
botspotenzials jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe I 
(hoch), sowie kleinere Flächen des Erholungspotenzials 
und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund der 
Ausweisung als  Vorranggebiet im Regionalplan von 1987 
nicht berücksichtigt. 
 
Eine Beschränkung auf Trockenabbau unter Berücksichti-
gung eines Mindestabstandes zum Grundwasser ist 
erforderlich. Bei der Rekultivierung müssen Belange der 
militärischen Flugsicherheit beachtet werden. 
 
 

 

 Stadt Memmingen, 13.04.2005: 
Hinweis auf Hinfälligkeit der militärischen Belange 
der Flugsicherheit. 

KS-UA-25 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Türkheim (Markt 
Türkheim) gelegenen Nassabbaufläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden kleinere Flächen des 
Biotoppotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), des 
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biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des 
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe II (mittel) aufgrund der Ausweisung als  Vorrangge-
biet  im Regionalplan von 1987 nicht berücksichtigt. Im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens müssen Boden-
denkmäler beachtet werden. 
 
 
 
KS-UA-29 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Oberrieden (Ge-
meinde Oberrieden) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
mittel (Stufe II) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand 
abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht be-
rücksichtigt.  
 
 
 

  

KS-UA-31 
Die Abbaufläche dieser südlich von Kronburg (Gemeinde 
Kronburg) gelegenen Abbaufläche wurde gering (Stufe III) 
bewertet.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials und des Grundwasserdargebotspotenzi-
als jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des 
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-UA-34 
Die Abbauwürdigkeit dieser westlich von Frickenhausen 
(Gemeinde Lauben) gelegenen Abbaufläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abge-
baut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-MM-1 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Steinheim 
(Stadt Memmingen) gelegenen Fläche wurde hoch (Stufe 
I) bewertet. Nördlich dieses Gebietes wird bereits Kies 
und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und des  Grundwasserdargebotspo-
tenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht be-
rücksichtigt. Bei der Rekultivierung müssen Belange der 
militärischen Flugsicherheit beachtet werden. 
 
 
 
 

 Stadt Memmingen, 13.04.2005: 
Hinweis auf Hinfälligkeit der militärischen Belange 
der Flugsicherheit 
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Begründung zu 3.2.4.2 
 

  

KS-NU-4 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Kadeltshofen 
(Markt Pfaffenhofen a.d. Roth) gelegenen Nassabbauflä-
che wurde gering (Stufe III) bewertet. Westlich dieses 
Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) sowie des Erholungspotenzials und 
des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der 
Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-GZ-9b  
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Riedheim 
(Stadt Leipheim) gelegenen Nassabbaufläche im Donau-
tal wurde mittel (Stufe II) bewertet. In unmittelbarer Nach-
barschaft wird bereits Kies abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe I (hoch), des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und 
des Erholungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III 
(gering) nicht berücksichtigt.  
 
Als Ausgleich für den Verzicht auf das im Regionalplan 
von 1987 enthaltene und in einem ökologisch hoch sen-
siblen Bereich gelegene Vorbehaltsgebiet K/S 25 wurde 
seit Beginn der Arbeiten an der Teilfortschreibung die 
Ausweisung eines Vorranggebietes innerhalb des Interes-
sengebietes KS-GZ-9 ins Auge gefasst. Auch in einer 
Besprechung mit Vertretern der Stadt Leipheim, des 
Wasserwirtschaftsamtes Krumbach und des Regionalver-
bandes am 29.11.2000 im Rathaus Leipheim wurde dies 
im Grundsatz von allen Beteiligten akzeptiert. Obwohl 
grundsätzlich die Absicht bestand, die im Umweltbericht 
mit der höchsten Schutzwürdigkeitsstufe bewerteten 
wasserwirtschaftlichen Vorranggebiete vor einem weite-
ren Rohstoffabbau zu sichern, wurde in diesem Falle an 
dem bisher gefundenen Kompromiss festgehalten, wobei 
jedoch das Gebiet südlich der Verbindungsstraße Wei-
ßingen – Leipheim zur Sicherung eines mit dem im derzeit 
gültigen Regionalplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet 
K/S 25 vergleichbaren Flächenumgriffs, aber auch zur 
Gewährleistung eines besseren Schutzes des direkt 
angrenzenden FFH-Vogelschutzgebietes als Vorbehalts-
gebiet dargestellt werden sollte. 
 
Auf einen ausreichenden Abstand zwischen Waldrand 
und Abbaugebiet sowie auf Bodendenkmäler ist zu ach-
ten. 
 
 
 

  

KS-GZ-11 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Burgau (Stadt 
Burgau und Gemeinde Dürrlauingen) gelegenen Nassab-
baufläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier wird be-
reits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
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(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 
KS-GZ-13 
Bei dieser nordöstlich von Ichenhausen (Stadt Ichenhau-
sen) gelegenen Fläche wurden im Rahmen der Abwä-
gung Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirt-
schaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und kleinere 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufen I (hoch) und II (mittel) nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-GZ-14 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Jettingen-
Scheppach (Markt Jettingen-Scheppach) gelegenen 
Nassabbaufläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. Süd-
westlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand 
abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-GZ-15 
Die Abbauwürdigkeit dieser östlich von Schönenberg 
(Markt Burtenbach) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
mittel (Stufe II) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand 
abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-GZ-21 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Ursberg 
(Gemeinde Ursberg) gelegenen Fläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. 
 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-GZ-22 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Thannhausen 
(Stadt Thannhausen) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
mittel (Stufe II) bewertet. Nördlich und westlich dieses 
Gebietes wird bereits Kies abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
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KS-GZ-27 
Östlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand abge-
baut. Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des 
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-UA-2 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordwestlich von Kirchheim i. 
Schwaben (Markt Kirchheim i. Schwaben) gelegenen 
Fläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier wird bereits 
Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden aufgrund der Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Standortsicherung und der 
Zurückstellung der Bedenken der Regierung von Schwa-
ben gegen einen Abbau im Wiesenbrütergebiet Flächen 
des Biotoppotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) 
und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutz-
würdigkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Auf Bo-
dendenkmäler ist zu achten. 
 
 
 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
31.03.2005: 
Hinweis auf Bodendenkmäler 

KS-UA-3 
Die Abbauwürdigkeit dieser südwestlich von Kirchheim i. 
Schwaben (Markt Kirchheim i. Schwaben) gelegenen 
Fläche wurde mittel (Stufe II) bewertet. Südöstlich dieses 
Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. Auf Bodendenkmäler ist zu 
achten. 
 
 
 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
31.03.2005: 
Hinweis auf Bodendenkmäler 

KS-UA-5 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Salgen (Ge-
meinde Salgen) gelegenen Nassabbaufläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. Nördlich dieses Gebietes wird bereits 
abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II 
(mittel) nicht berücksichtigt. Das Abbaugebiet soll Zug um 
Zug wiederverfüllt und ausschließlich zu Naturschutzzwe-
cken genutzt werden. 
 
 
 

  

KS-UA-8 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Fellheim (Ge-
meinden Fellheim und Niederrieden) gelegenen Fläche 
wurde hoch (Stufe I) bewertet. Im Rahmen der flächende-
ckenden Abwägung wurden Flächen des biotischen Er-
tragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwürdig-
keitsstufe I (hoch) und des Grundwasserdargebots-
potenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht 
berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-UA-9b 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Heimertingen 
(Gemeinde Heimertingen) gelegenen Fläche wurde hoch 
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(Stufe I) bewertet.  
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) nicht berücksichtigt. 
 
 
 
KS-UA-12b 
Die Abbauwürdigkeit dieser südöstlich von Rammingen 
(Gemeinde Rammingen) gelegenen Abbaufläche wurde 
hoch (Stufe I) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft 
wird bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und 
des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Auf einen ausrei-
chenden Abstand zwischen Waldflächen und dem Ab-
baugebiet ist zu achten. Das Abbaugebiet soll wiederver-
füllt werden. 
 
 
 

  

KS-UA-15 
Die Abbauwürdigkeit dieser südlich von Erkheim (Markt 
Erkheim) gelegenen Trockenabbaufläche wurde mittel 
(Stufe II) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird 
bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Auf Boden-
denkmäler ist zu achten. 
 
 
 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
31.03.2005: 
Hinweis auf Bodendenkmäler 

KS-UA-16 
Die Abbauwürdigkeit dieser nordöstlich von Bad Wörisho-
fen (Markt Türkheim) gelegenen Nassabbaufläche wurde 
hoch (Stufe I) bewertet. Nördlich dieses Gebietes wird 
bereits Kies und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Biotoppo-
tenzials, des Erholungsspotenzials, des biotischen Er-
tragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und des 
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwür-
digkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

KS-UA-21b 
Die Abbauwürdigkeit im Bereich Darast (Markt Bad-
Grönenbach) wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier wird 
bereits Kies und Sand abgebaut. Das Gebiet Darast stellt 
wegen seiner Größe und Mächtigkeit der Vorkommen 
einen besonders wichtigen Abbauschwerpunkt in der 
Region Donau-Iller dar. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Grund-
wasserdargebotspotenzials sowie Flächen des biotischen 
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) jeweils der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) nicht berücksichtigt. Eine Beschrän-
kung auf Trockenabbau unter Berücksichtigung eines 
Mindestabstandes zum Grundwasser ist erforderlich.  

 Stadt Memmingen, 13.04.2005: 
Hinweis auf Hinfälligkeit der militärischen Belange 
der Flugsicherheit 
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KS-UA-35 
Die Abbauwürdigkeit dieser nördlich von Bad Wörishofen 
(Stadt Bad Wörishofen) gelegenen Fläche wurde hoch 
(Stufe I) bewertet. Östlich der Bahnlinie wird bereits Kies 
und Sand abgebaut. 
 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Land-
wirtschaft) sowie des Grundwasserdargebotspotenzials 
jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) nicht berück-
sichtigt. 
 
 
 
 

  

Begründung zu 3.2.4.3 
 

  

ToLe-NU-1 
Bei dieser nördlich von Witzighausen (Stadt Senden) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land-
wirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) nicht be-
rücksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
müssen Bodendenkmäler beachtet werden. 
 
 
 

  

ToLe-NU-2 
Bei dieser nördlich von Witzighausen (Stadt Senden) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land-
wirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) nicht be-
rücksichtigt. 
 
 
 

  

ToLe-NU-3 
Bei dieser östlich von Biberberg (Gemeinde Pfaffenhofen 
a.d. Roth) gelegenen Fläche handelt es sich um die Fort-
setzung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der 
Abwägung wurden Flächen des biotischen Ertragspoten-
zials (Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
und des Erholungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe 
III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

To-Le  13 
Bei dieser östlich von Bellenberg (Gemeinde Bellenberg) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortsetzung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Teilflächen des Biotoppotenzials und des Erho-
lungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) sowie 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe  II (mittel) aufgrund der Aus-
weisung als Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 
nicht berücksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens müssen Bodendenkmäler beachtet werden. 
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To-Le  14 
Im Bereich dieser südöstlich von Bellenberg (Gemeinde 
Bellenberg und Stadt Illertissen) gelegenen Fläche wird 
noch nicht abgebaut. Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) sowie eine sehr 
kleine Fläche des Erholungspotenzials der Schutzwürdig-
keitsstufe I (hoch) aufgrund der Ausweisung als Vorbe-
haltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht berücksichtigt. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens müssen Bo-
dendenkmäler beachtet werden. 
 
 
 

  

To-Le  15 
Bei dieser nördlich von Altenstadt (Markt Altenstadt) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortsetzung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Teilflächen des Biotoppotenzials der Schutzwür-
digkeitsstufe I (hoch) und II (mittel) des Erholungspotenzi-
als der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und Flächen des 
biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund der Aus-
weisung als Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 
nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

ToLe-GZ-1 
Bei dieser südwestlich von Offingen (Markt Offingen) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land-
wirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und des 
Biotoppotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
nicht berücksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens ist auf einen ausreichenden Abstand zwischen 
Waldflächen und dem Abbaugebiet sowie auf Boden-
denkmäler zu achten. 
 
 
 

  

ToLe-GZ-2 
Bei dieser östlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land- 
und Forstwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
und des Erholungspotenzials, des biotischen Ertragspo-
tenzials (Landwirtschaft) und des Grundwasserdarge-
botspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) 
nicht berücksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens müssen Bodendenkmäler beachtet werden. 
 
 
 

  

ToLe-GZ-5 
Bei dieser südwestlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des Grundwasserdargebotspotenzials 
der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), des biotischen Er-
tragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) sowie des Biotoppotenzials, Erho-
lungspotenzials und des biotischen Ertragspotenzials 
(Forstwirtschaft) jeweils der Schutzwürdigkeitsstufe III 
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(gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 
To-Le  5 
Bei dieser nordöstlich von Ichenhausen (Stadt Ichenhau-
sen) gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortfüh-
rung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwä-
gung wurden kleine Flächen des Biotoppotenzials der 
Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), kleine Flächen des bioti-
schen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwür-
digkeitsstufe II (mittel) und Flächen des biotischen Er-
tragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe 
III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

To-Le  6 
Bei dieser westlich von Burgau (Stadt Burgau) gelegenen 
Fläche handelt es sich um die Fortführung eines beste-
henden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung wurden 
Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

To-Le  7 
Im Bereich dieser südöstlich von Balzhausen (Gemeinde 
Balzhausen) gelegenen Fläche wird noch nicht abgebaut. 
Im Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erho-
lungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstu-fe I (hoch) und 
des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der 
Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) aufgrund der Auswei-
sung als Vorranggebiet im Regionalplan von 1987 nicht 
berücksichtigt. 
 
 

 

  

To-Le UA-1 
Bei dieser westlich von Klosterbeuren (Markt Babenhau-
sen) gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortfüh-
rung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwä-
gung wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials 
(Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und 
III (gering) und des Erholungspotenzials und des Grund-
wasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwürdig-
keitsstufe III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

To-Le  9 
Bei dieser südlich von Kronburg (Gemeinde Kronburg) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Forst-
wirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der 
Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des Biotoppotenzi-
als und des Erholungspotenzials  der  Schutzwürdigkeits-
stufe III (gering) nicht berücksichtigt. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens müssen Bodendenkmäler 
beachtet werden. 
 
 
 

  

To-Le  11 
Im Bereich dieser westlich von Traunried (Gemeinde 
Ettringen) gelegenen Fläche wird bereits abgebaut. Im 

 Gemeinde Ettringen, 16.06.2005: 
Der Lehmabbau befindet sich im Bereich der 
Schmutter, deren natürlicher Lauf in den Uferbe-



 
 

 514 

Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erholungs-
potenzials der Schutzwürdigkeitsstufen I (hoch) und II 
(mittel) sowie des biotischen Ertragspotenzials (Land- und 
Forstwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regional-
plan von 1987 nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 

reichen durch den Lehmabbau nicht gestört wer-
den soll. Ferner wünscht die Gemeinde Ettringen 
bei der konkreten Umsetzung der Renaturierung 
von Abbauflächen keine Veränderungen der Pla-
nungen etwa in Form einer Nachfolgenutzung der 
Lehmgruben als wie auch immer geartete Deponie.
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. 
 
 
 
 

Begründung zu 3.2.4.4 
 

  

To-Le-GZ-3 
Bei dieser südwestlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden sehr kleine Flächen des biotischen Ertragspoten-
zials (Forstwirtschaft) und Flächen des Grundwasserdar-
gebotspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), des 
biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) 
der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) und des Erholungs-
potenzials der Schutzwürdigkeitsstufe III (gering) aufgrund 
der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 
1987 nicht berücksichtigt.  
 
 
 

  

ToLe-GZ-4 
Im Bereich dieser östlich von Burtenbach (Markt Burten-
bach) gelegenen Fläche wird noch nicht abgebaut. Im 
Rahmen der Abwägung wurden Flächen des Erholungs-
potenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch) und des 
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufe II (mittel) nicht berücksichtigt. Im Rah-
men der Rekultivierung ist eine Teilverfüllung der Abbau-
stelle sinnvoll. 
 
 

 

  

ToLe  12 
Bei dieser westlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) 
gelegenen Fläche handelt es sich um die Fortführung 
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwägung 
wurden Flächen des biotischen Ertragspotenzials (Land- 
und Forstwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe II (mittel) 
und des Erholungspotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe 
III (gering) nicht berücksichtigt. 
 
 
 

  

ToLe  10 
Im Bereich dieser südöstlich von Markt Wald (Markt Markt 
Wald) gelegenen Fläche wird noch nicht abgebaut. Im 
Rahmen der Abwägung wurden kleine Flächen des Bio-
toppotenzials der Schutzwürdigkeitsstufe I (hoch), Flä-
chen des Erholungspotenzials und kleine Flächen des 
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutz-
würdigkeitsstufe II (mittel) sowie des biotischen Ertragspo-
tenzials (Landwirtschaft) der Schutzwürdigkeitsstufe III 
(gering) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im 
Regionalplan von 1987 nicht berücksichtigt.  
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Begründung zu 3.2.4.5 
 

  

Be  1 
Bei dieser auf der Gemarkung der Stadt Thannhausen 
liegenden Fläche handelt es sich um ein in der Bundesre-
publik seltenes Bentonitvorkommen. Hier wurde bereits 
abgebaut. Im Rahmen der Abwägung wurden zum Teil 
Flächen des Erholungspotenzials der Schutzwürdigkeits-
stufe I (hoch) und II (mittel) und des biotischen Ertragspo-
tenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwürdig-
keitsstufe II (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorbe-
haltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht berücksichtigt.
 
In diesem umfangreichen und nur grob abgegrenzten 
Gebiet kommt ein eventueller Abbau nur in Teilflächen in 
Frage. Da es sich hier um ein landschaftlich empfindliches 
Gebiet innerhalb des Naturparks „Augsburg – Westliche 
Wälder“ handelt, sollte ein möglichst landschaftsschonen-
der Abbau bei weitgehender Erhaltung der ökologisch 
wertvollen Waldflächen mit entsprechender Rekultivierung 
erfolgen. Außerdem kommt es darauf an, die hier vorhan-
denen Wasserquellen zu erhalten. 
 
 

  

3.2.5 Z G Der Abbau von Bodenschätzen sowie die 
nachfolgende Rekultivierung sollen nach 
einem Gesamtkonzept für das einzelne 
Abbaugebiet vorgenommen werden. Auf 
die Erstellung landschaftspflegerischer 
Begleitpläne soll unter Einbeziehung des 
Rekultivierungskonzeptes für die Region 
Donau-Iller hingewirkt werden.  
 

  

  Bei allen Abbaumaßnahmen soll unter 
Berücksichtigung   der  fachlichen   und  wirt-

  

 Z G schaftlichen Gesichtspunkte auf die voll-
ständige Ausbeutung der Lagerstätten bis 
zur größtmöglichen Abbautiefe hingewirkt 
werden. 

   
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Die vollständige Ausbeutung vorhandener Lager-
stätten, die vorrangige Erweiterung bestehender 
Lagerstätten und die Konzentration der Abbaustät-
ten auf Standorte mit hoher Abbauwürdigkeit ste-
hen im Interesse einer generationengerechten 
Nutzung oberflächennaher Rohstoffe. Insofern ist 
es nicht in vollem Umfang nachvollziehbar, wenn 
beim i.d.R. flächenzehrenden Kiesabbau Vorrang- 
und Vorbehaltsflächen mit geringer Abbauwürdig-
keit vorgeschlagen werden (z.B. KS-BC-11b, 
KS-BC-22a, KS-BC-22b, KS-BC-32a). Neben Er-
weiterungen bestehender Abbaustätten gilt dies 
insbesondere für Neuaufschlüsse, die im Durch-
schnitt ihrer Fläche unter einer mittleren Abbau-
würdigkeit liegen (z.B. KS-BC-18a). 
 
BUND-RV Donau-Iller, 30.05.2005: 
Nach wie vor fehlt eine dem Gedanken der Nach-
haltigkeit entsprechende verbindliche Festlegung, 
die auf einen nachhaltigen und sparsamen Umgang 
mit den vorhandenen Bodenschätzen hinwirkt. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Auf die vollständige Ausbeutung der Lagerstätten 
wird bereits im nebenstehenden Ziel hingewiesen.
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  Auf die Konzentration der Abbaustätten auf Stand-

orte mit hoher Abbauwürdigkeit wurde im Rahmen 
des Umweltberichts hingearbeitet. Aufgrund der er-
forderlichen Berücksichtigung der Interessengebie-
te der Rohstoffindustrie waren allerdings Kompro-
misse notwendig. Außerdem kann auch ein Abbau 
in weniger abbauwürdigen Vorkommen z.B. für 
Dammschüttungen sinnvoll sein. Das Prinzip der 
Nachhaltigkeit wurde im Umweltbericht berücksich-
tigt. 
 
Ziele über die Folgenutzungen sind auch in der in-
zwischen rechtsverbindlichen Teilfortschreibung 
des Regionalplans zur Gewinnung und Sicherung 
von Bodenschätzen im Bereich der Grimmelfinger 
Graupensande auf dem Hochsträß von 2004 ent-
halten. Auch lt. Bayerischem Wirtschaftsministeri-
um (8.07.2005) gilt für den bayerischen Teil der 
Region weiterhin Ziel LEP 2003 B III 1.1.3, Satz 2, 
wonach für die Vorranggebiete in den Regional-
plänen Aussagen zur Folgefunktion getroffen wer-
den sollen. Es ist beabsichtigt, bei der anstehen-
den Fortschreibung des LEP an der Regelung 
festzuhalten. 
 
 

 Z G Als Ausgleich für die ökologischen Beein-
trächtigungen soll ein angemessenes Bio-
toppotenzial für den Naturhaushalt
  
 
 
 
 

 LRA Biberach - Landwirtschaft -, 6.05.2005: 
Das nachstehende Ziel sollte unter der Nr. 3.2.5 in 
den Plan mit aufgenommen werden: 
„Im Durchschnitt sollen mindestens 70 % der Ab-
baufläche zu (qualitativ guten) landwirtschaftlichen 
Nutzflächen rekultiviert werden. Die Qualität der zu 
rekultivierten Flächen sollte sich an den ursprüngli-
chen Qualitäten der Abbauflächen orientieren“. 
 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV), 
9.06.2005: 
Für die Vorranggebiete KS-Nu-6, To-Le-NU-1, To-
Le-NU-2, KS-NU-4, KS-GZ-11, KS-GZ-14 und 
KS-GZ-15 sollte bereits im Regionalplan die 
Nachfolgenutzung mit einem mindestens 
70 %igen Biotopanteil festgeschrieben werden, um 
dadurch wichtige „Trittsteine“ für die Biotopvernet-
zung zu schaffen. 
 
Bay. Waldbesitzerverband, 6.07.2005: 
Bei der Rekultivierung von Abbauflächen sollte 
primär eine forstwirtschaftliche Nachfolgenutzung 
vorgeschrieben werden. Die betroffenen Flächen 
sollten dabei so gestaltet werden, dass eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung nach ökonomischen 
Gesichtspunkten möglich ist. 
 
Bund für Naturschutz in Bayern e.V., 30.05.2005:
Nachfolgenutzungen von Abbaugebieten müssen 
deutlicher definiert werden. Für folgende Gebiete 
sind unserer Ansicht nach hohe Biotopanteile 
(mindestens 70 %) in der Folgenutzunge festzu-
schreiben: 
Vorranggebiete: 
KS-NU-6 (Nähe zu Illerauwaldstrukturen) 
To-Le-NU-1 (Biotopverbundsystem mit benach-
barten Gruben) 
Vorbehaltsgebiete:
KS-NU-4 (Nachbarschaft zu ehemaligem Ab-
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  baugebiet mit hohem Biotoppotenzial „Vogelbiotop 

Reutte“; Vorkommen von FFH-Leitart Kammmolch)
KS-GZ-11; KS-GZ-14; KS-GZ-15 
Aufgrund bereits massiver Abbaunutzungen im 
Umland und den damit verbunden Negativ-
Belastungspotenzialen können folgende Gebiete 
unsererseits als Abbaugebiete nicht akzeptiert 
werden. Sollte dennoch ein Abbau stattfinden, ist 
Folgenutzung Landschaftssee mit hohem Botopan-
teil bzw. Vorrangnutzung Naturschutz festzu-
schreiben. 
Vorranggebiete: 
KS-GZ-9a; KS-GZ-9b; KS-GZ-17-1 
Vorbehaltsgebiete: 
KS-GZ-22 
 
Der BN fordert, dass bezüglich der Nachfolgefunk-
tionen bei grundsätzlich allen Abbaustellen (also 
Nass- und Trockenabbau) immer ein gewisser 
Prozentsatz der genutzten Fläche im Rekultivie-
rungsplan als Biotop für dort heimische gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten ausgewiesen wird. Wir be-
trachten diese Art von „pauschaler Flächensiche-
rung“ als mittlerweile unumgänglich, da durch die 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
kaum noch ungedüngte Trockenstandorte vorhan-
den und deshalb viele gefährdete Arten in ihrer E-
xistenz völlig auf Abbaustellen als Sekundärle-
bensraum angewiesen sind. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Der vorgeschlagene Anteil des für den Naturhaus-
halt bereitzustellenden Biotoppotenzials von 30% 
wurde in den Stellungnahmen nach Art. 20 Abs. 1 
des Staatsvertrages bestätigt oder als zu hoch 
oder zu niedrig kritisiert. Deshalb wurde damals 
entsprechend der Empfehlung der Regierung von 
Schwaben auf eine Prozentvorgabe verzichtet. 
Aufgrund des Hinweises auf das regionale Rekulti-
vierungskonzept in der Begründung zu diesen 
Grundsatz wird indirekt auf entsprechende Vorga-
ben verwiesen. 

   
 bereitgestellt werden. Die Bodenfunkti-

onen sollen wiederhergestellt werden. 
 Umweltministerium Baden-Württemberg, 

6.06.2005: 
Bei der Rekultivierung von Abbaustellen ist zu ge-
währleisten, dass die Bodenfunktionen (insbeson-
dere auch die abiotischen) grundsätzlich vollstän-
dig (außer bei Nassauskiesung) und nach dem 
Stand der Technik wiederhergestellt werden. Dies 
gilt insbesondere bei Böden mit hoher bis sehr ho-
her Leistungsfähigkeit. Dadurch kann auch ein we-
sentlicher Beitrag zum Grundwasserschutz geleis-
tet werden. 
 
 
 
 

Beg r ü n d u n g : Die Festlegung von Einzelheiten des 
Rohstoffabbaus obliegt dem Genehmigungsverfahren. 
Dabei ist sicherzustellen, dass der Abbau und die nach-
folgende Rekultivierung nach einem Gesamtkonzept 
erfolgen. Nur dadurch ist es möglich, die negativen Aus-
wirkungen so gering wie möglich zu halten. 
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Die wichtigste Voraussetzung für eine effektive Rekultivie-
rung ist die frühzeitige Festlegung einer möglichst konflikt-
freien und umweltverträglichen Nachfolgenutzung, weil 
die beiden im Rahmen der Rekultivierung durchzuführen-
den Maßnahmengruppen der Reliefausformung, die 
während der eigentlichen Abbautätigkeit erfolgt, und die 
der abschließenden landschaftsbaulichen Maßnahmen 
nur dann optimal zu verwirklichen sind, wenn bereits vor 
Abbaubeginn die Nachfolgenutzungen bekannt sind. Nur 
so können die Abbauart und die landschaftsbaulichen 
Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, also der 
Bodenabbau auf die verträglichste Nachfolgenutzung 
eingestellt und das angestrebte Ziel mit möglichst gerin-
gem technischen und finanziellen Aufwand realisiert 
werden. Dazu soll jedes Einzelvorhaben in ein auf regio-
naler Ebene entwickeltes Gesamtkonzept eingebunden 
werden, das von der Geschäftsstelle des Regionalver-
bandes erarbeitet worden ist.1 
 
 
 

  

Diese Rekultivierungskonzeption enthält ein regionsspezi-
fisches Methodeninstrumentarium, das zur Findung um-
weltverträglicher Nachfolgenutzungen beitragen kann. Die 
in der Rekultivierungskonzeption für die Region Donau-
Iller entwickelte Methode erlaubt eine Auswahl aus einer 
Vielzahl möglicher Nachfolgenutzungen für oberflächen-
nahe Abbaustellen unter Einbeziehung regionaler und 
ökologischer Gesichtspunkte. Dabei werden u.a. das
Ergebnis einer Prüfung der gegenseitigen Beeinträchti-
gung von Nachfolgenutzungen sowie die Ansprüche an 
eine SUP bzw. Plan-UVP berücksichtigt (vgl. HdUVP, 5085, 
2.2.2.2). 
 
 
 

  

Um einerseits eine ausreichende Versorgung mit Rohstof-
fen sicherzustellen und andererseits den Flächenan-
spruch bei Abbauvorhaben möglichst gering zu halten, 
sind die Lagerstätten vollständig auszubeuten. Dies ist, 
wie auch ein haushälterischer und sparsamer Umgang mit 
den erschlossenen Rohstoffen, ein wesentlicher Aspekt 
der Nachhaltigkeit. 
 
 
 

  

Im Hinblick auf die Erhaltung der ökologischen Vielfalt von 
Flora und Fauna und einer Ergänzung des regionalen 
Biotopverbundes sind Ausgleichsflächen für die Anpflan-
zung von Feldgehölzen, Feldrainen oder Baum- und 
Buschgruppen sowie in Teilbereichen für die Entwicklung 
von Trocken- und Feuchtstandorten sowie Sukzessi-
onsflächen vorzusehen. Die Rekultivierung  von Abbau-

 

Umweltministerium Baden-Württemberg, 
Stellen hat darüber hinaus zu gewährleisten, dass die 
Bodenfunktionen (insbesondere auch die abioti-
schen) grundsätzlich vollständig (außer bei Nassaus-
kiesung) und nach dem Stand der Technik wiederher-
 

 6.06.2005: 
Ergänzung erforderlich (vgl. Grundsatz). 
 

 
1 Regionalverband Donau-Iller, Konzeption zur Rekultivierung der 

oberflächennahen Rohstoffabbaustellen in der Region Donau-Iller 
unter Einbeziehung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, Neu-Ulm 
1990 



 

 519

 
gestellt werden. Dies gilt insbesondere bei Böden mit 
hoher bis sehr hoher Leistungsfähigkeit. Dadurch 
kann auch ein wesentlicher Beitrag zum Grundwas-
serschutz sowie zur land- und forstwirtschaftlichern 
Nutzung geleistet werden.  
 
 
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Ergänzung wird für erforderlich gehalten. 
 
  
 
 

3.2.6 Z Die im Nassabbau ausgebeuteten Flä-
chen sollen aufgrund der kaum auszu-
schließenden Risiken für das Grundwas-
ser in der Regel nicht verfüllt werden.  

 
 
 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Zu Plansatz 3.2.6: Es geht über die Planungskom-
petenz des Regionalverbandes hinaus, Ziele über 
die Folgenutzungen einzelner Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete festzusetzen. Der Plansatz sollte 
daher als Grundsatz formuliert werden. 
 
Bay. Wirtschaftsministerium, 8.07.2005: 
Das Schreiben des Wirtschaftsministeriums Ba-
den-Württemberg vom 28.06.2005, Az.: 5R-
2424/19 gibt Anlass zu folgenden ergänzenden 
Bemerkungen: 
Wie bekannt gilt für den bayerischen Teil der Regi-
on weiterhin Ziel LEP 2003 B III.1.1.3, Satz 2, wo-
nach für die Vorranggebiete in den Regionalplänen 
Aussagen zur Folgefunktion getroffen werden sol-
len. Es ist beabsichtigt, bei der anstehenden Fort-
schreibung des LEP an der Regelung festzuhalten.
Aus bayerischer Sicht sind Hinweise in der Be-
gründung auf einzelne Betriebe entbehrlich. 
 
RP Tü, 3.06.2005: 
In den Vorgaben zur Rekultivierung ist der Grund-
wasserschutz ebenfalls in ausreichendem Maße 
berücksichtigt. 
  

  Würdigung der Geschäftsstelle: 
Ziele über die Folgenutzungen sind auch in der in-
zwischen rechtsverbindlichen Teilfortschreibung 
des Regionalplans zur Gewinnung und Sicherung 
von Bodenschätzen im Bereich der Grimmelfinger 
Graupensande auf dem Hochsträß von 2004 ent-
halten.  
 
 
 

 Z Als Nachfolgenutzung sollen in der Regel 
Landschafts- oder Erholungsseen ge-
schaffen werden. Dabei soll insbeson-
dere in den Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten: KS-ADK-1b bis 6a;  
KS-BC-6b, 28a; KS-NU-4 und 6;  
KS-GZ-9a und b, 11, 14, 15, 17-1, 17-2; 
und 22;  KS-UA-2 bis 5,  12a und b, 14, 
15, 17, 21b  und 25  ein hoher  Biotopan-
teil  

 RP Tü, 3.06.2005: 
In den Vorgaben zur Rekultivierung ist der Grund-
wasserschutz ebenfalls in ausreichendem Maße 
berücksichtigt. 
 
Die vorgesehene Abbaufläche KS-ADK-1b ist ge-
mäß den festgelegten Zielen des Integrierten Do-
nau-Programms (IDP Heft 5 Stand Sept. 1999, 
Einzelmaßnahme im Alb-Donau-Kreis Nr. 5.27) 
nach der Kiesentnahme zu renaturieren und der 
entstehende Baggersee an die Donau anzuschlie-
ßen. 
 
Für den Kiesabbau auf dieser Fläche sowie für die 
dauerhafte Freilegung des Grundwassers und für 
die Herstellung eines Anschlusses des entstehen-
den Baggersees an die Donau wurde der Fa. Koch 
GmbH & Co. Holding und Handelsgesellschaft, 
72555 Metzingen, bereits mit Entscheidung vom 
8.04.2003, Az.: 32.2/692.213, eine wasserrechtli-
che Genehmigung durch das Landratsamt Alb-
Donau-Kreis erteilt. 
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LRA Unterallgäu, 30.07.2005: 
Für KS-UA-12  Festlegung Trockenabbau  
 
Landesverbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
(LBV), 9.06.2005: 
Im Umfeld der Vorranggebiete KS-GZ-9a, 
KS-GZ-9b, KS-GZ-17-1 sowie dem Vorbehaltsge-
biet KS-GZ-22 findet bereits ein massive Abbau-
nutzung statt. Die Erweiterung des Störungspoten-
zials in diesem Gebiet durch die Aufnahme der zu-
vor genannten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
wird von uns abgelehnt. Sollte es trotzdem zum 
Abbau kommen, ist es unseres Erachtens notwen-
dig, die dadurch entstandenen Seen nicht als Frei-
zeit- und Erholungsgebiet auszuweisen, sondern 
als Naturschutzseen mit einem hohen Biotopanteil. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Siehe Begründung zu KS-ADK-1b! 
 

  gesichert werden. In den Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten für den Abbau von 
Ton bzw. Lehm sollen Artenschutz-
maßnahmen für Amphibien durchge-
führt werden. 

 
 

 RvS, 17.06.2005: 
Wir regen an, das Ziel B IV 3.2.6 Abs. 2 durch fol-
gende Zielaussagen zu ergänzen: „In den Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten für den Abbau von Ton 
bzw. Lehm sollen Artenschutzmaßnahmen für Am-
phibien durchgeführt werden“. 
 
 

 Z Die zusätzliche Nachfolgenutzung Baden 
und/oder extensiver Bootssport soll in den 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten: KS-
ADK-1b und 4a; KS-BC-6b;  KS-GZ-11, 
14, 15, 17-1 oder 17-2;  KS-UA-17 ange-
strebt werden. 

 
 
 

 LRA Biberach, 23.05.2005: 
Anlegung eines Badesees in KS-BC-6b. 
 
Bund Naturschutz in Bayern e.V., 30.05.2005: 
Der BN fordert, dass bei der Nachfolgenutzung von 
Nassabbaustellen der Entwicklung von Biotopen 
der Vorzug vor der Einrichtung von Badeseen ge-
geben wird, wenn im betroffenen Gebiet Vorkom-
men von gefährdeten Amphibien (z.B. die stark ge-
fährdete Gelbbauchunke oder die vom Aussterben 
bedrohte Wechselkröte) nachgewiesen werden 
können, da für diese Tiere aufgelassene Kiesgru-
ben die wertvollsten (und oft einzig nutzbaren) Se-
kundärlebensräume darstellen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Siehe Ziel 3.2.5! 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g :  Aufgrund der Gefahr von Grundwas-
serverunreinigungen ist die Verfüllung von Kiesnassab-
bauflächen nicht zu vertreten, denn nach den bisherigen 
Erfahrungen steht geeignetes inertes Verfüllmaterial kaum 
in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Auch eine 
lückenlose Kontrolle des einzubringenden Materials ist 
kaum möglich. Deshalb soll in diesen Fällen mit der Ges-
taltung von  Landschaftsseen die ökologische Vielfalt 
erhöht und den Freizeitbedürfnissen der Bevölkerung 
entsprochen werden, wobei Lärmemissionen durch Fahr-
verkehr und Badende zu berücksichtigen sind. Zudem ist 
auf einen überdurchschnittlichen Anteil der neuen Ge-
wässer an Ausgleichsflächen für die Biotopentwicklung 
und als Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt hinzu-
wirken. Im Hinblick auf nähere Einzelheiten wird auf die 
oben genannte Rekultivierungskonzeption hingewiesen. 
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3.2.7 Z Zur Rekultivierung der übrigen, im Trocken-

abbau ausgebeuteten und im Bereich be-
sonders schutzwürdiger Grundwasservor-
kommen gelegenen Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete Ka-ADK-3a, 7b, 12a, 
KS-BC-4a, 8a, 14b, 21a   und  KS-UA-21a

  

 soll eine Teilverfüllung mit ortsfremdem 
Material unterbleiben.  

 
 

 

 WM Baden-Württemberg, 28.06.2005: 
Plansatz 3.2.7, erste Zielaussage: „Zur Rekultivie-
rung der übrigen ...“. 
Die „übrigen“ Vorbehalts- und Vorranggebiete sind 
im Plansatz aufgezählt. Die Frage stellt sich, ob im 
Umkehrschluss für alle anderen Vorbehalts- und 
Vorranggebiete eine Teilverfüllung oder gar eine 
Gesamtverfüllung mit ortsfremdem Material befür-
wortet wird? Auch der Plansatz 3.2.7 sollte als 
Grundsatz formuliert werden, da es sich auch hier 
um Regelungen handelt, die die Rekultivierung 
betreffen und dem Regionalverband hierfür keine 
abschließende Regelungskompetenz zusteht. 
 
RP Tü, 3.06.2005: 
Der unter Ziel 3.2.7 formulierte Ausschluss von 
ortsfremdem Material bei der Verfüllung von Tro-
ckenabbauten im Bereich besonders schutzwürdi-
ger Grundwasservorkommen ist für die Abteilung 
Forstdirektion nicht nachvollziehbar. Aus hiesiger 
Sicht ist der alleinige Aspekt der Kontrolle des Ver-
füllmaterials keine ausreichende Begründung, iner-
tes und geogen geeignetes, unbelastetes Fremd-
material nicht auch hier einzusetzen.  
Ohne die Einbringung von grundwasserunschädli-
chem Fremdmaterial wäre z.B. im gesamten Be-
reich der Schwäbischen Alb mit geologisch beding-
ter Grundwasserproblematik die Rekultivierungs-
verpflichtung in den Steinbrüchen nicht annähernd 
zu erfüllen. Mit dem Verzicht auf die Verwendung 
geeigneten Fremdmaterials wären nachhaltige Be-
einträchtigungen des landschaftlichen Erschei-
nungsbildes auf großer Fläche verbunden (z.B. 
Ka-ADK-7b mit 113 ha, Ka-ADK-12a mit rd. 10 ha, 
Ka-ADK-3a mit rd. 16 ha). 
 
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, 
3.05.2005: 
Hinweis auf Problematik der Teilverfüllung mit orts-
fremdem Material. 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Wir schlagen vor, dieses Ziel inkl. Abs. 1 der Be-
gründung ersatzlos zu streichen, da die Regelung 
für die Verfüllung von Abgrabungen in Baden-
Württemberg derzeit in Zusammenarbeit des Um-
weltministeriums, der Landesanstalt für Umwelt-
schutz, Landratsämter etc. erarbeitet wird. Für den 
Regionalverband Donau-Iller besteht insofern kein 
Regelungsbedarf über Verfüllungsmaßnahmen.  
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Vgl. Würdigung der Geschäftsstelle zu Ziel 
B IV 3.2.6! 
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 Z Bei den anderen Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten soll nach dem Trockenabbau  eine 

  

  Wiederverfüllung oder eine Teilverfül-
lung mit grundwasserunschädlichem Ma-
terial erfolgen. 

 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
In die für den Trockenabbau beschriebenen Rekul-
tivierungsziele (s. Ziel 3.2.7 Absatz 2) sollte neben 
der Teilverfüllung unbedingt auch die vollständige 
Wiederverfüllung als Regelverfahren mit der Opti-
on zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Landschaftsbildes aufgenommen werden. Als 
Formulierung wird vorgeschlagen: „... nach dem 
Trockenabbau soll eine Wiederverfüllung 
oder eine Teilverfüllung mit grundwasser-
unschädlichem Material erfolgen.“ 
 
ISTE Baden-Württemberg, 27.05.2005: 
Wir schlagen vor, dieses Ziel inkl. Abs. 2 der Be-
gründung ersatzlos zu streichen, da die Regelung 
für die Verfüllung von Abgrabungen in Baden-
Württemberg derzeit in Zusammenarbeit des Um-
weltministeriums, der Landesanstalt für Umwelt-
schutz, Landratsämter etc. erarbeitet wird. Für den 
Regionalverband Donau-Iller besteht insofern kein 
Regelungsbedarf über Verfüllungsmaßnahmen. 
Bei Beibehaltung dieses Zieles sollte eine Umfor-
mulierung erfolgen: Bei den anderen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten sollen nach dem Trockenab-
bau Verfüllungsmaßnahmen mit grundwasserun-
schädlichem Material erfolgen.  
 

  Würdigung der Geschäftsstelle: 
Vgl. Würdigung der Geschäftsstelle zu Ziel B IV 
3.2.6! 
 

 
 Z Insgesamt soll eine Geländemodellierung 

mit Wiederherstellung schützender Deck-
schichten bei Schaffung eines angemes-
senen   Biotopanteils  sowie  einer  der  ur-

  

 sprünglichen land- oder forstwirtschaftli-
chen Nutzung entsprechenden Nachfol-
genutzung angestrebt werden. Zur 
Wiederherstellung der Deckschichten sind 
die ursprünglich vorhandenen 
Oberbodenmaterialien bevorzugt 
einzusetzen.  
 
 

 RP Tü, 3.06.2005: 
Aufgrund der Knappheit an landschaftlichen Flä-
chen im Planungsgebiet, die sich in steigenden 
Pachtpreisen äußert, halten wir es für dringend 
geboten, nach einem erfolgten Abbau die Flächen 
zu rekultivieren und weitestgehend wieder der 
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. 
 
Würdigung der Geschäftsstelle: 
Das Anliegen wurde bereits im nebenstehenden 
Ziel berücksichtigt. 
 
 
 
 

B e g r ü n d u n g :  Befindet sich eine Trockenabbaustelle 
im Bereich besonders schutzwürdiger Grundwasservor-
kommen, ist eine Verfüllung nur mit dem Abraum der 
Lagerstätte oder mit den unverwertbaren Lagerstättenan-
teilen akzeptabel. Eine Wiederverfüllung mit ortsfremdem 
Material ist hier aufgrund der nicht zu garantierenden 
Kontrolle des Verfüllmaterials aus wasserwirtschaftlichen 
Gründen nicht vertretbar. Da nach dem Abbau meist nur 
noch eine geringmächtige, keine ausreichende Schutz-
funktion des darunter liegenden Grundwassers gewähr-
leistende Deckschicht verbleibt, kommt hier nur eine 
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extensive Nachfolgenutzung in Frage, bei der keine 
Schadstoffe ins Grundwasser gelangen können.  
 
 
 
Ansonsten ist beim Trockenabbau eine Wiederverfüllung 
oder zumindest eine Teilverfüllung mit grundwasserun-
schädlichem Material sinnvoll, um das Erscheinungsbild 
der gewachsenen Kulturlandschaft nicht nachhaltig zu 
beeinträchtigen. Im übrigen ist auch hier auf einen ange-
messenen Anteil an Ausgleichsflächen für die Biotopent-
wicklung und als Lebensraum für die Pflanzen- und Tier-
welt hinzuwirken. 
 
 
 

  

Steinbrüche sind oft nur sehr schwer zu rekultivieren. 
Deshalb sollte vor allem hier von vornherein der Abbau 
unter besonderer Berücksichtigung der Nachfolgenutzung 
vorgenommen werden. Dabei sollte nicht nur auf eine 
bessere Lösung nach, sondern auch während des Ab-
baus Wert gelegt werden, indem zum Beispiel Abbau und 
Rekultivierung in Abschnitten vorzunehmen sind und 
bestimmte Landschaftsteile wie Hangfüße als Sicht-
schutzwälle vom Abbau ausgenommen bleiben. 
 
 

 

  

Bisher sind vor allem Ansätze zur Rekultivierung für eine 
anschließende land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 
vielfältig erprobt. Eine Reihe anderer Möglichkeiten der 
Rekultivierung fand im Rahmen der bereits erwähnten 
regionalen Rekultivierungskonzeption besondere Beach-
tung. Zur weiteren Konkretisierung der Rekultivierungszie-
le wird auf diese Konzeption verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 des 
Raumordnungsgesetzes in den Regionalplänen die Mög-
lichkeit besteht, nach verbindlichen Zielen (Z) und 
Grundsätzen (G) zu unterscheiden. Der vorliegende 
Entwurf nimmt diese Differenzierung auf. Dabei sind  
 
 
 
 
Ziele der Raumordnung (Z) 

„verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und 
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Landes- oder Regionalplanung ab-
schließend abgewogenen textlichen oder zeichne-
rischen Festlegungen in Raumordnungsplänen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums.“ 
 

Grundsätze der Raumordnung (G) 
„allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums ... als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen.“ 
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